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Glossar 
 
Abflusssimulationen Berechnungen, welche mit Hilfe eines numerischen 

Abflussmodells oder Abfluss-/Transportmodells 
durchgeführt werden. Im Gegensatz zu hydrauli-
schen Modellversuchen, wird bei Abflusssimulatio-
nen kein physisches Modell des untersuchten 
Flussabschnittes erstellt. Die Berechnungen basie-
ren auf einem ein- oder zweidimensionalen Modell, 
welches rein rechnerisch erstellt und anhand von 
bekannten Grössen wie Sohlenlagen, Sohlenverän-
derungen oder Hochwasserspuren geeicht wird. 

Blocksatz Lage von unbearbeiteten Steinblöcken, die mauer-
werkartig in die Uferböschung gesetzt werden, um 
diese gegen Erosion zu schützen. 

Blockwurf Lage von lose geschichteten oder geschütteten 
Steinblöcken, die zur Ufer- oder Böschungssiche-
rung dienen. 

Bohrpfahlwand Eine Bohrpfahlwand ist eine Wand zur Sicherung 
eines (meist künstlichen) Geländesprungs, zum 
Beispiel einer Baugrube. Sie besteht aus vielen 
einzelnen bewehrten (= verstärkten) und unbewehr-
ten Bohrpfählen aus Ortbeton.  

Bombierung Wölbende Verformung 
Buhne, Mikrobuhne Meist längliches Bauwerk, das vom Ufer her in ein 

Fliessgewässer gebaut wird und hauptsächlich dazu 
dient, die Strömung gegen die Gewässermitte abzu-
drängen und das Ufer gegen Erosion zu schützen. 

Dammbalken Dammbalken sind horizontal übereinander liegende 
Balken oder Tafeln aus Holz, Metall (Aluminium) 
oder anderem Material, die einen Verschluss, 

Durchlass oder einen Überlauf variabel und zeitwei-
se verschliessen. 

Drainage Die Drainage (= Entwässerungsanlage) mit techni-
schen Systemen wird eingesetzt, um Vernässungen 
an Bauwerken und landwirtschaftlich genutzten oder 
besiedelten Flächen entgegenzuwirken. Dazu wird 
das Wasser erfasst und zielgerichtet abgeleitet. 

ex/infiltrierendes 
Wasser 

Eindringen (Infiltration) von Flusswasser durch die 
Erdschichten ins Grundwasser oder umgekehrt (Ex-
filtration) 

Freibord Das Freibord bezeichnet den senkrechten Abstand 
zwischen dem Wasserspiegel und der Oberkante 
des Ufers, eines Wasserbauwerks (z.B. Damm) 
oder der Unterkante einer Brücke. Bei Brücken mit 
nicht horizontaler Unterkante (schräg, gebogen) 
bezieht sich das Freibord auf eine mittlere Kote der 
Unterkante. 
Das erforderliche Freibord (fe) bezeichnet das Frei-
bord, welches eingehalten werden muss, damit eine 
rechnerisch bestimmte Abflusskapazität des Gerin-
nes gewährleistet ist. 
Das erforderliche Freibord wird als hydraulische 
Grösse betrachtet. Es beschreibt einerseits die Un-
schärfen in der Berechnung einer Wasserspiegella-
ge bei gegebenem Gerinnequerschnitt und anderer-
seits berücksichtigt es Prozesse wie Wellenbildung 
und Staudruck an Hindernissen sowie den Transport 
von Treibgut. [Empfehlungen Freibord KOHS 2013] 

Gesamtertüchtigung Verstärken und festigen des gesamten Systems. 
Das System wird durch Modernisierung sicherer 
gemacht. 
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Geschiebe Feststoffe wie Kies und Steine, welche im Bereich 
der Gewässersohle transportiert werden. 

Grundwasser-
Logger 

Sonde zur Grundwasserüberwachung, welche un-
terschiedliche Daten wie beispielsweise Wasser-
spiegel, elektrische Leitfähigkeit oder Wassertempe-
ratur kontinuierlich misst und aufzeichnet.  

HQ100, HQ300, EHQ Hochwasserereignis mit Angabe der Jährlichkeit. Mit 
HQ100 wird ein hundertjährliches Hochwasser be-
zeichnet, dessen Abfluss statistisch im Durchschnitt 
einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten 
wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr 
ein HQ100 auftritt liegt bei 1 %. Ein HQ300 bezeichnet 
entsprechend ein "dreihundertjährliches Hochwas-
serereignis", dessen Abfluss statistisch einmal in 
dreihundert Jahren erreicht oder überschritten wird. 
Ein mit EHQ (Extremhochwasser) bezeichnetes 
Ereignis ist ein sehr seltenes Hochwasserereignis, 
bei welchem der höchste bekannte Abflusswert 
überschritten wird. Dem Extremhochwasser wird 
keine Jährlichkeit zugeordnet. 

Kragarme Einseitig gelagerter, waagerechter Balken, an dem 
eine Last hängt und welcher nur ein Auflager hat. 

Oberwasser Gerinneabschnitt oberhalb eines Wasserbauwerks 
(z.B. Wehranlage oder Brücke). 

Retention  Rückhalt: Abflussverzögerung infolge der Speicher-
wirkung natürlicher Gegebenheiten oder künstlicher 
Massnahmen. 

Schutzziel Jährlichkeit eines Ereignisses für welches bestimm-
te Objekte und Infrastrukturanlagen geschützt wer-
den sollen (z.B. HQ100). Der Schutzgrad wird nach 
heutiger Praxis im Wasserbau in Funktion der zu 

schützenden Objekte (Siedlung, Einzelgebäude, 
Verkehrswege, Freizeitanlagen etc.) differenziert 
festgelegt.  

Schutzkote Minimale Höhe (Lage m ü. M.) der geplanten 
Schutzmassnahmen (mobil oder fest), damit die 
gewünschte Abflusskapazität und somit das festge-
legte Schutzziel erreicht werden kann. 

Setzung Langsame Senkung eines Bauwerks bzw. eines 
Baugrundkörpers durch allmähliche Verdichtung 
(Kompaktion) des Untergrundes. 

Sohle Grund des Gewässers 
Spundwand Eine Spundwand ist ein Verbau zur Sicherung von 

Baugruben oder Geländesprüngen, der zugleich 
eine Dichtungsfunktion übernehmen kann. In der 
Regel werden Spundwände aus Baustahl herge-
stellt. 

Überlastszenario, 
Überlastfall 

Szenario, bei welchem die für die Dimensionierung 
der Massnahmen festgelegten Grössen wie bei-
spielsweise Abflussspitze, Geschiebefracht oder 
Schwemmholzaufkommen überschritten werden. 
Die Schutzmassnahmen werden dadurch höheren 
und/oder längeren Belastungen ausgesetzt, als der 
Dimensionierung zu Grunde liegen. 

überströmsicher Kein Versagen wenn der Hochwasserspiegel die 
Stauhöhe übersteigt. Der Damm bleibt unversehrt. 

Verklausung Verstopfung eines Gerinnes durch Schwemmholz, 
Geschiebe oder anders Material, welches einen 
Aufstau verursacht. Verklausungen entstehen typi-
scherweise an Engstellen und vorspringenden Ele-
menten wie beispielsweise an Brückenpfeilern oder 
bei hohen Abflüssen an Brückenplatten. 
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Vertrauensintervall Das 90 %-Vertrauensintervall einer Variablen ist ein 
Bereich, in dem diese Variable mit 90%iger Wahr-
scheinlichkeit enthalten ist. Das Vertrauensintervall 
enthält somit 90 % der möglichen Werte, welche die 
Variable annehmen kann. Das Vertrauensintervall 
wird mit dem jeweils verwendeten Prozentanteil 
bezeichnet. 

Vorfluter Gewässer, in welches Zuflüsse, Kanalisationen oder 
Entwässerungen eingeleitet werden. 
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1 Zusammenfassung 

Bei starken Hochwasserereignissen sind die Quartiere an der Aare heute 
ungenügend geschützt. Allein zwischen 1999 und 2007 gab es in den be-
troffenen Gebieten hochwasserbedingte Schäden im Umfang von rund 90 
Millionen Franken: Die Ereignisse mit den grössten Schäden –  so genann-
te „Jahrhundert-Hochwasser“ – fanden 1999 (620 m³/s) und 2005 
(600 m³/s) statt; nur wenig geringer war die Wassermenge im Jahr 2007 mit 
520 m³/s. Diese drei Ereignisse allein verursachen die erwähnte Schaden-
summe von rund 90 Mio. Franken.  
 
Seit dem Hochwasser 2005 wurden diverse Massnahmen umgesetzt, wel-
che kurz- bis mittelfristig eine Verbesserung der Situation gebracht haben. 
Dank der Notentlastung am Schwellenmätteli, den Uferbefestigungen für 
das Aufstellen von schwerem Interventionsgerät, der Ausrüstung der Feu-
erwehr mit mobilen Beaver-Sperren sowie dem provisorischen Hochwas-
serschutz am Tych sind die Einsatzkräfte heute gegen die in den letzten 
Jahren beobachteten raschen Anstiege der Hochwasserpegel und für die 
Schwemmholzentnahme besser gewappnet. Den Beweis für die Wirkung 
der getroffenen Massnahmen lieferte die Hochwassersituation im Jahr 
2015: Trotz einer Wassermenge von 510 m³/s – also praktisch gleich wie 
2007 – gab es keine Schäden an privaten Sachwerten. 
 
Um die städtischen Quartiere an der Aare nachhaltig vor Hochwasser zu 
schützen, sind aber weitere, langfristig greifende Massnahmen nötig, wel-
che die Risiken durch aufsteigendes Grundwasser und durch die in jüngster 
Zeit (1999, 2005) markant höheren Abflüsse bei Hochwasserereignissen 
senken. Mit dem Projekt „Gebietsschutz Quartiere an der Aare“ soll das 
langfristig bestehende Schutzdefizit behoben werden. Es umfasst Hoch-

wasserschutzmassnahmen links- und rechtsufrig entlang der Aare vom 
Dalmaziquartier bis in den Altenberg. 
 
Die Mitwirkung hat gezeigt, dass das Hochwasserschutzprojekt in der Be-
völkerung auf breite Akzeptanz stösst. Fast einstimmig wird begrüsst, dass 
das Freibord im Mattequartier gemäss Vorgabe des Stadtrats mit mobilen, 
vor Ort verfügbaren Elementen erstellt werden soll. Die Schutzmauer kann 
auf diese Weise 50 cm niedriger geplant werden als ursprünglich vorgese-
hen. Die grösste Anpassung aufgrund der Mitwirkungseingaben betrifft die 
Materialwahl für den Bau der Hochwasserschutzmauern. Anstatt aus Beton 
mit Sandsteinverkleidung, werden die Mauern neu aus geschichteten 
Sandsteinblöcken gebaut. 

1.1 Ergebnisse der Mitwirkung 

Dem kantonalen Wasserbaugesetz entsprechend hat die städtische Behör-
de den Wasserbauplan „Gebietsschutz Quartiere an der Aare“ vom 15. 
Dezember 2014 bis am 6. März 2015 der Bevölkerung zur Mitwirkung vor-
gelegt. Begleitend zur Mitwirkung fanden mehrere Informationsveranstal-
tungen sowie öffentliche Sprechstunden in den Quartieren statt. 
 
Im Rahmen der Mitwirkung konnten sich alle interessierten Personen und 
Organisationen in Form von schriftlichen Stellungnahmen zum vorgeschla-
genen Projekt äussern. Insgesamt beteiligten sich 46 Parteien an der Mit-
wirkung: 21 Organisationen (inkl. politische Parteien), 18 Privatpersonen 
und 7 Firmen/Unternehmungen. Die 46 Eingaben enthielten mehr als 280 
Hinweise und Anregungen. 
 
Die am häufigsten angesprochenen Themen sind: 

1) Material der baulichen Massnahmen 
2) Gestaltung des Aareraums 
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3) Zugang zur Aare 
4) Anhebung der Stege 
5) Gestaltung der Aarstrasse 

1) Material der baulichen Massnahmen 
Verschiedene Mitwirkende erachten das gewählte Baumaterial für die 
Hochwasserschutzmauern – Betonkern mit Sandsteinverkleidung – als 
unzweckmässig und teuer. 
 
Das Planerteam hat die Materialwahl im Anschluss an die Mitwirkung einer 
vertieften Analyse unterzogen und drei Varianten geprüft. Alle drei Varian-
ten erfüllen die statischen Anforderungen, unterscheiden sich aber hinsicht-
lich Kosten und Stadtbildverträglichkeit. Die Variante, welche eine Mauer 
aus geschichteten Sandsteinblöcken vorsieht, schnitt am besten ab und soll 
dereinst umgesetzt werden. 
 
2) Gestaltung des Aareraums 
Massnahmen zur ökologischen Aufwertung des Aareraums werden von 
zahlreichen Mitwirkenden begrüsst bis vermehrt gewünscht. In Mitwir-
kungseingaben wird gebeten, das Potential für weitere Massnahmen, ins-
besondere in den Bereichen Dalmazi, Langmauer und Altenberg, zu prüfen.  
 
Die Ufergestaltung im gesamten Projektperimeter befindet sich im Span-
nungsfeld von Ökologie, Hochwasserschutz und Naherholung. Je nach 
Uferabschnitt stehen eher Aspekte der Naherholung oder der Ökologie im 
Vordergrund. Das führt dazu, dass Massnahmen zur ökologischen Aufwer-
tung nur punktuell vorgesehen sind. 
 
3) Zugang zur Aare 
Das vorliegende Projekt sieht Investitionen im städtischen Aareraum vor. Im 
Rahmen dieses Projektes müsse, so einige Mitwirkende, ein Mehrwert für 
die Bevölkerung geschaffen werden. Insbesondere die Zugänglichkeit zur 

Aare wird mehrmals thematisiert, wobei sich die Forderung auf sämtliche 
Projektabschnitte bezieht. 
 
Die Stadt Bern gewährleistet den gesetzlich geforderten Zugang zur Aare 
bereits heute (See- und Flussufergesetz (SFG) plus Verordnung). Die 
Aarezugänge hat sie im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz über-
prüft. Während die Anzahl Zugänge im Wasserbauplan weitgehend definiert 
ist, besteht zurzeit noch ein gewisser Spielraum bei deren Ausgestaltung 
und Standortdefinition. Da sich die Ufergestaltung im Spannungsfeld von 
Ökologie, Hochwasserschutz und Naherholung befindet, sind Massnahmen 
für die Naherholung nicht über den ganzen Projektperimeter vorgesehen. 
 
4) Anhebung der Stege 
Die geplante Anhebung der Stege Schönau, Tych und Altenberg wird von 
einigen Mitwirkenden als unnötig erachtet. Selbst bei extremen Hochwas-
sern sei es bei den Stegen bis heute zu keinen wesentlichen Problemen 
gekommen. Das Risiko einer Verklausung wird als gering geschätzt und 
müsse durch andere Massnahmen reduziert werden. 
 
Die Stadt Bern hat die Situation bei den Stegen geprüft. Bei allen drei Ste-
gen besteht die Gefahr der Verklausung durch Schwemmholz, was zu 
Rückstau führt und damit zu höheren Wasserspiegeln. Die Gefahr für die 
umliegenden Gebiete wird dadurch stark erhöht. Alternativen zur Anhebung 
der Stege wurden geprüft, sind aber konstruktiv aufwändig, statisch un-
günstig, teurer oder kommen aus Gründen des Denkmalschutzes nicht in 
Frage. Gemäss aktuell gültigen Richtlinien und Empfehlungen, welche auch 
eine kantonale Vorgabe sind, können die im Projekt festgelegten Schutzzie-
le nur erreicht werden, wenn die Stege erhöht werden. 
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5) Gestaltung der Aarstrasse 
Die geplanten Massnahmen, wie etwa die Verkehrsberuhigung bei der Aar-
strasse werden einerseits begrüsst. Andererseits soll die Aarstrasse eine 
wichtige Verbindung zwischen Marzili- und Mattequartier bleiben. Es wird 
befürchtet, dass das Kreuzen von grossen Fahrzeugen (Bus, LKW) nicht 
mehr möglich ist, wenn die Strasse schmaler wird. Eingaben gab es auch in 
Bezug auf die geplanten Baumreihen. 
 
Mit der Neugestaltung der Aarstrasse wird einerseits der Hochwasser-
schutz gewährleistet, andererseits werden verschiedene – zum Teil neue – 
Anforderungen berücksichtigt. Mit den vorgesehenen Massnahmen sind 
Anlieferungen und Einsatz im Hochwasserfall aber immer noch problemlos 
möglich. Bei den geplanten Baumreihen wurde das Lichtraumprofil für 
LKWs berücksichtigt.  

1.2 Fazit der Mitwirkung 

Die Auswertung der Mitwirkungseingaben hat gezeigt, dass das Hochwas-
serschutzprojekt in der Bevölkerung auf eine breite Akzeptanz stösst. 
Grundsätzliche Projektanpassungen sind nicht nötig. Die grösste Anpas-
sung gibt es bei der Wahl des Baumaterials für die Hochwasserschutzmau-
ern. Gegenüber der im Mitwirkungsprojekt vorgeschlagenen Variante konn-
te hier eine technisch vergleichbare aber kostengünstigere Variante gefun-
den werden. Das heisst, dass die Mauern anstatt aus Beton mit Sandstein-
verkleidung neu aus geschichteten Sandsteinblöcken gebaut werden. 
 
Im Hinblick auf die öffentliche Auflage müssen die einzelnen Massnahmen 
ausgearbeitet und beschrieben werden. Dabei gilt es jeweils, nicht nur die 
Massnahme selber, sondern auch deren Auswirkung auf die nähere Umge-
bung zu betrachten. So verlangt beispielsweise die Anhebung der Stege 
eine stimmige Anpassung der Zugangsbereiche. 

Dass neben dem verbesserten Hochwasserschutz auch ein Mehrwert für 
die Naherholenden und die Ökologie entsteht, wird von zahlreichen Mitwir-
kenden erkannt und geschätzt. Für beide Bereiche werden zusätzliche 
Massnahmen gefordert und vorgeschlagen. Die Anzahl Massnahmen ist 
heute aber weitgehend definiert. Sowohl für die Naherholung als auch für 
die Ökologie sind nur punktuell Massnahmen möglich, da je nach Projekt-
abschnitt ein anderer Fokus gesetzt wird. Die detaillierte Ausgestaltung der 
Massnahmen folgt nun im nächsten Planungsschritt. 
 
Zahlreiche Eingaben betreffen die konkrete Ausgestaltung einer Massnah-
me oder eines Projektabschnitts. Sämtliche Gestaltungsarbeiten erfolgen 
im Anschluss an die Mitwirkung. Die in der Mitwirkung geforderte Zusam-
menarbeit mit Direktbetroffenen und Koordination mit Drittprojekten wird 
weitergeführt. 

1.3 Weiteres Vorgehen 

Der vorliegende Mitwirkungsbericht wurde vom Gemeinderat an der Sitzung 
vom 2. März 2016 zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Die öffentliche Mitwirkung stellt im Rahmen des Planungsverfahrens eine 
Zwischenetappe dar. Die Mitwirkung trägt zur Optimierung des Projekts bei 
und kann als Gradmesser wahrgenommen werden, ob die Bevölkerung – 
die dereinst im Rahmen einer Volksabstimmung über die Finanzierung der 
Massnahmen befinden wird – das Projekt grundsätzlich unterstützt. Eine 
formelle Prüfung, ob das Projekt allen gesetzlich geschützten Interessen 
angemessen Rechnung trägt, findet Anfang 2016 im nächsten Verfahrens-
schritt statt. Im Rahmen der sogenannten behördlichen Vorprüfung können 
die Fachstellen von Bund und Kanton gegebenenfalls Anpassungen und 
Ergänzungen am Projekt verlangen, bevor sie die Genehmigung dafür ertei-
len. 
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Unabhängig von der behördlichen Genehmigung wird das Projekt in einem 
separaten Verfahrensschritt nochmals öffentlich aufgelegt, um betroffenen 
und zur Einsprache berechtigten Personen und Organisationen Gelegen-
heit zur Ergreifung von Rechtsmitteln zu geben (Einsprache, Beschwerde, 
etc).  
 
Bevor das Projekt schliesslich zur Ausführung gelangt, braucht es noch die 
Zustimmung des Stadtrats sowie der Stadtberner Stimmberechtigten über 
den Baukredit sowie den Wasserbauplan. Im günstigsten Fall – wenn alle 
diese Schritte zu keinen grösseren Verzögerungen führen – ist ein Baube-
ginn frühestens 2017/2018 möglich. 
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2 Projekt im Überblick 

Bei starken Hochwasserereignissen sind die Quartiere an der Aare heute 
ungenügend geschützt. Mit dem vorliegenden Hochwasserschutzprojekt 
soll dieses Schutzdefizit behoben werden. Der Wasserbauplan „Gebiets-
schutz Quartiere an der Aare“ umfasst Hochwasserschutzmassnahmen 
links- und rechtsufrig entlang der Aare vom Dalmaziquartier bis in den Al-
tenberg. 

2.1 Projektgeschichte 

Meilensteine und Entscheide 

Nach dem Hochwasser 2005 wurde ein erstes Vorprojekt unter dem Namen 
„Objektschutz Quartiere an der Aare“ erarbeitet und im Jahr 2009 vom Ge-
meinderat der Stadt Bern verabschiedet. Im selben Zeitraum wurden diver-
se Massnahmen umgesetzt (beispielsweise Anschaffung von Beaver-
Schläuchen, provisorische Holzverschalung des Tychs in der Matte, Kies-
entnahmen im Schwellenmätteli, Schwemmholzentnahme in der Matte, 
etc.), welche kurz- und mittelfristig eine Verbesserung der Situation ge-
bracht haben, das bestehende Schutzdefizit aber nicht beheben können.  
 
Den heute vorliegenden Kenntnissen geht eine umfassende Machbarkeits-
studie und Nutzwertanalyse voraus, die von 2005 bis 2006 für mehrere 
Lösungsansätze gemacht wurde. Im Mai 2006 entschied der Gemeinderat, 
die beiden in der Nutzwertanalyse bestrangierten Varianten „Objektschutz 
Quartiere an der Aare“ und „Stollen Dalmazi-Seftau“ hinsichtlich Machbar-
keit, Kosten und Akzeptanz zu plausibilisieren. Der Stadtrat hat mit dem 
Beschluss vom 29. März 2007 die dafür nötigen Mittel bewilligt. Im Februar 

2009 entschied der Gemeinderat, die Variante Objektschutz Quartiere an 
der Aare zum Wasserbauplan (Bauprojekt) auszuarbeiten. Begründet wur-
de dieser Entscheid mit der bei dieser Variante besseren Schutzwirkung 
(vor allem in Bezug auf Schwemmholz und im Überlastfall) sowie den tiefe-
ren Nettokosten für die Stadt Bern. 
 
Zwischen 2009 und 2012 wurde auf Beschluss des Stadtparlaments die 
Machbarkeit eines reduzierten Hochwasserschutzes abgeklärt, der anstelle 
von gebietsübergreifenden Ufermauern lediglich punktuelle Objektschutz-
massnahmen an einzelnen Liegenschaften beinhaltet hätte. Im Jahr 2012 
stellte der Stadtrat fest, dass diese sogenannte „Nachhaltige Variante“ als 
eigenständige Variante „keine zweckmässige Lösung“ darstelle. Der Ge-
meinderat wurde in der Folge beauftragt, einen Projektierungskredit für 
einen Wasserbauplan unter dem Titel „Gebietsschutz Quartiere an der Aa-
re“ zu erarbeiten. Im Jahr 2013 stimmten die Stadtberner Stimmberechtig-
ten diesem Projektierungskredit mit 88.1 Prozent „Ja“ zu. Der darauf erar-
beitete Wasserbauplan lag vom 15. Dezember 2014 bis zum 6. März 2015 
zur öffentlichen Mitwirkung auf. 
 

Vorprojekt 

Das heute vorliegende Projekt folgt in seinen Grundzügen dem 2009 vom 
Gemeinderat verabschiedeten Hochwasserschutzprojekt „Objektschutz 
Quartiere an der Aare“. Diese sind: 
 
- Ufererhöhungen dienen dazu, die Abflusskapazität der Aare zu erhö-

hen und eine oberflächige Überströmung zu verhindern.  
- Unterirdische Abdichtungen sorgen dafür, dass kein Aarewasser 

mehr durch den Boden durchsickern und zu Grundwasserschäden füh-
ren kann. Damit Oberflächenwasser und Hangwasser in die Aare abge-
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pumpt werden kann, werden Drainageleitungen und Pumpwerke instal-
liert.  

 
Auf Beschluss des Stadtrates wurde das damalige Projekt überarbeitet und 
gelangte so unter der Bezeichnung „Gebietsschutz Quartiere an der Aare“ 
in die Mitwirkung. Im Vergleich zum Vorprojekt von 2009 gibt es vor allem in 
den Quartieren Dalmazi, Matte und Altenberg grössere Anpassungen. 
 
So wird etwa im Dalmaziquartier auf eine „städtebaulich motivierte“ durch-
gehende Ufermauer verzichtet und stattdessen lediglich dort, wo es aus 
Hochwasserschutzgründen angezeigt ist, eine Mauer mit reduzierter Höhe 
eingeplant. Im Bereich Altenberg wird auf die ursprünglich vorgesehenen 
unterirdischen Abdichtungen und auf einzelne Massnahmen im unteren 
Abschnitt verzichtet. 
 
Die weitreichendsten Anpassungen wurden in der Matte vorgenommen. 
Anders als 2009 ist kein begehbarer Quai mehr vorgesehen und die oberir-
dische Schutzmauer wird gemäss Vorgabe des Stadtrats ein halber Meter 
niedriger als ursprünglich geplant. Um trotzdem einen ausreichenden 
Schutz zu gewährleisten, soll die fehlende Höhe bei Hochwasser mit mobi-
len Massnahmen kompensiert werden. 
 
Die tiefere Mauer verbessert die Auswirkungen der Schutzmassnahmen auf 
das Stadtbild. Weil allerdings mobile Massnahmen für die Beurteilung der 
Gefahrensituation (Gefahrenkarte) nicht berücksichtigt werden, ist das Mat-
tequartier mit den vorgesehenen Massnahmen zwar nicht mehr in der roten 
Gefahrenzone, verbleibt aber weiterhin in der blauen Zone. 
 
In den Abschnitten Marzili, Aarstrasse und Langmauer gibt es gegenüber 
dem Vorprojekt von 2009 keine oder nur geringe Anpassungen. 

2.2 Vorgesehene Massnahmen 

Dalmazi 

Oberhalb vom Auslauf des Dalmazibachs sind keine weiteren Massnahmen 
vorgesehen. Der Tierpark Dählhölzli hat bereits Massnahmen ergriffen und 
die Massnahmen am Dalmazibach sind umgesetzt. 
 
Vom Auslauf des Dalmazibachs bis unterhalb der Weststrasse ist eine 
Sitzmauer aus Sandstein entlang der Aare vorgesehen, die gegen die 
Dalmazibrücke hin ausläuft. Mobile Elemente beim Auslauf Dalmazibach 
und kleine Anpassungen verhindern, dass Wasser aus dem Überflutungs-
bereich vor der Brücke eindringen kann. 
 
Ein vollständiger Verzicht auf Schutzmassnahmen für das Dalmaziquartier 
wurde geprüft, aber wieder verworfen. Damit der Entlastungsstollen Thun in 
Zukunft optimal betrieben werden kann, muss in Bern ein Durchfluss von 
bis zu 550 m³/s gewährleistet sein. Ohne die vorgesehenen Massnahmen 
hätte eine solche Abflussmenge im Dalmaziquartier Schäden zur Folge, es 
sei denn, die Liegenschaftsbesitzer würden auf eigene Kosten individuelle 
Schutzmassnahmen an ihren Gebäuden vornehmen, um sich gegen Schä-
den zu schützen.  
 
Weiter muss der denkmalgeschützte Schönausteg um ca. 60 cm angeho-
ben werden, um einer Verklausungsgefahr (Schwemmholz) vorzubeugen. 
Dies bedingt grossflächige Anpassungen zur Gewährleistung der Behinder-
tengängigkeit. Anschliessend an die Anhebung ist die altersbedingt not-
wendige Sanierung des Stegs vorgesehen (separates, aber koordiniertes 
Projekt). 
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Die Dalmazibrücke bleibt in ihrer Höhe bestehen, wird aber verschalt, damit 
eine glatte Oberfläche entsteht und die Brücke damit bessere hydraulische 
Eigenschaften erhält. 

Marzili 

Auf dem Gaswerk-Areal erfolgt der Hochwasserschutz im rückwärtigen 
Raum. Er wird weitgehend mit landschaftlichen Elementen – wie Terrainan-
passungen oder Weganhebungen – erstellt, wobei bestehende Erhöhungen 
integriert werden. Alle Weganpassungen nehmen Rücksicht auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderungen. Auf die bestehende Bepflanzung 
wird, wenn immer möglich, Rücksicht genommen. 
 
Das Aareufer wird mit variablen Böschungsneigungen abgeflacht. Damit 
entsteht ein attraktiver Ort in Bezug auf Naherholung und Ökologie und dies 
in unmittelbarer Stadtnähe. Die parkartige Fläche entlang der Aare darf bei 
Hochwasser bis zu den oben erwähnten Massnahmen überschwemmt wer-
den. 
 
Geplant ist im Marzilibad eine erhöhte Sitzmauer (Beton) bzw. Pritschen-
mauer (Beton mit Holz), die von der Liegewiese aus – dank einer leichten 
Anböschung des Terrains – kaum wahrzunehmen ist und sowohl das Bad 
als auch das dahinterliegende Quartier vor Überflutung schützt. Einzelne 
Zugänge zum Uferweg werden mit mobilen Elementen geschützt, damit 
bleibt das Aareufer auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. 
 
Der Bueber wird abgedichtet und die bestehenden Öffnungen können im 
Ereignisfall mit Schiebern geschlossen werden. Der Abgang vor der 
Dalmazibrücke bleibt erhalten und wird mit mobilen Dammbalken ge-
schützt. 
 

Ende April 2015 wurden am Bueber bauliche Mängel festgestellt. Die Steg-
anlage sowie das Seeli mussten gesperrt werden. Zurzeit werden mögliche 
Szenarien für den Umbau des Buebers im Auftrag von Hochbau Stadt Bern 
erarbeitet und geprüft. Ein Variantenentscheid wird Ende 2015 erwartet. 
Der Kostenteiler wird vor Baubeginn definiert. 

Aarstrasse 

Eine Mauer (Sandstein) entlang der Strasse vom Schwanenmätteli bis zur 
Matte schützt vor Hochwasser. Das in die Aare hinausragende Trottoir der 
Aarstrasse wird zurückgebaut und so die alte Uferschutzmauer und der 
ursprüngliche städtebauliche Zustand wieder hergestellt. Die bestehenden 
Ufermauern werden abgedichtet. 
 
Mit dem Abbruch der Trottoir-Auskragung verändert sich der bestehende 
Strassenraum (Querschnitt). Für die Fussgänger soll entlang der Aare 
eventuell ein durch Bäume (Option1) abgegrenzter Fussweg entstehen. Die 
bereits bestehende Polleranlage bleibt erhalten. Der vorgesehene Stras-
senquerschnitt ermöglicht das Kreuzen von PW und Velo, regelmässige 
Ausbuchten ermöglichen auch ein Kreuzen von Lastwagen und PW. 

Matte 

Im Bereich des Tych werden die Mauern abgedichtet. Die Tychsohle ist 
hingegen soweit durch natürliche Einflüsse abgedichtet (kolmatiert), dass 
sie dicht ist. Die heutigen Ufermauern aus Beton werden durch Sandstein-
mauern ersetzt. Der Zugang zum Matte-Kraftwerk erfolgt stirnseitig wie bis 
anhin, jedoch mit einem wasserdichten Schiebetor. Aufgrund der durchge-
henden Mauer muss der Tychsteg um die Höhe der Mauer (1 m) angeho-
ben werden. 
                                                      
1 Hierfür wird die technische Machbarkeit in einem nächsten Schritt geklärt werden. 
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Im Bereich des ACS-Gebäudes wird die bestehende Mauer (Grundablass) 
beibehalten. Weiter aareabwärts ist zum Schutz der Matte eine neue, mit 
Sandstein verkleidete Schutzmauer vorgesehen. Im Gegensatz zum Vor-
projekt von 2008 wird indessen auf einen begehbaren Quai verzichtet. 
Ebenso entfällt die Aufteilung in einen unteren und oberen Quai, da gar 
kein Quai mehr vorgesehen ist.  
 
Auf Beschluss des Stadtrates soll die Ufermauer im oberen Bereich rund 50 
cm tiefer ausfallen, als im Vorprojekt von 2008 geplant Dies wird dadurch 
erreicht, dass das sogenannte Freibord anstatt durch eine fixe, erhöhte 
Mauer im Hochwasserfall mit mobilen Massnahmen (Dammbalken auf der 
Mauerkrone) gesichert werden soll. Im Ereignisfall müssen diese Damm-
balken durch die Interventionskräfte eingebaut werden. Im unteren Bereich 
erübrigt sich eine Reduktion der Mauerhöhe, da dort die bestehende Mauer 
ohnehin genügend hoch ist, damit das Freibord auch bei einer normalen 
Mauerhöhe gewährleistet ist (in der Legende zum Übersichtsplan mit 
„Ufermauer hoch“ bezeichnet, weil das Freibord inbegriffen ist). Bei den 
Liegenschaften zwischen Nydegg- und Untertorbrücke werden die Fassa-
den abgedichtet. 
 
Das Gestaltungskonzept für die architektonische und städtebauliche Um-
setzung der Ufererhöhungen orientiert sich an der historischen Entwicklung 
der Stadt Bern. Es nimmt Rücksicht auf die Altstadt und ihren Status als 
UNESCO-Weltkulturerbe. Damit das überaus empfindliche Stadtgefüge 
nicht nachteilig verändert wird, soll insbesondere gemäss den Anregungen 
in den Stellungnahmen der eidgenössischen Natur- und Heimatschutz-
kommission (ENHK) sowie der eidgenössischen Kommission für Denkmal-
pflege (EKD) eine auf die hochwassertechnisch notwendigen Massnahmen 
beschränkte Lösung erarbeitet werden. 
 

Wie schon im Vorprojekt von 2008 vorgesehen, sind wegen des durchlässi-
gen Untergrunds in der Matte zusätzliche Massnahmen notwendig: Eine 
unterirdische Dichtwand (ab ACS-Gebäude bis Nydeggbrücke) sorgt dafür, 
dass kein Aarewasser durch den Boden in die Häuser und ins Quartier 
eindringt und zu Schäden führt. Hangwasser und Regenwasser, das sich 
innerhalb der Dichtwände ansammeln kann, wird im Hochwasserfall mit 
Drainageleitungen und Pumpwerken in die Aare abgeführt. 
 
Auf der rechten Uferseite (Seite Bärenpark) ist eine Uferaufwertung vorge-
sehen.  

Altenberg 

Die Gebäude am Klösterlistutz werden mit einer Mauer von der gleichen Art 
wie die vor Ort bereits bestehende geschützt. Die Felsenburg wird mit dich-
ten Fenstern versehen. 
 
Viele Liegenschaften an der Altenbergstrasse sind für die Blaulichtorganisa-
tionen nur über die Altenbergstrasse erreichbar. Bereits ab einer verhält-
nismässig geringen Wassertiefe ist die Zufahrt für die Einsatzkräfte über die 
Altenbergstrasse aber nicht mehr möglich. 
 
Aus diesem Grund sind von der Untertorbrücke bis zum Pumpwerk Alten-
berg unterhalb des Altenbergstegs trotz einer an sich relativ geringen direk-
ten Gefährdung ähnliche Hochwasserschutzmassnahmen wie im Vorprojekt 
von 2008 vorgesehen. So ist der Einsatz der Rettungskräfte auch im Hoch-
wasserfall sichergestellt. Auf unterirdische Abdichtungen wird im Bereich 
Altenberg entgegen dem Vorprojekt indessen verzichtet. 
Dazu kommt, dass in Zukunft für den optimalen Betrieb des Entlastungs-
stollens Thun in Bern ein Durchfluss von rund 550 m³/s gewährleistet wer-
den muss. Ohne Schutzmassnahmen könnte die Situation eintreten, dass 
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es im Altenbergquartier aufgrund von „kontrolliertem“ Hochwasser (Entlas-
tung durch Stollen) zu Schäden kommt und die Zufahrt für die Einsatzkräfte 
behindert würde. 
 
Diese Hochwasserschutzmauer verläuft zuerst entlang der Aare (bis zum 
Beginn des Uferwegs). In diesem Bereich wird der Zugang zur Aare durch 
Treppenabstiege ermöglicht, die mit mobilen Massnahmen gesichert wer-
den können. 
 
Ab Beginn des Uferwegs verläuft die Schutzmauer landseitig entlang der 
Parzellengrenzen als Abgrenzung zu den Privatgärten. Der Uferweg wird 
gegenüber heute leicht abgesenkt und verbreitert. Entlang des Uferwegs ist 
der direkte Zugang zur Aare überall gewährleistet. 
 
Die Ereignisse im Juli / August 2014 haben gezeigt, dass unterhalb des 
Altenbergstegs die Feuerwehr schon sehr frühzeitig, d. h. bei Wassermen-
gen von rund 370 m³/s, Interventionsmassnahmen treffen muss. Aus die-
sem Grund – und vor dem Hintergrund, dass für den optimalen Betrieb des 
Entlastungsstollens Thun in Bern ein Durchfluss von rund 550 m³/s gewähr-
leistet werden muss – braucht es auch in diesem Abschnitt einzelne 
Schutzmassnahmen. Unterhalb des Sportplatzes ist der Schutz mit einer 
Mauer vorgesehen. Ab dem Botanischen Garten sind keine Hochwasser-
schutzmassnahmen mehr geplant. 
 
Der denkmalgeschützte Altenbergsteg muss – wie weiter aareaufwärts 
auch der Schönausteg – um rund 60 cm angehoben werden. Dadurch sind 
grossflächige Anpassungen notwendig, damit die Behindertengängigkeit 
gewährleistet werden kann. Der Steg wird anschliessend an die Anhebung 
saniert (separates, aber koordiniertes Projekt). 

Langmauer 

Damit die rückwärtigen Liegenschaften nicht durch Hochwasser betroffen 
werden, ist ein sogenannter Linienschutz vorgesehen. Die ersten Gebäude 
(Restaurant bis Pelikanhaus) werden mit Abdichtungsmassnahmen ge-
schützt. Vor der Münsterbauhütte verläuft eine Ufermauer bis hinter den 
Spielplatz, welche dann in eine Terrainanpassung übergeht. Unterhalb des 
Kinderspielplatzes sind keine Hochwasserschutzmassnahmen mehr vorge-
sehen. 
 
Ein Zugang für Ausbaggerungen in der Aare muss offen bleiben. In diesem 
Abschnitt sind permanent mobile Dammbalken eingebaut, welche bei Be-
darf herausgenommen werden. 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 10 

3 Mitwirkung im Überblick 

3.1 Zweck und Durchführung 

Das kantonale Wasserbaugesetz (WBG Art. 23 Abs. 2) sieht vor, die Bevöl-
kerung in geeigneter Form über vorgesehene Wasserbaumassnahmen zu 
informieren und Gelegenheit zur Mitwirkung zu bieten. Dahinter steht die 
Überzeugung, dass die Planung und Realisierung von Wasserbauprojekten 
nur erfolgreich sein kann, wenn Direktbetroffene und die Öffentlichkeit früh-
zeitig in den Planungsprozess miteinbezogen werden. 
 
Das Mitwirkungsverfahren zum Wasserbauplan "Gebietsschutz Quartiere 
an der Aare" wurde vom 15. Dezember 2014 bis 6. März 2015 durchge-
führt. Der Öffentlichkeit stand während der Mitwirkung folgendes Informa-
tions- und Mitwirkungsangebot zur Verfügung: 
 
- 8. Januar 2015: öffentliche Informationsveranstaltung 
- 13. Januar 2015: Information Quav4 (auf Wunsch) 
- 19. Januar 2015: Information QM3 (auf Wunsch) 
- 23. Januar 2015: Information Matteleist (auf Wunsch) 
- 27. Januar 2015: öffentliche Sprechstunde Marzili 
- 29. Januar 2015: öffentliche Sprechstunde Altenberg 
- 9. Februar 2015: öffentliche Sprechstunde Matte 
- 12. Februar 2015: öffentliche Sprechstunde Dalmazi 
- Medienmitteilung zur Mitwirkung 
- Auflage des Dossiers beim Tiefbauamt sowie im Internet 

(www.hochwasserschutzbern.ch) 
 

3.2 Eingegangene Stellungnahmen 

Während der Mitwirkung wurden 46 Eingaben eingereicht, allesamt brief-
lich. Die Beantwortung der Eingaben befindet sich im Kapitel "4.4 Detaillier-
te Auswertung der Eingaben". 
 

3.3 Mitwirkende Organisationen und Personen 

Die Eingaben verteilen sich wie folgt auf die mitwirkenden Organisationen 
und Gruppen: 
Privatpersonen  18 Eingaben 
Organisationen (inkl. politische Parteien)  21 Eingaben 
Unternehmen/Firmen  7 Eingaben 
Total  46 Eingaben 
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4 Ergebnisse der Mitwirkung 

4.1 Teilnehmende an der Mitwirkung 

Firmen 

Absender Nummer 
Allgemeine Bernische Immobilien AG 23 
Bernmobil 14 
ewb, Kraftwerk & Contracting 1 
ewb, Netzwerkbewirtschaftung 34 
Immobilien Stadt Bern 11 
Wasserverbund Region Bern AG 6 
WFSZ Architekten AG 2 
 

Organisationen 

Absender Nummer 
Aare Club Matte Bern 17 
Altenberg Rabbental Leist 7 
Berner Heimatschutz Region Bern Mittelland 46 
FDP 26 
Genossenschaft andere Wohnformen im Stürlerhaus 15 
GFL 36 
Grünes Bündnis 18 
Hauseigentümerverband Bern und Umgebung 37 
Heit sorg zu Bärn (Gränicher Hans Ulrich) 19 
Junge Alternative Ja 39 

Läbigi Stadt 28 
Marzili-Dalmazi-Leist 20 
Matte-Leist 30 
Pontonier-Fahrverein der Stadt Bern 21 
QM3 5 
Quartierverein Marzili 32 
Quav4 12 
SP 43 
SVP 22 
VCS Verkehrs-Club der Schweiz 16 
Wasserfahrverein Bern 13 
 

Private 

Absender Nummer 
Brügger Adrian A. 38 
Blaser S. + M. 8 
Brugger Hans Peter 3 
Bürki Hans Peter 24 
Dampfzentrale Bern 25 
Frank Beat 35 
Furrer Bernhard 9 
Furrer Bernhard 10 
Görög I. + JP. 44 
Gränicher Hans Ulrich (Heit Sorg zu Bärn) 27 
Huber Uli 33 
Kappes Dag 40 
Margot Res 29 
Melikjam Aram 4 
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Absender Nummer 
Mischler Heinz 31 
Nyffeler Tomas 41 
Oberholzer Ferdinand 42 
Seethaler K. 45 
 

4.2 Zusammenfassung der Eingaben 

Parteien 

- FDP 
Die FDP äussert sich nur zu den Grundsätzen. Sie befürwortet den 
Kompromiss der Mauerhöhe in der Matte, welcher einerseits den 
Hochwasserschutz ermöglicht und andererseits Rücksicht auf die Alt-
stadt nimmt. Es wird als vertretbar erachtet, dass in der Matte eine ge-
ringe sowie mittlere Gefährdung nach Massnahmen in Kauf genommen 
wird. 

- GB 
Das Grüne Bündnis begrüsst grundsätzlich die Mitwirkungsvorlage, das 
Projekt wird aber als Symptombekämpfung erachtet.  

- GFL 
Die GFL unterstützt grundsätzlich das Unterfangen, die Quartiere im 
Projektperimeter mit den vorgeschlagenen Massnahmen zu schützen. 
Die Massnahmen sind eine Symptombekämpfung, deshalb möchte die 
GFL die Stadt Bern ermuntern, künftig darauf zu achten, dass innerhalb 
des Gefahrenperimeters nicht mehr gebaut wird. 

- JA 
Die Vorlage Gebietsschutz Quartiere an der Aare wird begrüsst, das 
Projekt muss aber für die Bevölkerung einen Mehrwert darstellen. 

- SP 
Die SP begrüsst im Grundsatz den vorgelegten Wasserbauplan, betont 
aber, dass die Schutzmassnahmen – damit sie für die gesamte Bevöl-
kerung einen Mehrwert bieten – auch ökologisch verträglich sein müs-
sen und sich ins Landschaftsbild einfügen sollen.  

- SVP 
Die SVP kann den geplanten Massnahmen mehrheitlich beipflichten, 
fordert aber, auf den Rückbau der Aarstrasse zu verzichten, damit der 
Verkehr weiterhin ungehindert passieren kann. 

 

Quartierorganisationen 

- Quartiermitwirkung Stadtteil 3 (QM3): 
Die vorgesehenen Massnahmen werden mehrheitlich begrüsst. Für den 
QM3 hat die möglichst schnelle Umsetzung der geplanten Massnah-
men ohne Verzögerungen höchste Priorität. 

- Quartiervertretung Stadtteil IV (Quav4) 
Die Quav4 beurteilt die Projektanpassungen in ihrem Stadtteil IV insge-
samt wohlwollend. Sie sieht die niederen Ufermauern als wesentliche 
Verbesserung des Gesamtbilds. Ebenfalls wünscht die Quav4 eine 
möglichst natürliche Einpassung in die bestehende Promenade. 

- Altenberg-Rabbental-Leist 
Das überarbeitete Hochwasserschutzprojekt wird als angemessen und 
notwendig erachtet. 

- Marzili-Dalmazi-Leist 
Der Hochwasserschutz wird insgesamt als gutes und notwendiges Pro-
jekt erachtet. Die Anhebung des Schönaustegs wird vom Marzili-
Dalmazi-Leist allerdings infrage gestellt. 

- Matte-Leist 
Dass die Matte "eingemauert" wird, wird vom Leist nach wie vor als stö-
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rend empfunden. Dennoch spricht er sich für die in der Mitwirkung prä-
sentierte Variante (Mauer mit mobilem Freibord um die Matte) aus und 
will diese mit allen Mitteln unterstützen. Zudem fordert der Leist, dass 
der Unterhaltsweg nie öffentlich wird. 

- Quartierverein Marzili 
Der Quartierverein Marzili verzichtet auf eine grundsätzliche Wertung 
zum Projekt. Er betont aber, dass unbedingt Massnahmen zur Verbes-
serung der Wohnsituation zu ergreifen seien. Zudem weist er auf den 
grossen Sanierungsbedarf des Marzilibads hin, welches allerdings nicht 
Bestandteil des Hochwasserschutzprojekts ist. 

 

Interessenverbände 

- Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) 
Insgesamt begrüsst der VCS die Mitwirkungsvorlage, er bezeichnet 
aber das Projekt als Symptombekämpfung. 

- Hauseigentümerverband Bern und Umgebung (HEV) 
Der HEV verzichtet auf eine Bewertung des Projekts. Er setzt sich aber 
für eine Ufermauer ohne mobile Massnahmen (Mauerhöhe = Wasser-
spiegel + Freibord) in der Matte ein. 

- Berner Heimatschutz 
Die Redimensionierung der Ufermauer in der Matte wird vom Berner 
Heimatschutz unterstützt, weil mit dieser Massnahme dem Ortsbild 
besser Rechnung getragen wird. Auch der Rückbau der Aarstrasse und 
die Neugestaltung als Promenade werden begrüsst. 

- Heit Sorg zu Bern 
Heit Sorg zu Bern gibt keine Wertung zum Projekt ab. Für Heit Sorg zu 
Bern ist es primär von Bedeutung, dass durch die Realisierung des 
Hochwasserschutzes eine Aufwertung des Stadtbilds möglich wird. 

- Läbigi Stadt 
Die Mitwirkungsvorlage wird grundsätzlich begrüsst. Der Hochwasser-
schutz ist ein elementares Bedürfnis vor Aareanstössern und Grundvo-
raussetzung für eine hohe Lebensqualität. 

- Aare Club Matte Bern (ACMB) 
Der ACMB begrüsst und unterstützt die Hochwasserschutzmassnah-
men in der Stadt Bern. Er bedauert aber, dass die vorgesehenen 
Schutzmassnahmen nicht auch das Clubhaus am Langmauerweg 30 
umfassen. Zudem äussert er Bedenken zu den Buhnen und Störsteinen 
auf seiner Wettkampfstrecke. 

- Pontonier-Fahrverein der Stadt Bern 
Der Pontonier-Fahrverein äussert sich nicht grundsätzlich zum Projekt. 
Für seine Trainings erachtet er es jedoch als wünschenswert, dass 
auch bei geringer Wassermenge die Blöcke noch überspült werden. Er 
wünscht sich, dass der Hochwasserschutz schon beim Aarezugang 
oberhalb der Dalmazibrücke direkt an der Quelle gewährleistet wird. 

- Wasserfahrverein Bern 
Der Wasserfahrverein Bern verzichtet auf eine grundsätzliche Bewer-
tung des Projekts. Er fordert aber, dass die Ufer möglichst so belassen 
werden, wie sie heute sind. Zudem soll auf den Uferverbau mit Blöcken 
verzichtet werden. 

 

Privatpersonen und Unternehmungen 

Die insgesamt 7 Unternehmungen und 18 Privatpersonen, welche sich in 
der Mitwirkung geäussert haben, stehen dem Projekt mehrheitlich positiv 
gegenüber. Inhaltliche Bemerkungen gab es von dieser Seite unter ande-
rem zu folgenden Themenbereichen: 
- Zugänglichkeit für die Holzentnahme bei der Schwelle entlang der Aar-

strasse 
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- Hinweise zur Gestaltung der Aarstrasse (z.B. keine vertikalen Versätze, 
minimale Fahrbahnbreite von 5.60 m) 

- Hinweis auf Werkleitungen 
- Anschlüsse von Regenwasserleitungen an das Leitungsnetz 
- Schutz der Liegenschaften während der Bauphase 
- Interventionsweg in der Matte soll nie öffentlich werden 
- Aufforderung, unterhalb des botanischen Gartens auf Massnahmen zu 

verzichten 
 

4.3 Die am häufigsten angesprochenen Themen 

Material der Ufermauern 

Mitwirkungseingaben 
Im Mitwirkungsprojekt ist vorgesehen, die meisten Hochwasserschutzmau-
ern aus Beton zu bauen und mit Sandstein zu verkleiden. Verschiedene 
Eingaben der öffentlichen Mitwirkung hinterfragen diese Materialisierung. 
Sie wird als unzweckmässig und ihre Verwendung im Wasserbau als prob-
lematisch angesehen. Auch die hohen Kosten werden erwähnt. 
 
Aufgrund der Mitwirkungseingaben hat das Planerteam die Materialwahl 
nochmals eingehend geprüft. 

Stellungnahme 
Die Materialien wurden bereits im Mitwirkungsprojekt sorgfältig geprüft und 
ausgewählt. So wurde für die Sockelpartien, die einer stärkeren (und häufi-
geren) Beanspruchung ausgesetzt sind, ein Kalkstein gewählt. Erst ober-
halb, das heisst in der Matte ca. ab der heutigen Böschungsoberkante, ist 
eine Betonmauer mit Sandsteinverkleidung vorgesehen. 
 

Wichtig war es, ein Material zu wählen, welches auf die Umgebung (Stadt 
Bern), abgestimmt ist. Sandstein ist das traditionell eingesetzte Material in 
Bern. Es ist ein wichtiges Element im historischen Stadtbild und auch im 
Kontext des Labels Weltkulturerbe von Bedeutung. Das gilt für Befesti-
gungsmauern, den Fassadenbereich, sowie beispielsweise auch für den 
kleinen Bootshafen in der Matte. Hier wurde Sandstein für Schutzmauern 
verwendet. Der Sandstein ist heute an verschiedenen Orten noch sichtbar. 
 
Aufgrund der Mitwirkungseingaben hat das Planerteam Vor- und Nachteile 
von drei verschiedenen Varianten in der Materialwahl untersucht: 
- Mauer mit Betonkern und Sandsteinverkleidung (gemäss Mitwirkungs-

projekt) 
- Mauer aus geschichteten Sandsteinblöcken, massiv 
- Mauer aus armiertem Beton 
 
Alle drei Ansätze erfüllen die statischen Anforderungen. Die Analyse der 
Varianten hat jedoch gezeigt, dass die ursprüngliche Variante, Betonkern 
mit Sandsteinverkleidung, aufgrund der vielen Bearbeitungsschritte auf-
wändiger und daher deutlich teurer ist, als die anderen zwei Varianten. Die 
beiden verbleibenden Varianten, mit einer Mauer aus Sandsteinblöcken 
bzw. aus armiertem Beton, wurden gegenübergestellt. Technisch eignen 
sind beide Varianten ähnlich gut. Aus gestalterischer Sicht ist jedoch eine 
Betonmauer nicht vertretbar. 
 
Aufgrund dieser Analyse empfiehlt das Planerteam die Hochwasser-
schutzmauern aus geschichteten Sandsteinblöcken vorzusehen, was von 
den Fachstellen der Stadt, sowie von Bund und Kanton unterstützt wird. 

Fazit 
Aufgrund der Mitwirkungseingaben hat das Planerteam mögliche Materia-
lien für den Bau der Hochwasserschutzmauern einer vertieften Analyse 
unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass eine Mauer aus geschichteten 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 15 

Sandsteinblöcken gegenüber der bisher vorgesehenen Lösung (Mauer mit 
Betonkern und Sandsteinverkleidung) Vorteile aufweist. Sie erfordert weni-
ger Arbeitsschritte und kann entsprechend mit tieferen Kosten gebaut wer-
den. Eine Mauer aus armiertem Beton würde sich technisch auch eignen. 
Städtebauliche Rahmenbedingungen lassen es aber nicht zu, dass ein 
derart grosses und langfristiges Bauwerk aus Beton gestaltet wird. Auch 
aus historischer Sicht muss dieses Material verworfen werden. 
 

Gestaltung des Aareraums 

Mitwirkungseingaben 
Im städtischen Gebiet ist die ökologische Aufwertung der kanalisierten Aare 
nicht einfach. Umso mehr werden in der Mitwirkung entsprechende An-
strengungen begrüsst. Positiv aufgenommen wird insbesondere die Aufwei-
tung linksufrig im Bereich des Gaswerkareals. 
Mehrere Mitwirkende wünschen weitere Massnahmen zur ökologischen 
Aufwertung. Sie sehen in den Bereichen Dalmazi, Langmauer und Alten-
berg Potential für leichte Aufweitungen und/oder das Entfernen der Ufer-
verbauungen. Eine zweistufige Böschungssicherung könnte die bestehende 
Verbauung ersetzen. Auch vorgeschlagen wird, defekte Betonplatten der 
Ufersicherung nicht durch Steinblöcke (Blocksatz), sondern wiederum 
durch Platten zu ersetzen. 
 

Stellungnahme 
Mit Hochwasserschutzmassnahmen müssen von Gesetz wegen - Gewäs-
serschutzgesetz (GSchG) und -verordnung - auch Aufwertungen am Ge-
wässer vorgenommen werden. Innerhalb des Projektperimeters der Mass-
nahmen „Gebietsschutz Quartiere an der Aare“ befindet sich die Gestaltung 
des Aareraums im Spannungsfeld von Ökologie, Städtebau (UNESCO-
Weltkulturerbe) und Nutzung (Naherholung und Energiegewinnung). Wäh-

rend an gewissen Abschnitten vor allem auf die Naherholung (Schwimme-
rInnen, BöötlerInnen) geachtet wird, steht bei anderen Abschnitten vor al-
lem die Ökologie im Vordergrund. Der Ökologie zugeteilte Abschnitte sind 
das Gaswerk-Areal, rechtsseitig das Ufer oberhalb der Dalmazibrücke 
(Dalmazi) und linksseitig das Ufer im Abschnitt Langmauer. Hier stehen 
Aspekte der Aufwertung im Vordergrund. 
Der in diesem Spannungsfeld getroffene Kompromiss ist in den Querschnit-
ten ersichtlich. Massgebend ist die Wasserlinie von 120 m³/s, was ca. ei-
nem Q160 entspricht, das heisst, diese Linie wird an etwa 160 Tagen im 
Jahr überschritten.  
 Unterhalb Wasserlinie von 120 m³/s: 

Die ökologischen Aspekte dominieren. Steinblöcke bilden den unteren 
Abschnitt des Ufers. Sie werden verzahnt versetzt und mit Strukturen, 
wie Mikrobuhnen, Wurzelstöcken und wo möglich mit Holzrost, verse-
hen.  

 Oberhalb Wasserlinie 120 m³/s: 
Die städtebaulichen Aspekte dominieren. Dieser obere Uferbereich wird 
mit einer schräggestellten, nicht verfugten, Trockenmauer gestaltet. 

In den Abschnitten, welche der Naherholung zugeteilt sind, wird bei der 
Ausführung dieser Abschnitte besonders auf die Anliegen der Schwimme-
rInnen geachtet. 
Ausserhalb des Projektperimeters, das heisst sowohl im Gemeindegebiet 
der Stadt Bern wie auch im Gebiet umliegender Gemeinden, sind weitere 
Aufwertungsmassnahmen an der Aare vorgesehen. 
 

Fazit 
Die Ufergestaltung befindet sich im Spannungsfeld von Ökologie, Hoch-
wasserschutz und Naherholung. Während an gewissen Uferabschnitten vor 
allem auf die Naherholung (SchwimmerInnen, BöötlerInnen) geachtet wird, 
steht bei anderen Abschnitten vor allem die Ökologie im Vordergrund. Mas-
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snahmen zur ökologischen Aufwertung des Aareraums, sind daher inner-
halb des gesamten Projektperimeters nur punktuell vorgesehen. 
 

Zugang zur Aare 

Mitwirkungseingaben 
Das vorliegende Projekt sieht Investitionen im städtischen Aareraum vor. 
Der Aufenthalt in und an der Aare ist ein wichtiger Teil der Lebensqualität 
der Bernerlnnen. In diesem Zusammenhang fordern mehrere Mitwirkende, 
im Aareraum einen Mehrwehrt für die Bevölkerung zu schaffen. Konkret soll 
das Aareufer für die breite Bevölkerung aufgewertet und zugänglicher ge-
macht werden. Diese Forderung bezieht sich auf sämtliche Abschnitte: 
Marzili, Dalmazi, Matte, Altenberg und Langmaur. 
 
Marzili: 
Die Erhöhung der Ufermauer wird von einigen Mitwirkenden als störend, 
bzw. als massiven Eingriff in die Umgebung empfunden. Als Kompensation 
wird angeregt, das Ufer auf der ganzen Länge zugänglich zu machen. Im 
Speziellen wird im Bereich des Gaswerk-Areals eine Ufergestaltung gefor-
dert, die BöötlerInnen einen Ausstieg ermöglichen soll (flaches Ufer). 
 
Dalmazi: 
Der Neubau einer Hochwasserschutzmauer, die auch als Sitzmauer ge-
nutzt werden kann, wird positiv aufgenommen. Einige Mitwirkende fordern 
in diesem Aareabschnitt ein bis zwei zusätzliche Ein-/Ausstiege für 
SchwimmerInnen. Als Ideen eingebracht wurden zusätzliche Einstiegstrep-
pen oder flussseitige Stufen längs der Ufermauer (analog Bärenpark). 
 
Aarstrasse: 
In den Mitwirkungseingaben wird zum Teil bedauert, dass die baulichen 

Massnahmen zum Hochwasserschutz kaum für eine Aufwertung der Aar-
strasse genutzt werden. Als Idee eingebracht wird beispielsweise, ab Marzi-
li/Schwanenmätteli Richtung Matte die Ufermauer flussseits mit Stufen aus-
zustatten. Einige Mitwirkende regen an, eine Promenade zu schaffen, die 
zum Sitzen und Verweilen einlädt. 
Matte: 
Im Flussabschnitt unterhalb der Wehranlage gibt es eine Auenlandschaft 
mit mehreren Kiesbänken, die bei Niedrigwasser zutage kommen. Einige 
Mitwirkende fordern Zugang zu diesen Kiesbänken über die linksufrig ge-
plante Hochwasserschutzmauer. 
 
Altenberg: 
Es wird angeregt, das Altenbergquartier mit den Fussweg längs der Aare 
aufzuwerten und die Zugänglichkeit zum Wasser sowie den Ein- und Aus-
stieg für SchwimmerInnen zu verbessern. Eingebrachte Ideen sind flusssei-
tige Stufen (analog Bärenpark), zusätzliche Treppenanlagen und flache 
Rampen. 
 
Im Sinne einer ökologischen und/oder sozialen Aufwertung des Altenberg-
quartiers wird erwartet, dass das Erscheinungsbild mit dem Fussweg längs 
der Aare und die Zugänglichkeit zum Fluss aufgewertet und verbessert 
werden. Das Quartierbild darf nicht durch störende Mauern beeinträchtigt 
werden. Im Gegenteil, der Hochwasserschutz muss städtebauliche Verbes-
serungen ermöglichen und sich möglichst diskret ins Quartierbild einfügen. 
Es wird gefordert, dass flussseitige Stufen - analog dem Bärenpark - oder 
zusätzliche Treppenanlagen, eventuell flache Rampen, einen besseren 
Zugang zur Aare gewährleisten und insbesondere SchwimmerInnen einen 
besseren Ein/Ausstieg ermöglichen. 
 
Langmauer: 
Generell ist die Zugänglichkeit zur Aare mittels Treppen, Rampen etc. zu 
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verbessern. Solche Elemente sind an möglichst vielen geeigneten Stellen 
anzubringen, damit der Ein- und Ausstieg für SchwimmerInnen verbessert 
wird. 
 

Stellungnahme 
Die Stadt Bern ist gesetzlich verpflichtet, den öffentlichen Zugang zur Aare 
zu gewährleisten. Die Anforderungen des See- und Flussufergesetzes 
(SFG) und dessen Verordnung erfüllt sie bereits heute. Grundsätzlich aner-
kennt die Stadt Bern aber das Anliegen der Mitwirkenden und hat die Aare-
zugänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz überprüft. Wäh-
rend die Anzahl Zugänge im Wasserbauplan weitgehend definiert ist, be-
steht zurzeit noch ein gewisser Spielraum bei deren Ausgestaltung und 
Standortdefinition. 
 
Die Ufergestaltung befindet sich im Spannungsfeld von Ökologie, Hoch-
wasserschutz und Naherholung. Während an gewissen Uferabschnitten vor 
allem auf die Naherholung (SchwimmerInnen, BöötlerInnen) geachtet wird, 
steht bei anderen Abschnitten vor allem die Ökologie im Vordergrund. 
 
Marzili: 
Im Marzili sind  Aufwertungsmassnahmen für eine verbesserte Zugänglich-
keit zum Wasser vorgesehen. Die Zahl der Ein-/Ausstiege bleibt voraus-
sichtlich unverändert. Die einzelnen Zugänge werden benutzungsfreundli-
cher gestaltet und nach Möglichkeit verbreitert. Nicht das Aareufer, sondern 
die Liegewiese des Marzilibads soll als Aufenthaltsort und zum Sonnenba-
den genutzt werden. Wird geschützte Uferbepflanzung entfernt, so muss 
diese innerhalb des Hochwasserschutzperimeters ersetzt werden. 
 
Die komfortablere Zugänglichkeit für SchwimmerInnen und BöötlerInnen 
wird mit den Sanierungsvarianten des Buebers (HSB) geprüft und in der 
weiteren Planung vertieft untersucht. 

 
Dalmazi: 
Im Dalmazi sind keine Massnahmen für eine bessere Zugänglichkeit zum 
Wasser vorgesehen. Wie bereits erwähnt, befindet sich die Ufergestaltung 
im Spannungsfeld von Ökologie, Hochwasserschutz und Naherholung. 
Anders als im Marzili (siehe oben) wird oberhalb der Dalmazibrücke bei der 
Gestaltung des Aareraums rechtsseitig (Dalmazi) vor allem auf die Ökolo-
gie geachtet. Dies soll mit Kleinstrukturen im Wasser erreicht werden (un-
terhalb der auf dem ganzen Perimeter festgelegten Abflussmenge). 
 
Seitens Dalmazi besteht bereits ein Zugang zur Aare. Ein zusätzlicher Ein-
/Ausstieg hätte die Anpassung eines längeren Abschnitts der Uferverbau-
ung zur Folge. Eine Ufersanierung, in dessen Rahmen neue Zugänge ge-
prüft werden könnten, ist nicht vorgesehen und entsprechend nicht in den 
Baukosten eingerechnet. 
 
Aarstrasse: 
Der im Mitwirkungsprojekt präsentierte Querschnitt weist einen klar lesba-
ren Abschluss zum Gewässer auf. Dieser Abschluss wird aus städtebauli-
chen Kriterien von Seiten der Gestalter bevorzugt. Eine stufenartige Anlage 
mit Zugang zur Aare kann aus Gründen der Sicherheit nicht realisiert wer-
den. Die Aare entlang der Aarstrasse ist der Zulauf zum Kraftwerk Matte mit 
Schwellenanlage. Es kann seitens Stadt nicht verantwortet werden, vor 
einem Kraftwerk Anreize zum Verweilen am Wasser zu schaffen. 
 
Der Aufenthalt in und an der Aare erfolgt auf eigene Verantwortung. Bei 
einem versehentlichen Sturz ins Wasser sind die Ausstiegsmöglichkeiten 
begrenzt (begrenzte Anzahl Ausstiege, hohe Fliessgeschwindigkeit).  
 
Matte. 
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Das Mitwirkungsdossier sieht in der Matte drei Zugänge zur Aare vor. Damit 
wird die Zugänglichkeit gegenüber dem Ist-Zustand deutlich verbessert. 
Weitere Zugänge sind nicht vorgesehen. In Bezug auf die Ausgestaltung 
und die definitiven Standorte besteht jedoch noch ein gewisser Spielraum.  
 
Der in der Mitwirkung vorgeschlagene zusätzliche Ausstieg beim Auslauf 
Mattenbach kann aus Gründen der Ökologie nicht realisiert werden, da sich 
beim Auslauf Mattenbach das geschützte Bachneunauge aufhält.  
 
Aus Gründen der Sicherheit werden keine Zugänge zu den Kiesbänken von 
Seiten Matte geschaffen. Zugänge unterhalb von Kraftwerkanlagen bergen 
immer ein gewisses Risiko, da die Wassermenge durch das Öffnen und 
Schliessen der Wehranlage rasch und unangemeldet variieren kann. Wie 
bis anhin werden die Kiesbänke bei tiefem Wasserstand von der Seite 
Schwellenmätteli erreichbar sein.  
 
Altenberg: 
Im Altenberg sind die Rahmenbedingungen für den Einsatz von mobilen 
Interventionsmassnahmen ungünstig. Bei einem Hochwasserereignis ist 
der Zugang via Altenbergstrasse stark erschwert und alternative Zugangs-
wege sind nicht vorhanden. Zudem ist eine (präventive) Intervention mit 
mobilen Massnahmen (z.B. Beaver-Schläuche) direkt am Ufer nicht mög-
lich. Aufgrund der engen Platzverhältnisse stellt die Mauer eine einfache 
und naheliegende Möglichkeit dar, um den Hochwasserschutz zu ermögli-
chen. 
 
Die Ufergestaltung befindet sich im Spannungsfeld von Ökologie, Hoch-
wasserschutz und Naherholung. Da der Flussabschnitt im Altenberg inten-
siv von SchwimmerInnen genutzt wird, werden Aspekte der Naherholung 
bei der Ufergestaltung berücksichtigt. Nach der Altenbergstrasse 13 bis 
zum Uferweg 15 (ca. 950 m), bestehen sechs Zu-/Ausstiege. Ufersanierun-

gen, in dessen Rahmen weitere Zugänge geprüft werden könnten, sind 
aufgrund des passablen baulichen Zustandes des Ufers nicht vorgesehen. 
Es ist jedoch zu bemerken, dass sich der japanische Knöterich (invasiver 
Neophyt) entlang des Ufers stark ausgebreitet hat. Das Entfernen dieser 
Pflanze ist sehr aufwendig und mit entsprechenden Kosten verbunden. 
Zurzeit wird abgeklärt, ob die Neophyten an dieser Stelle bekämpft werden 
sollen und wer die Kosten übernehmen würde. Eine Aufwertung des Ufers 
sowie ein Ausbau der Zugänglichkeit über eine relativ grosse Fläche, würde 
nur in Zusammenhang mit der Neophytenbekämpfung Sinn machen. Für 
das verbaute Ufer wären Ersatzmassnahmen notwendig.  
 
Langmauer 
Wie bereits erwähnt, befindet sich die Ufergestaltung im Spannungsfeld von 
Ökologie, Hochwasserschutz und Naherholung. Anders als im Altenberg 
(siehe oben) wird im Aareraum linksseitig (Langmauer) vor allem auf die 
Ökologie geachtet. Dies soll mit Kleinstrukturen im Wasser erreicht werden 
(unterhalb der auf dem ganzen Perimeter festgelegten Abflussmenge). 
 

Fazit 
Im Zuge der Hochwasserschutzmassnahmen soll am Aareufer die Lebens-
qualität für die breite Bevölkerung aufgewertet werden, indem einerseits die 
Zugänglichkeit zum Fluss erhöht, anderseits ein ökologischer Mehrwert 
geschaffen wird. 
 
Verschiedene Randbedingungen schränken die zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten für eine Aufwertung stark ein, so etwa die Richtlinien der 
UNESCO, Umweltaspekte, Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit dem 
Wehr in der Schwellenmatte, Einschränkungen in Bezug auf die Bausub-
stanz, Eigentumsverhältnisse oder Aspekte der Raumplanung. 
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Um sowohl eine soziale wie ökologische Aufwertung des Aareraums errei-
chen zu können, wird vorgeschlagen, bei gewissen Abschnitten vor allem 
Aspekte der Ökologie, bei anderen Abschnitten hingegen vor allem Krite-
rien der Naherholung zu berücksichtigen.  
 
Der Ökologie zugeteilte Abschnitte sind rechtseitig das Ufer oberhalb der 
Dalmazibrücke und linkseitig das Ufer im Abschnitt Langmauer. Hier stehen 
Aspekte der Uferaufwertung im Vordergrund. So werden längs dem Gas-
werk-Areal (linkseitiges Ufer) die Mauern durch Dämme ersetzt. Unterhalb 
der auf dem ganzen Perimeter festgelegten Abflussmenge werden Klein-
strukturen im Wasser errichtet. In diesen Abschnitten werden keine neuen 
Ein-/Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen. 
 
Im Abschnitt Marzili stehen Aspekte der Naherholung an erster Stelle. Hier 
werden aber keine neuen Zugänge geschaffen, da die Anzahl bestehender 
Zugänge als ausreichend erachtet wird. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Liegewiese als Aufenthaltsort gilt und nicht das Aareufer. Mit der Sanie-
rung/Erneuerung des Bueber wird jedoch eine Verbesserung der Zugäng-
lichkeit für SchwimmerInnen und BöötlerInnen untersucht.  
 
Anders sieht es in der Matte aus. Wie im Mitwirkungsprojekt aufgezeigt, soll 
am linken Ufer der Matte die Nähe der Aare durch drei neue Zugänge un-
terstrichen werden.  
 
Im Altenberg, wo es bereits sechs Ein-/Ausstiege gibt, macht die Prüfung 
weiterer Zugänge nur Sinn, falls der dort allgegenwärtige japanische Knöte-
rich entfernt wird. Die Abklärungen hierfür sind am Laufen. 
 

Anhebung Stege 

Mitwirkungseingabe 
Verschiedene mitwirkende Organisationen und Personen erachten die ge-
plante Anhebung der Stege Schönau, Altenberg und Tych als unnötig. Sie 
begründen ihre Haltung mit der Tatsache, dass bei den Stegen bis heute 
selbst bei extremen Hochwassern keine wesentlichen Schwierigkeiten auf-
getreten sind. Die Stege werden im Hochwasserfall gesperrt, wodurch Per-
sonenschäden ausgeschlossen werden können. Zudem liegen die drei 
Stege je an beiden Ufern auf massiven Verankerungen mit starken Funda-
menten. Pfeiler, an denen sich Schwemmmaterial verheddern könnte, gibt 
es nicht.  
 
Sollte dennoch Material bei den Stegen hängen bleiben, so müsste dieses, 
in Anlehnung an das Vorgehen im Tych, mit einem Kran entfernt werden. 
Die hierfür benötigten Interventionsplätze müssten geschaffen werden. Als 
weitere Alternative zur Anhebung der Stege wird eine Abspannung mit hori-
zontal geführten Stahlseilen genannt, die nur im Bedarfsfall zu montieren-
den wären und eine Beschädigung der Stege verhindern könnte. Auch ge-
nannt wird ein Netz wie es zum Schutz vor Steinschlag verwendet wird. Ein 
solches Netz, so die Mitwirkungseingabe, könnte die Stege vor einer Be-
schädigung durch Bäume schützen. Für den Schönausteg wird zusätzlich 
vorgeschlagen, das Ufer im Dalmazi abzusenken, ein Umgehungsgerinne 
zu schaffen und so die Situation bei den Brücken zu entschärfen. 
 
Von mehreren Mitwirkenden wird gefordert, bei der Anhebung der Stege 
den Bedürfnissen und der Sicherheit von Fussgängern, Behinderten und 
Velofahrenden grösste Beachtung beizumessen.  
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Stellungnahme 
Aus hydraulischer Sicht gelten die drei Stege als "rau", das heisst, dass an 
der Konstruktion leicht Schwemmgut hängenbleiben kann, was zu einer 
Verklausung beim Brückenquerschnitt führen würde. Im Rahmen der Erar-
beitung der Gefahrenkarte wurden verschiedene Verklausungsszenarien 
untersucht. Insbesondere wurde der zu erwartende Rückstau im Oberwas-
ser berechnet und die Stabilität der Stege untersucht. Dabei wurde gezeigt, 
dass aufgrund der hohen Belastung bei grossen Ereignissen ein Absturz 
der Stege nicht ausgeschlossen werden kann. Der Absturz eines Steges in 
die Aare würde zu einer deutlich erhöhten Gefährdung in den umliegenden 
Gebieten führen. 
 
Eine Anpassung der Stegkonstruktion in "glatt", meist mit einer Verscha-
lung, würde das Risiko einer Verklausung reduzieren. Eine solche Anpas-
sung ist aber aufgrund der denkmalpflegerische Einstufung der Stege nicht 
möglich: der Schönausteg ist als erhaltenswert, der Tychsteg (Inselisteg) 
als geschützt und der Altenbergsteg als schützenswert klassiert. Aufgrund 
dieser Einstufung darf einerseits ein Totalschaden der Stege durch Hoch-
wasser und Schwemmholz nicht in Kauf genommen werden, andererseits 
sind aber die Möglichkeiten zum Schutz der Bauten eingeschränkt. 
 
Zusammen mit Brückeningenieuren wurden Alternativen zur Erhöhung der 
Stege geprüft, z. B. eine stärkere Bombierung (Vergrösserung der Pfeilhö-
he des Stegs) oder eine Aufweitung des Gerinnes. Es zeigt sich aber, dass 
solche Lösungen konstruktiv aufwändig, statisch ungünstig und teurer wä-
ren. Auch die Intervention bei den Stegen Schönau und Altenberg mittels 
Kran, wie sie durch Mitwirkende vorgeschlagen wird, eignet sich aus ver-
schiedenen Gründen nicht. Zum einen wirken im Bereich dieser Stege 
massiv höhere Fliessgeschwindigkeiten als beispielsweise beim Tych, 
wodurch die Intervention deutlich erschwert wäre. Zum anderen ist die Zu-
gänglichkeit zu den beiden Stegen schwieriger als beim Tych. Auch zu 

erwähnen ist, dass die Ressourcen für Interventionen im Hochwasserfall 
begrenzt sind und sich auf wenige Interventionspunkte konzentrieren soll-
ten. 
 
Netze, wie sie zum Schutz vor Steinschlag verwendet werden, kommen als 
Lösung ebenfalls nicht in Frage. Auf sie wirken enorme Kräfte ein, sobald 
sie Schwemmholz auffangen müssen. Die Netze müssten fix montiert wer-
den, was mit der heutigen Nutzung durch SchwimmerInnen und BöötlerIn-
nen nicht kompatibel wäre. Ausserdem lässt die Durchlässigkeit der Netze 
mit zunehmender Verklausung durch Schwemmholz nach, was zu einem 
Anstieg des Wasserspiegels führt.  
 
Nur mit der Anhebung der Stege können die im Projekt festgelegten und 
vom Kanton vorgegebenen Schutzziele erfüllt und damit die Hochwassersi-
cherheit erreicht werden. Da alle drei Stege in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren gesamtsaniert werden müssen, ist es sinnvoll, die Sanierung mit der 
Anhebung der Stege zu koordinieren. Dies gilt speziell für den Altenberg-
steg, der nicht vor Ort saniert werden kann, sondern teilweise ausgebaut 
werden muss. 
 
Die Erhöhung der Stege setzt sich aus der berechneten Wasserspiegellage 
und einem Freibord zusammen. Mit dem Freibord werden allfällige Un-
schärfen in der Berechnung der Wasserspiegellage sowie Prozesse wie 
Wellenbildung und Staudruck an Hindernissen berücksichtigt. Die Anhe-
bung beträgt beim Schönausteg ca. 60 cm, beim Altenbergsteg ca. 50 cm. 
Sie entspricht den Empfehlungen der Kommission für Hochwasserschutz, 
Wasserbau und Gewässerpflege (KOHS). Beim Tychsteg beträgt die An-
hebung 1 m, da die geplanten Ufermauern für den Hochwasserschutz 
durchgängig erstellt werden müssen. 
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Durch die Anhebung der Stege entstehen Eingriffe auch in weiterer Umge-
bung. Die Zugangsbereiche bei den Stegen müssen neu geplant und ge-
staltet werden. Damit verbunden sind Massnahmen, um die Gefälle be-
werkstelligen und die Anhebung harmonisch in die bestehende Gestaltung 
einbinden zu können. Sie werden in den weiteren Planungsphasen detail-
lierter ausgearbeitet. Die Bedürfnisse der Fussgänger, Behinderten und 
Velofahrer sind im Mitwirkungsprojekt berücksichtigt.  
 

Fazit 
Eine Erhöhung der Stege ist gemäss den aktuell gültigen Richtlinien und 
Empfehlungen notwendig, um das im Projekt festgelegte Schutzziel zu er-
reichen. In den Berechnungen ist ein Freibord enthalten, welches Unschär-
fen in der Berechnung der Wasserspiegellage sowie Prozesse, wie Wellen-
bildung und Staudruck an Hindernissen berücksichtig. Alternative Möglich-
keiten zur Anhebung der Stege wurden geprüft. Es zeigt sich aber, dass 
andere Lösungen konstruktiv aufwändig, statisch ungünstig und teurer wä-
ren oder aus Gründen des Denkmalschutzes nicht in Frage kommen. 
 
Durch die Anhebung der Stege entstehen Eingriffe auch in weiterer Umge-
bung. Die Zugangsbereiche bei den Stegen werden neu geplant und die 
Bedürfnisse der Fussgänger, Behinderten und Velofahrer entsprechend 
berücksichtigt. Die Massnahmen werden in den weiteren Planungsphasen 
detaillierter ausgearbeitet.  
 
Da alle drei Stege in den nächsten fünf bis zehn Jahren gesamtsaniert wer-
den müssen, wird die Sanierung der Stege mit den Hochwasserschutz-
massnahmen koordiniert. 
 

Gestaltung der Aarstrasse 

Mitwirkungseingabe 
In der Mitwirkung werden einerseits der bei der Aarstrasse geplante Rück-
bau des auskragenden Trottoirs und die Massnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung begrüsst. Die Aarstrasse ist keine Durchgangsstrasse und Massnah-
men sollen so gestaltet werden, dass eine erhöhte Geschwindigkeit gar 
nicht möglich ist.  
 
Andererseits wird betont, dass die Aarstrasse weiterhin als wichtige Verbin-
dungsstrasse zwischen Marzili- und Mattequartier bestehen bleiben soll. 
Mitwirkende fordern, auf den Rückbau der seinerzeit sehr aufwendig erstell-
ten Verbreiterung der Aarstrasse zu verzichten. Es wird befürchtet, dass 
durch den vorgesehenen Rückbau das Kreuzen LKW-LKW oder LKW-Bus 
verhindert wird, was Nachteile für das Gewerbe, aber auch Probleme im 
Notfall brächte (Feuerwehr, Sanität und Rettungsdienst). Auch gefordert 
wird, auf die vertikalen Versätze zu verzichten, die in regelmässigen Ab-
ständen geplant sind. Diese führen, so eine Mitwirkungseingabe, zu einem 
Fahrzeitverlust und würden den Fahrkomfort der Fahrgäste entscheidend 
beeinträchtigen. 
 
Einige Mitwirkende fordern eine grosszügiger gestaltete neue Aarstrasse. 
Vorgeschlagen werden etwa Bäume mit grosser Krone und ein Verzicht auf 
die schmalen Stellen in der langen Baumscheibe. Weiter soll geprüft wer-
den, wie eine gestalterische Verbindung zur Baumreihe am Dalmaziquai 
erreicht werden kann. 
 
Eingaben gab es auch im Zusammenhang mit Einsätzen des Kranes an der 
Aarstrasse. Es wird befürchtet, dass die aareseitige Baumreihe für das 
Entfernen von Bäumen aus der Schwellenanlage mit dem Autokran äus-
serst problematisch werden könnte. Dasselbe gilt für das Entfernen im 
Fluss liegengebliebener Bäume. Auch wird befürchtet, dass die geplanten 
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Bäume die Arbeit der Rettungskräfte erschweren, die in diesem Bereich 
Einsätze ausführen müssen. Es wird vorgeschlagen, eine Baumreihe auf 
die Südseite der Strasse zu verlegen oder im Bereich der Schwellenanlage 
auf eine Baumpflanzung zu verzichten. 

Stellungnahme 
Die neue Polleranlage bei der Jugendherberge wurde 2014 erstellt. Sie hat 
bereits zu einer deutlichen Verkehrsreduktion geführt und die Verbindung 
für Fuss- und Veloverkehr hat an Attraktivität gewonnen. Inzwischen wurde 
das Betriebs- und Gestaltungskonzept der Aarstrasse erarbeitet. Es legt 
unter anderem das Geschwindigkeitsregime auf Tempo 30 fest, wie es 
heute bereits besteht. Die städtischen Fachstellen haben bei der Erarbei-
tung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts mitgearbeitet. In einem nächs-
ten Schritt geht das Konzept in die Vernehmlassung.  
 
Die Aarstrasse wird so umgestaltet, dass der Schutz vor Hochwasserschutz 
gewährleistet wird und gleichzeitig auch andere Bedürfnisse berücksichtigt 
werden können. Hierzu gehören die aufgrund der Polleranlage reduzierte 
Verkehrsmenge, die Anlieferung und den Einsatzdienst im Hochwasserfall. 
Die Schutzmauer aus Sandstein ist eine Erhöhung der historischen Ufer-
mauer, was den Rückbau der bestehenden Kragarme und die Anpassung 
des Strassenquerschnitts bedingt. Für den Begegnungsfall LKW-LKW und 
LKW- Bus stehen Ausweichstellen zur Verfügung. Damit es genügend si-
cheren Raum vor der Strassenquerung hat, sind hangseitig Fahrbahnver-
engungen vor den Einmündungsstellen von Treppen und Fusswegen ge-
plant. Die Strassenquerungen werden kenntlich gemacht, z. B. durch einen 
anderen Belag. Die konkrete Gestaltung ist Teil der nächsten Projektstufe. 
 
Die Ausbildung und Grösse der Baumreihe steht in direktem Zusammen-
hang mit dem Lichtraumprofil für LKWs auf der rückgebauten Aarstrasse 
(Verschmälerung) und den notwendigen Interventionsstandorte für die Feu-
erwehr (Schwemmholzentnahmen durch grosse Pneukräne). Die Baumrei-

he bildet mit der Quaianlage eine wichtige städtebauliche und ökologische 
Aufwertung, welche zusammen mit dem Hochwasserschutz erreicht werden 
kann. Die entlang des Wassers geplante und an gewissen Stellen unterbro-
chene Baumreihe spendet Schatten. Die Ausweichstellen werden unregel-
mässig angelegt, der lineare Zusammenhalt durch die Bäume auf der gan-
zen Länge bleibt, aufgrund gestalterischer Kriterien, bestehen. 
Die konkrete Ausgestaltung der Massnahmen erfolgt im Anschluss an die 
Mitwirkung. Unterschiedliche Bedürfnisse (Interventionskräfte, Unterhalt 
und Reinigung, Freizeitnutzung) werden dabei aufeinander abgestimmt. 

Fazit 
Die Aarstrasse wird unterschiedlich genutzt und muss verschiedenen – zum 
Teil neuen – Anforderungen gerecht werden. Der Hochwasserschutz muss 
gewährleistet sein, die Verkehrsmenge soll reduziert werden, Anlieferungen 
und Einsatz im Hochwasserfall müssen aber problemlos möglich sein. Die 
Umgestaltung der Aarstrasse berücksichtigt diese Aspekte. Die Verengung 
des Strassenquerschnitts durch den Rückbau der Kragarme und die Fahr-
bahnverengungen bei den Fussgängerquerungen tragen zur Geschwindig-
keitsreduktion bei. Ausweichstellen erlauben das sichere Kreuzen LKW-
LKW und LKW-Bus, die Strasse wird für den Fuss- und Veloverkehr attrak-
tiver, die Baumzeile bildet mit der Quaianlage eine wichtige städtebauliche 
sowie ökologische Aufwertung. 
 

4.4 Detaillierte Auswertung der Eingaben 

Die folgende Zusammenstellung enthält schriftliche Bemerkungen aus den 
Fragebögen. Die Eingaben sind in einen übergeordneten Bereich sowie 
nach Quartier geordnet. Pro Quartier erfolgt die Auflistung der Eingaben 
thematisch.  
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43/2 SP Stadt Bern "Bei der Entscheidfindung zu einzelnen Massnah-
men müssen auch die übergeordneten Rahmen-
bedingungen berücksichtigt werden, insbesondere 
die neue Situation seit der Inbetriebnahme des 
Stollens in Thun, die realisierten bzw. geplanten 
Hochwasserschutzmassnahmen an der Aare zwi-
schen Thun und Bern sowie die in den letzten Jah-
ren erreichten Verbesserungen bei der Vorhersa-
ge." 

Die erwähnten Punkte sind in die Entscheidfindung 
eingeflossen. Es gilt jedoch zu beachten: 
- Die realisierten und die geplanten Hochwasser-

schutz- und Revitalisierungsmassnahmen zwi-
schen Thun und Bern mit vergleichsweise klei-
nen Aufweitungen tragen zu keiner Reduktion 
der Hochwasserspitzen in der Stadt Bern bei. 
siehe Eingabe 19/7 

- Die einzig wirkungsvolle Retention im Ober-
wasser wird durch die geeignete Bewirtschaf-
tung der Oberlandseen erreicht (Betrieb 
Thunersee-Stollen). Die Bewirtschaftung des 
Entlastungsstollen Thuns ist im Reglement für 
die Regulierung des Thunersees geregelt. 

- Die Vorhersage fliesst schon heute in die Beur-
teilung bei (möglichen) Notfallsituationen ein. 

x    

19/7 Heit Sorg zu Bärn 
(HSzB) 

"Es stellt sich aber die Frage, inwiefern die bereits 
realisierten und geplanten Renaturisierungs-
Massnahmen im Gebiet Seelhofen/Zopfen und der 
Flutungsgebiete zwischen Thun und Belp zu einer 
Reduktion der künftig zu erwartenden Hochwas-

Im Auftrag des Tiefbauamts Kanton Bern wurde 
2008 die Studie "Extremhochwasser im Einzugs-
gebiet der Aare" veröffentlicht (siehe dazu die Me-
dienmitteilung vom 15. April 2008). Darin wurde 
auch mit zweidimensionalen Abflusssimulationen 

   x 
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serspitzen und damit auch zu einer Entlastung der 
erforderlichen Massnahmen auf Stadtgebiet bei-
tragen." 

untersucht, wie gross die Dämpfungswirkung 
grossflächiger Überflutungen auf die Hochwasser-
spitzen ist. 
Zwischen Thun und Bern liegen zwei grosse natür-
liche Ausuferungsräume, welche bei Extremhoch-
wassern überflutet werden können. Rechtsufrig die 
Überschwemmungsebene Kiesen-Wichtrach-
Münsingen und linksufrig die Überschwemmungs-
ebene vom Belpmoos. 
Obwohl bei extremen Hochwassern (deutlich grös-
ser als HQ100 bzw. HQ300) grossflächige Überflu-
tungen zu erwarten sind, fallen die Auswirkungen 
auf die Reduktion der Hochwasserspitze beschei-
den aus. Die Spitze wird von etwa 780 m³/s auf 
etwa 760 m³/s reduziert, die Spitze wird nur um 
etwa 6 Stunden verzögert. D.h. die fliessende Re-
tention in den grossen Überflutungsflächen reicht 
nicht aus, um die Abflussspitze bei Extremhoch-
wassern wirkungsvoll zu dämpfen. 
Der Einfluss verringert sich umso mehr, je kleiner 
die Hochwasserspitzen sind und desto kleiner 
damit die Überflutungsflächen ausfallen oder gar 
keine Ausuferungen mehr auftreten. Bei der für die 
Dimensionierung in der Stadt Bern ausschlagge-
benden Abflussspitze dürfte der Einfluss nur mehr 
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sehr gering oder gar nicht mehr spürbar sein. Die 
realisierten und die geplanten Hochwasserschutz- 
und Revitalisierungsmassnahmen zwischen Thun 
und Bern mit vergleichsweise kleinen Aufweitun-
gen können also zu keiner Reduktion der Hoch-
wasserspitzen in der Stadt Bern beitragen. 
Die einzig wirkungsvolle Retention im Oberwasser 
wird durch die geeignete Bewirtschaftung der 
Oberlandseen erreicht (Betrieb Thunersee-
Stollen). 

22/1 SVP Stadt Bern "Obwohl die Renaturierung 'Seelhofen/Zopfen' bis 
heute noch keine Bewährungsprobe bestanden 
hat, und weitere Auffangs- und Flutungsgebiete 
zwischen Thun und Belp unseres Erachtens mehr 
Entlastung bringen würden als die umfangreichen 
Hochwasserschutzmassnahmen rund um den 
städtischen Aarebogen, können wir den geplanten 
Massnahmen nolens volens mehrheitlich beipflich-
ten." 

Siehe Eingabe 19/7    x 

38/5 Brügger Adrian A. "Abklärungen durch die VAW der ETH wären aus 
unserer Sicht sinnvoll, da der projektierte Hoch-
wasserschutz "Gebietsschutz Quartiere an der 
Aare" nur dann Sinn macht, wenn auch der nach-
folgende Teil des Aarelaufs die gleiche Abflusska-

Hochwasserschutzprojekte entlang der Aare wer-
den durch das kantonale Tiefbauamt koordiniert 
und ähnliche Schutzziele festgelegt, so dass ver-
gleichbares Schadenpotenzial einen gleichen 
Schutzgrad hat. 

   x 
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pazität schadlos bewältigt (Schutz der Unterlie-
ger)." 

Entlang der Aare unterhalb des Projektperimeters 
wurden weitere Hochwasserschutzprojekte reali-
siert oder befinden sich in Planung oder Ausfüh-
rung. Die Schutzziele wurden gemäss aktuellen 
Anforderungen auch differenziert (risikobasiert) 
festgelegt. Abschnitte mit einem vergleichbaren 
Schadenpotenzial haben auch ein vergleichbares 
Schutzziel wie im Projekt „Gebietsschutz Quartiere 
an der Aare“. Die Aare wurde resp. wird in diesen 
Abschnitten, unter Berücksichtigung der Zuflüsse, 
auf vergleichbare Abflussmengen ausgebaut. 
 
Durch die geplanten Massnahmen im Projekt „Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare“ werden die 
Hochwasserszenarien oberhalb und unterhalb des 
Projektperimeters nicht beeinflusst.  
Die VAW der ETH wurde für Modelluntersuchun-
gen zur Schwemmholzproblematik im Schwellen-
mätteli beigezogen. Weitere Untersuchungen 
durch die VAW sind nach aktuellen Kenntnissen 
nicht erforderlich.  
Die Projektierung erfolgt auf der Grundlage eines 
geeichten Abfluss- und Geschiebetransportmo-
dells, mit welchem die Prozesse in der Aare zu-
friedenstellend abgebildet werden können. 
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38/1 Brügger Adrian A. "Die Schutzkote für das Mattequartier wird auf 
einen maximalen Abfluss von 700 m³/s bordvoll 
dimensioniert. 
Können 700 m³/s schadenfrei durch die Aare-
schleifen der Engehalbinsel geleitet werden?" 

Das Mattequartier soll mit mobilen Massnahmen 
für Abflüsse bis 600 m3/s (inkl. Freibord) geschützt 
werden. Dies entspricht einem Schutzziel für 100-
jährliche Ereignisse. Bei 700 m³/s "bordvoll" ist 
kein Freibord mehr vorhanden und es werden be-
grenzte Schäden toleriert. 
Hochwasserschutzprojekte entlang der Aare wer-
den durch das kantonale Tiefbauamt koordiniert 
und ähnliche Schutzziele festgelegt, so dass ver-
gleichbares Schadenpotenzial einen gleichen 
Schutzgrad hat. 

   x 

29/1 Margot Res "Mit Erstaunen habe jedoch in ihren Unterlagen 
keine klare Zielsetzung gefunden. Welches Haupt-
ziel soll das Projekt erfüllen? 
Für mich wäre: 
Oberste Priorität: Schutz der Menschen in der 
Matte, Schutz vor Tod, Schutz vor dem Verlust von 
Hab und Gut, Schutz vor der Angst und Unsicher-
heit 
2. Priorität: Schutz der Objekte in der Matte. 
3. Priorität: Anliege in Bezug auf Stromerzeugung, 
Schwimmer, Böötler, Fischer, Spaziergänger, städ-
tebaulicher und denkmalpflegerischer Aspekte 
(etwa der Status als UNESCO-Weltkulturerbe). 

Die Zielsetzung wird gemäss der Wegleitung des 
Bundes festgelegt. Es handelt sich um ein Hoch-
wasserschutzprojekt, also dem Schutz der Bevöl-
kerung (Leben, Sachwerte). Allerdings befinden 
sich Hochwasserschutzmassnahmen immer im 
Spannungsfeld von Schutz, Natur- resp. Umwelt-
schutz unter Berücksichtigung der ökonomischen 
Verhältnismässigkeit. Hier in der Stadt Bern sind 
ergänzend noch das UNESCO-Weltkulturerbe und 
deren Rahmenbedingungen zu beachten. Die 
Nachhaltigkeit der vorgesehenen Massnahmen 
muss stets gewährleistet sein. 
Für den Gebietsschutz Quartiere an der Aare wur-

x    
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Ich habe ein komisches Gefühl, dass bei Ihrer 
Planung der Schutz der Menschen nicht an obers-
ter Stelle ist." 

de eine Differenzierung der Schutzziele vorge-
nommen. Darin werden einerseits die Objektkate-
gorie (geschlossene Siedlung, Grünflächen etc.) 
und andererseits die Gefährdung (Gefahrenkarte) 
und das mögliche Schadenpotential eines Ab-
schnitts berücksichtigt. 

29/10 Margot Res "Warum planen Sie mit zum Teil minimaler Sicher-
heitsreserve (früher hat man mit Sicherheitsfaktor 
10 geplant)?" 

Für ein 100-jähliches Hochwasser wird eine Ab-
flussmenge von 600 m³/s angenommen. Dieser 
Wert basiert auf statistisch ausgewerteten Daten 
der Landeshydrologie. Die Präzision der Berech-
nung liegt bei 90% (obere Grenze des Vertrauens-
intervalls). 
Ein absoluter Schutz vor Naturgefahren kann 
grundsätzlich nicht gewährleistet werden. In der 
Bestimmung der Schutzkoten werden Unsicherhei-
ten in der Lage der Aaresohle und in der Abfluss-
rechnung mit einem Freibord Rechnung getragen, 
welches auf die berechneten Wasserspiegellagen 
(„beste Schätzung“) addiert wird. Bei der Dimensi-
onierung von Verbauungen wird mit einem Sicher-
heitsfaktor im Bereich von 1.1 bis 1.3 gerechnet, 
was einem Sicherheitszuschlag von 10 bis 30 % 
entspricht. 
Bei der Verwendung eines Sicherheitsfaktors ist 

x    
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zentral, auf welche Grösse der Faktor angewendet 
wird. Soll beispielsweise die Abflussmenge, die 
Fliesstiefe oder Belastung der Ufer für die Projek-
tierung um den Faktor 10 erhöht werden, so verur-
sacht dies unverhältnismässig hohe Kosten und 
die Schutzmassnahmen sind nicht mehr wirtschaft-
lich und somit auch nicht subventionsberechtigt. 

19/1 Heit Sorg zu Bärn 
(HSzB) 

"Für Heit Sorg zu Bärn ist es von zentraler Bedeu-
tung, dass durch die Realisation des Hochwasser-
schutzes eine Aufwertung des Stadtbildes ermög-
licht wird." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

43/8 SP Stadt Bern "Sichtbare, oberirdische Ufermauern, die über das 
Terrain hinausragen, sind massive Eingriffe in den 
Fluss- und den Stadtraum und sind daher auf das 
Notwendigste zu beschränken (siehe unsere Be-
merkungen zu den einzelnen Abschnitten). Wo sie 
erstellt werden müssen, sollten sie auch gestaltet 
werden, z.B. als Sitzgelegenheit. 

Die Eingriffe sind bereits auf das Wesentliche be-
schränkt. Im Marzili und im Dalmazi sowie in Tei-
len des Altenbergs werden die Mauern als Sitzge-
legenheiten ausgebildet. 

x    

43/6 SP Stadt Bern "Mit den vorgesehenen Abdichtungen an Gebäu-
den, Wänden etc. sind wir einverstanden und un-
terstützen sie." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

43/7 SP Stadt Bern "Zu den unterirdischen Dichtwänden nehmen wir 
nicht weiter Stellung. Wir begrüssen den Verzicht 
auf diese Massnahme an einigen Abschnitten, 

Es wurden ausgedehnte geologische und hydro-
geologische Untersuchungen durchgeführt, die als 
Basis für die Projektierung dienten. 

x    
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denn aus ökologischer Sicht ist der Austausch 
zwischen Fluss und Grundwasser wichtig. Aus 
städtebaulicher Sicht ist ihre Wirkung marginal. Wir 
gehen aber davon aus, dass die anlässlich der 
Test-Hochwasserschutzbauten in der Felsenau 
sowie beim Bärenpark-Desaster gemachten Erfah-
rungen bezüglich der geologischen Unwägbarkei-
ten sowohl in die Planung wie auch in die Kosten-
schätzungen eingehen." 

 
Die Analyse der Projektrisiken ist Bestandteil des 
Auflageprojektes und bedingt unter anderem das 
Vorliegen des Umweltverträglichkeitsberichtes. 

10/7 Furrer Bernhard "Die vorgesehene Verkleidung der Mauer mit 
Sandsteinen ist unangebracht und geschmäckle-
risch. Die offenbar dahinter stehende Absicht, die 
Intervention zur Hochwasservorsorge in das Alt-
stadtbild zu integrieren und ihr im Bereich der Mat-
te ein einheitliches "Gesicht" zu geben, zeugt von 
einem falschen Verständnis der historischen Ge-
gebenheiten und der örtlichen Situation. Sicher: 
Sandstein ist das traditionelle Fassadenmaterial 
der Berner Altstadt. Sandsteinfassaden sind in der 
Matte zur Aare hin aber kaum vorhanden (einzige 
Ausnahme ist das ehemalige Maschinenhaus des 
Elektrizitätswerks). An historischen Aareufermau-
ern ist Sandstein nur in Ausnahmefällen anzutref-
fen und es wurden Materialien wie Tuff oder Kalk-

Bei der Materialwahl spielt die genaue Leseart der 
Quartiere und das Verständnis für das Ganze eine 
Rolle. Sandstein ist das traditionell eingesetzte 
Material in Bern. Das gilt für Befestigungsmauern, 
den Fassadenbereich, sowie beispielsweise auch 
für den kleinen Bootshafen in der Matte. Hier wur-
de Sandstein für Schutzmauern verwendet. Der 
Sandstein ist heute an verschiedenen Orten noch 
sichtbar. Das Projekt zeigt auf, dass in den So-
ckelpartien, wo das Material einer höheren Bean-
spruchung ausgesetzt ist, Kalkstein verwendet 
wird. 
Beton würde nur passen, wenn unter anderem die 
Oberfläche behandelt oder dem Material Zusätze 
beigemischt würden. Die Bearbeitung wäre mit 

x    
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stein eingesetzt. Dies erklärt sich dadurch, dass 
die Verwendung von Sandstein im Wasserbau, wo 
er der Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sehr problema-
tisch ist und mit einer raschen Verwitterung, im Fall 
einer Verkleidung zusätzlich mit Abplatzungen zu 
rechnen ist. Wird Sandstein bloss als Verkleidung 
angewendet, nimmt die Gefährdung zu: Es ist hin-
länglich bekannt, dass die Abbindesalze von Beton 
in Sandsteinverblendungen wandern, im Sandstein 
zu Versalzungen mit weissen Ausblühungen und 
mittelfristig zu Schäden führen. 
Eine Verplattung mit Naturstein ergibt, bedingt 
durch die präzis gefrästen Steinelemente, ein 
überaus schematisches Fugenbild, das auch mit 
einer aufwändigen Oberflächenbearbeitung nicht 
korrigierbar ist. Die Reinigung, beispielsweise bei 
Sprayereien, ist schwierig und kostspielig. Nach 
einer Überschlagsrechnung wird allein die Verklei-
dung Zusatzkosten von gegen 2 Mio. CHF verur-
sachen. Die Massnahmen zum Hochwasserschutz 
oberhalb und unterhalb der Matte waren, sind und 
werden von Beton geprägt, weshalb die Einheit-
lichkeit der nun geplanten Massnahmen für die 
Matte in einer anderen Materialisierung kein stich-
haltiges Argument ist. 

hohem Aufwand verbunden, so dass sich neben 
grundsätzlichen Fragen der adäquaten Material-
wahl auch Fragen der Wirtschaftlichkeit stellen 
würden. 
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All diese Faktoren führen zum Auffassung, dass 
die Betonmauern nicht mit Naturstein verkleidet 
werden sollten." 

10/8 Furrer Bernhard "Es ist eigentlich selbstverständlich: Die Mauern 
einer heutigen technischen Wasserbau-
Massnahme, die ein neues bauliches Element 
einführen, sind, nach einer sorgfältigen Bemuste-
rung, aus Beton in adäquater Qualität und Oberflä-
che auszuführen. Dabei ist durchaus denkbar, 
dass für die Oberflächen je nach Situation ein an-
derer Schalungstyp und/oder eine zusätzliche Be-
arbeitung eingesetzt werden. Nach wenigen Jah-
ren werden Verwitterung und Patinierung dazu 
führen, dass sich die Mauern in das Bild des Quar-
tiers integrieren. 
Wenn die technisch notwendigen Mauern in Sicht-
beton ausgeführt werden, ist ihre Ausbildung mit 
aller Sorgfalt zu gestalten, auch wenn dadurch 
zusätzliche Kosten entstehen. Dazu gehören nicht 
blass Betonqualität und -farbe, sondern vor allem 
die architektonische Ausbildung der Oberflächen, 
die allenfalls zu bearbeiten sind, und die Detaillie-
rung von Abschlüssen und Fugen. 
Es sollten genügende Finanzmittel für eine sorgfäl-

Siehe Eingabe 10/7 x   x 
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tige Detailgestaltung der Betonelemente vorgese-
hen werden." 

10/9 Furrer Bernhard "Das Gesagte gilt auch für die Bereiche oberhalb 
und unterhalb der Matte. So sollte für die Mauer 
landseitig des verbreiterten Uferwegs im Altenberg 
die Sandsteinverplattung weggelassen werden. 
Die Argumentation, damit würden das Material der 
Befestigungsmauern am andern Aareufer, der 
Längmuur, aufgenommen, ist grundfalsch: Es ist ja 
eben charakteristisch, dass diese Verteidigungs-
mauer nur stadtseitig vorhanden und damit eine 
Ausnahmeerscheinung war." 

Siehe Eingabe 10/7    x 

36/9 GFL 
Grüne freie Liste 

"Es ist vorgesehen, die Mauer, welche die Matte 
umgibt und auch die rechtsufrige Mauer im Alten-
berg mit Sandsteinen zu verkleiden. Die GFL ist 
der Ansicht, die Verplattung mit Sandstein sei nicht 
angebracht, anbiedernd und obendrein unnötig 
kostspielig. Die Mauern einer heutigen Wasser-
bau-Massnahme sollten vielmehr ehrlich gezeigt 
und aus Beton in adäquater Qualität und Oberflä-
che ausgeführt werden. Verwitterung und Patinie-
rung werden. dazu führen, dass sich die Mauern in 
das Bild des Quartiers, das ohnehin nicht von 
Sandstein geprägt ist, integrieren." 

Siehe Eingabe 10/7 x    
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10/10 Furrer Bernhard "Einzig im Fall der neuen Begleitmauer der Aar-
strasse, die als Wiederherstellung eines histori-
schen Zustands vorgesehen ist, kann die Verwen-
dung von Sandstein als massive Quader sinnvoll 
sein. Diese "Brüstung" hat offenbar nicht primär 
einen wasserbautechnischen Zweck, sondern die 
Funktion einer Absturzsicherung." 

Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

22/4 SVP Stadt Bern "Bei der Sanierung und Neuerstellung der Schutz-
mauern, die direkt der Erosion durch das Fluss-
wasser ausgesetzt sind, ist die Wahl von Natursa-
ndsteinmaterial unzweckmässig." 

Oberhalb der Mittelwasserlinie wird Sandstein mit 
spezifischer (dichter) Qualität verwendet. Unter-
halb der Mittelwasserlinie wird der widerstandsfä-
higere Kalkstein verwendet. 

   x 

33/1 Huber Uli "Wie oben erwähnt, liegt unsere Liegenschaft -
zusammen mit den Liegenschaften Altenberg-
strasse 9 und 13 - am Prallhang des Aarebogens 
und ist damit besonders exponiert. Bei den gros-
sen Hochwassern seit 1999 konnte beobachtet 
werden, wie Baumstämme/strünke gegen die 
Ufermauer prallten. Ob die vorgesehene Sand-
steinverkleidung dieser Beanspruchung standhält 
ist m.E. ungewiss. Könnte - um das geplante Er-
scheinungsbild zu berücksichtigen - mit verdübel-
ten Sandsteinquadern gebaut werden?" 

Die Ufermauer wird auf die Beanspruchung durch 
Wasser und Schwemmholz ausgelegt. Oberhalb 
der Mittelwasserlinie wird Sandstein mit spezifi-
scher (dichter) Qualität verwendet. Unterhalb der 
Mittelwasserlinie wird der widerstandsfähigere 
Kalkstein verwendet. 

   x 

29/15 Margot Res "Warum werden in Ihrem Projektentwurf folgende 
Gefahren kaum erwähnt, wie Gefahr des hohen 

Die im Mitwirkungsprojekt präsentierten Schutz-
massnahmen berücksichtigen den Stadtratsbe-

x    
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Risikos mit einem mobilen Freibord?" schluss vom 6. Dezember 2012, welcher jedoch 
besagt: "Um die Matte ist die Freibordhöhe durch 
vor Ort verfügbare mobile Massnahmen zu ge-
währleisten." 
In der Wegleitung ist in der Beschreibung der mat-
te der Entwurf der Gefahrenkarte nach Massnah-
men enthalten. Sie weist in der Matte geringe und 
mittlere Gefährdung aus. Die Gefahrenkarte nach 
Massnahmen über den ganzen Projektperimeter 
wird erst für die Vorprüfung erarbeitet. 

36/1 GFL 
Grüne freie Liste 

"Wir kommen allerdings nicht umhin darauf hinzu-
weisen, dass die Massnahmen Symptombekämp-
fung darstellen, da die zu schützenden Objekte 
durch ihre Nähe zum Gewässer eigentlich am fal-
schen Standort stehen. Aus diesem Grund möch-
ten wir die Stadt Bern ermuntern, zukünftig pedan-
tisch darauf zu achten, dass im Gefahrenperimeter 
nicht mehr gebaut wird." 

Ein Instrument für die Beurteilung ist die Gefah-
renkarte, welche 4 Gefährdungen ausscheidet und 
damit Auflagen bei Bauten definiert: 
- erheblich Gefährdung (rot) 

Bauverbot 
- mittlere Gefährdung (blau) 

Baubewilligung mit Auflagen 
- geringe Gefährdung (gelb) 

Empfehlungen für bestehende Bauten 
- Restgefährdung (gelb-weiss) 

Hinweis auf Gefahrensituation 
 
Die Gefahrenkarte für die Stadt Bern ist erarbeitet. 
Sie ist jedoch noch nicht in der Ortsplanung umge-

   x 
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setzt. Die Behörden (Stadt und Kanton) berück-
sichtigen sie jedoch schon heute bei der Beurtei-
lung von Baueingaben. 

18/1 Grünes Bündnis "Das Grüne Bündnis ist bereit, in den Schutz des 
historisch gewachsenen Matte-Quartiers und in 
den gesamten städtischen Aareraum zu investie-
ren. Im Gegenzug verlangen wir jedoch einen 
Mehrwert für die Bevölkerung. Das Aareufer muss 
für die breite Bevölkerung aufgewertet und zu-
gänglich gemacht werden. Weiter verlangen wir 
strenge Auflagen und gewisse Nutzungsbeschrän-
kungen für weitere Bauten in der Gefahrenzone. 
Es darf nicht mehr vorkommen, dass direkt an der 
Aare Tiefgaragen oder Kellerausbauten bewilligt 
werden, die nachher mit staatlichem Geld ge-
schützt werden müssen. Es braucht mehr Selbst-
verantwortung und Einsicht hinsichtlich der Gren-
zen, die uns die Natur setzt." 

Nutzungsbeschränkungen/Gefahrenkarte: 
Siehe Eingabe 36/1 
 
Mehrwert/Zugänglichkeit: 
Mit dem Hochwasserschutz müssen auch, wo 
möglich, ökologische Aufwertungen vorgenommen 
werden. Während an gewissen Uferabschnitten 
vor allem auf die Schwimmer geachtet wird, steht 
bei anderen Abschnitten vor allem die Ökologie im 
Vordergrund. Dies ist ein Grund, weshalb nicht 
überall neue Zugänge zur Aare vorgesehen sind. 
Oberhalb der Dalmazibrücke wird der Aareraum 
rechtsseitig (Dalmazi) unter Berücksichtigung öko-
logischer Aspekte gestaltet. Linksseitig (Marzili) 
werden Bedürfnisse der Schwimmer (Naherho-
lung) berücksichtigt. Mit den Sanierungsvarianten 
des Buebers wird auch die Zugänglichkeit für 
Schwimmer und Böötler geprüft und im Rahmen 
der weiteren Planung vertieft untersucht. 
Gleiches gilt für den Bereich unterhalt der Unter-
torbrücke: rechtsseitig (Altenberg) stehen Aspekte 

   x 
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der Naherholung im Vordergrund, linksseitig 
(Langmaur) jene der Ökologie. 
In der Matte wird die Zugänglichkeit zur Aare mit 
drei neuen Zugängen deutlich verbessert. 

38/4 Brügger Adrian A. "Besteht die Gefahr, dass durch Rückstau oder 
Flutwelle wichtige Infrastrukturanlagen (z.B. ARA) 
beschädigt oder Nachbargemeinden (z.B. Brem-
garten) in Mitleidenschaft gezogen werden?" 

Einrichtungen wie z.B. die ARAs Worblaufen und 
Bern, sind kaum mehr gefährdet. Zudem liegen die 
wichtigen Einrichtungen der ARA entlang der Aare 
genügend erhöht und bleiben vor Hochwassern 
bewahrt. 
Mit den Hochwasserschutzmassnahmen in der 
Felsenau ist z.B. die ara region bern bis zu einer 
Schutzkote eines 300-jährlichen Hochwassers 
(Sonderobjekt) geschützt worden. 

   x 

29/12 Margot Res "Warum werden in Ihrem Projektentwurf folgende 
Gefahren kaum erwähnt, wie Gefahren einer Flut-
welle (z.B. Dammbruch)? 

Diese Thematik wurde im Fachbericht Hydraulik 
und Geschiebe im Rahmen des Vorprojekts abge-
handelt. Der Fachbericht ist nicht Bestandteil des 
Mitwirkungsdossiers. Für die Vorprüfung wird er 
bei den Fachstellen gemäss dem aktuellen Pro-
jektstand aktualisiert. 
Die geplanten Massnahmen werden überströmsi-
cher konstruiert. Dies bedeutet, dass Däm-
me/Terrainanpassungen flach ausgestaltet und 
Schutzmauern genügend tief fundiert werden. Ent-
lang der Aare in Bern ist nach aktuellem Wissens-

x    
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stand keine Gefährdung durch Dammbruch zu 
erwarten. 

29/13 Margot Res "Warum werden in Ihrem Projektentwurf folgende 
Gefahren kaum erwähnt, wie Gefahren von Ver-
stopfung an Untertorbrücke, Schwelle, Marzilibrü-
cke durch Kombinationen von viel Wasser, viel 
Geschiebe und viel Holz?" 

Siehe Eingabe 29/12 
Die Verklausung eines Feldes an der Untertobrü-
cke, eine zusätzliche Verlegung des Wehrs im 
Schwellenmätteli, Abflussmengen von bis zu 
720 m3/s (entspricht einer Jährlichkeit von 1000) 
sowie ein reduziertes Speichervolumen des Ge-
schiebespeichers im Schwellenmätteli wurden als 
zusätzliche Szenarien untersucht. Die Sensitivität 
der einzelnen Parameter wurde untersucht und die 
Resultate sind in die Planung eingeflossen. 

x    

29/2 Margot Res "Warum wird das Treibholz nicht oberhalb der 
Stadt Bern entfernt?" 

Ein Schwemmholzrückhalt bzw. eine Schwemm-
holz-Entnahmestelle benötigt einerseits ein Hin-
dernis (eine Rückhaltevorrichtung wie z.B. einen 
Schwemmholzrechen), andererseits ausreichend 
Platz und eine gute Zugänglichkeit. Zugänglichkeit 
und Platz sind unmittelbar oberhalb der Stadt Bern 
nicht gegeben und der Einbau einer Rückhaltevor-
richtung würde mit der Freizeitnutzung (zB. 
Schwimmen und Böötlen) kollidieren. 

   x 

29/11 Margot Res "Warum werden in Ihrem Projektentwurf folgende 
Gefahren kaum erwähnt, wie Gefahren vom Treib-
holz? 

Siehe Eingabe 29/12 
Für den Abschnitt Tych/Schwellenmätteli wurden 
an der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH 

x    
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Zürich Modellversuche durchgeführt. Daraus konn-
ten Stellen für die Intervention der Einsatzkräfte 
während eines Ereignisses definiert werden. Zu-
dem wurde die aus den Modellversuchen resultie-
rende Pegel-Abflussbeziehung im hydraulischen 
Abfluss- und Geschiebetransportmodell verwen-
det. Für das Bemessungsereignis wurde ange-
nommen, dass die Schwelle zu 1/3 mit Holz verlegt 
ist. Die Auswirkungen einer Verklausung eines 
Feldes an der Untertorbrücke sowie eines zu 2/3 
verlegten Wehres im Schwellenmätteli wurden als 
Überlastszenario in der Projektierung untersucht. 

8/2 S. + M. Blaser "Die Hänge am rechten Aareufer, englische Anla-
gen und Abhang Muristalden, bergen ein Han-
grutschrisiko. Falls es zu einem Hangrutsch käme, 
hätte dies ein sofortiges, und daher besonders 
gefährliches Hochwasser in der Matte zur Folge. 
Wie kann man diesem Risiko vorbeugen?" 

Der Strömungsangriff am Böschungsfuss auf der 
rechten Aareseite wird durch eine Erneuerung und 
Verstärkung des Uferverbaus gemindert, womit 
auch das Risiko eines Hangrutsches verkleinert 
wird. 
 
Generell gilt:  
- Das Projekt dient dem Schutz vor Hochwasser. 

Eine Koppelung an Massnahmen zur Eindäm-
mung des aktuell vorhandenen Hangrutschrisi-
kos ist nicht Bestandteil der vorgesehenen 
Massnahmen. 

   x 
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- Die baulichen Massnahmen zum Hochwasser-
schutz dürfen das Hangrutschrisiko nicht erhö-
hen (zum Teil werden die Massnahmen zu ei-
ner Minderung des Hangrutschrisikos führen, 
vgl. Eingabe 38/2) 

- Für Baugruben (z.B. neues Pumpwerk) ist ein 
deformationsarmer Verbau vorzusehen (die 
Bohrpfahlwand entlang der Aare gilt per se als 
deformationsarmer Verbau) 

38/2 Brügger Adrian A. "Besteht die Gefahr, dass während Hochwassersi-
tuationen infolge von Ufererosionen und/oder 
Starkregen Hangrutsche ausgelöst werden?" 

Die Englischen Anlagen liegen gemäss Naturge-
fahrenkarte der Stadt Bern in einem Gebiet mit 
einer mittleren Gefährdung und geringer Wahr-
scheinlichkeit für Hangmuren und flachgründige 
Rutschungen (HM). Gemäss der im Oktober 2014 
revidierten Naturgefahrenkarte der Stadt Bern 
besteht im Gebiet des neu erstellten Bärenparks 
keine diesbezügliche Gefährdung mehr. 
Hangmuren und spontane Rutschungen werden 
beide bei starken Niederschlägen ausgelöst und 
entstehen durch hohe Porenwasserdrücke im Lo-
ckergesteinsuntergrund. Ufererosionen haben 
deshalb erfahrungsgemäss nur sehr selten einen 
Einfluss auf solche Prozesse. Durch die vorgese-
henen Ufersicherungsmassnahmen wird ein allfäl-

   x 
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liges Restrisiko einer Hangmure zusätzlich ver-
mindert. 

38/3 Brügger Adrian A. "Welche Folgen haben Verklausungen infolge 
Hangrutschen im Bereich Engehalbinsel auf die 
Oberlieger (Rückstau) und die Unterlieger (Flutwel-
le bei Auflösung der Verklausung)?" 

Siehe Eingabe 38/2 
In der Gefahrenkarte Aareraum von 2008 ist zu 
diesem Thema folgendes festgehalten: Aufgrund 
von Felderhebungen und den Kenntnissen von 
früheren Rutschungen ist nicht damit zu rechnen, 
dass die Aare durch eine Rutschung in erhebli-
chem Ausmass in ihrem Abfluss behindert oder 
gar aufgestaut wird und es im Folgenden zu einem 
schwallartigen Durchbruch käme. 

   x 

29/14 Margot Res "Warum werden in Ihrem Projektentwurf folgende 
Gefahren kaum erwähnt, wie Gefahren von gros-
sen Schäden an empfindlichen Häusern an der 
Schifflaube durch Grundwasser-Ströme, Grund-
bruch, Senkungen, Zerreissen der Riegkonstrukti-
onen?" 

Diese Gefahren sind berücksichtigt und werden 
mithilfe der Grundwasserabdichtung bewältigt. 

   x 

36/14 GFL 
Grüne freie Liste 

"Die GFL ist der Auffassung, mit dem Anheben der 
beiden Stege werde auf Vorrat gebaut und unnütz 
Geld ausgegeben. Personenschäden können oh-
nehin ausgeschlossen werden, da die Brücken bei 
Hochwasser gesperrt werden. Die Massnahme 
wird zu massiven Eingriffen bei den Widerlagern 
und den Anschlusspunkten führen." 

Eine Erhöhung der Stege ist gemäss den aktuell 
gültigen Richtlinien und Empfehlungen notwendig, 
um das im Projekt festgelegte Schutzziel zu errei-
chen. In den Berechnungen ist ein Freibord enthal-
ten, welches auf die sogenannte „beste Schät-
zung“ der mittels hydraulischen Berechnungen 
ermittelten Wasserspiegellage addiert wird. Mit der 

x    
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Berücksichtigung dieses Freibordes werden Un-
schärfen in der Berechnung der Wasserspiegella-
ge sowie Prozesse wie Wellenbildung und Stau-
druck an Hindernissen abgebildet. 
Sind die Freibordkriterien nicht erfüllt, muss damit 
gerechnet werden, dass sich Schwemmholz an 
den Stegen verkeilen kann. Dies führt zu einer 
Teilverklausung des Brückenquerschnitts und zu 
einem Aufstau im Oberwasser. Im Rahmen der 
Erarbeitung der Gefahrenkarte wurden verschie-
dene Verklausungsszenarien hinsichtlich des 
Rückstaus sowie der Stabilität der Stege unter-
sucht. Dabei wurde gezeigt, dass aufgrund der 
hohen Belastung bei grossen Ereignissen ein Ab-
sturz der Stege nicht ausgeschlossen werden 
kann. 
Ein Verzicht auf das Anheben der Stege wider-
spricht den gültigen Regeln im Wasserbau, wofür 
die Planer wie auch die Stadt keine Verantwortung 
tragen können. 

16/8 VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz 

"Bei der Erhöhung des Altenbergstegs und des 
Schönaustegs ist unbedingt auf velofreundliche 
Anschlüsse zu achten." 

Die Bedürfnisse der Fussgänger, Behinderten und 
Velos sind im Mitwirkungsprojekt berücksichtigt. 
Damit verbunden sind weitgreifende Massnahmen, 
um die notwendigen Gefälle und die harmonische 

   x 
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Einbindung bewerkstelligen zu können. Die Mass-
nahmen werden in den weiteren Planungsphasen 
detaillierter ausgearbeitet. 

18/9 Grünes Bündnis "Bei der Erhöhung des Altenbergstegs und des 
Schönaustegs ist unbedingt auf Velofreundliche 
Anschlüsse zu achten." 

Siehe Eingabe 16/8 
 

   x 

22/11 SP Stadt Bern "Weiter stellt sich die Frage, ob die Fussgängerst-
ege Schönau und Altenberg wirklich angehoben 
werden müssen, haben sich doch dort unseres 
Wissens auch bei extremen Hochwasserverhält-
nissen kaum wesentliche Schwierigkeiten erge-
ben." 

Die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Ste-
ganhebung wurden überprüft. 
Aus Sicht der Denkmalpflege ist die Inkaufnahme 
einer Havarie durch Hochwasser und Schwemm-
holz nicht akzeptabel, da es sich um Zeitzeugen 
handelt. Entsprechend ist ein Freibord über dem 
Bemessungsabfluss von 600 m³/s nötig, das der 
guten fachlichen Praxis entspricht (KOHS-
Empfehlungen). Dies bedingt eine Anhebung von 
ca. 60 cm (Schönausteg) bzw. ca. 50 cm (Alten-
bergsteg). 
Mit den Brückeningenieuren wurden alternative 
Möglichkeiten der Anhebung wie z.B. eine stärkere 
Bombierung (Vergrösserung der Pfeilhöhe des 
Stegs) geprüft. Es zeigt sich aber, dass solche 
Lösungen konstruktiv aufwändig, statisch ungüns-
tig und teurer sind. 
Da bei beiden Stegen in den nächsten 5 - 10 Jah-

   x 
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ren Gesamtertüchtigungen anstehen, wird eine 
Kombination der Widerlagererhöhung zusammen 
mit den Sanierungsarbeiten als wirkungsvollste 
Lösung erachtet. Dies v.a. beim Altenbergsteg, der 
nicht vor Ort saniert werden kann und deshalb 
teilweise ausgebaut werden muss. 

9/5 Furrer Bernhard "Das Projekt sieht vor, den Steg um rund einen 
halben Meter anzuheben, damit sichergestellt wer-
den kann, dass keine vom Hochwasser mitgeführ-
te Gegenstände die Öffnung unter der Brücke ver-
klausen können und keine Gefahr besteht, dass 
der Steg beschädigt oder gar mitgerissen werden 
kann; dasselbe ist für den Altenbergsteg vorgese-
hen. Diese Massnahme ist überaus einschnei-
dend. Sie führt faktisch zu einem Neubau der Auf- 
und Widerlager und bedingt, auch wenn gleichzei-
tig eine Überholung vorgesehen ist, einen kompli-
zierten Bauvorgang. Angesichts des Umstands, 
dass bereits heute die Anschlusspunkte deutlich 
angehoben sind, führt das Anheben zu Eingriffen 
in der weiteren Umgebung. Die beiden Brücken 
werden isoliert. Zudem entstehen sehr hohe Kos-
ten. 
Nach unserer Ansicht sollten diese Massnahmen 

Eine Erhöhung des Stegs ist gemäss den aktuell 
gültigen Richtlinien und Empfehlungen notwendig, 
um das im Projekt festgelegte Schutzziel zu errei-
chen. Sind diese Freibordkriterien nicht erfüllt, 
muss damit gerechnet werden, dass sich 
Schwemmholz an den Stegen verkeilen kann. Dies 
führt zu einer Teilverklausung des Brückenquer-
schnitts und zu einem Aufstau im Oberwasser. 
Im Bereich der Stege wirken deutlich höhere 
Fliessgeschwindigkeiten als Beispielsweise im 
Bereich des Tych, wodurch die Intervention deut-
lich erschwert wird. Aus diesem Grund wurde eine 
Intervention nicht als denkbare Lösung erachtet. 
Zudem sind die Ressourcen für Intervention im 
Hochwasserfall begrenzt und sollen auf wenige 
Interventionspunkte beschränkt werden können. 
Nur mit der Anhebung der Stege können die 
Schutzziele erfüllt und die Hochwassersicherheit 

   x 
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unterlassen werden. Im Hochwasserfall wird der 
Steg ohnehin gesperrt, Personenschäden können 
damit ausgeschlossen werden. Ab dem vorhande-
nen geeigneten Interventionsplatz könnten (in An-
lehnung an das Vorgehen im Tych) mit einem Kran 
allfällig hängenbleibende Objekte entfernt werden. 
Durch ein Absenken des Niveaus in diesem Teil 
des Dalmaziquai könnte vielleicht ein Umgehungs-
gerinne geschaffen werden und so die Situation 
entschärft werden. 
Auf das Anheben des Schönaustags sollte verzich-
tet werden und das (kleine) Risiko, dass sich kurz-
fristig Objekte darin verfangen können, akzeptiert 
werden. 
Wenn auch beim Schönausteg Sicherheit gegen 
alle Eventualitäten erreicht werden soll, könnten 
allenfalls Alternativlösungen geprüft werden. Viel-
leicht wären - immer in Kombination mit dem er-
wähnten Interventionsplatz-eine (allenfalls nur im 
Bedarfsfall zu montierende) Abspannung mit hori-
zontal geführten Stahlseilen, die eine Beschädi-
gung des Stegs, nicht aber das Verfangen von 
grösseren Bäumen verhindern oder ein "Baum-
fang" im Sinne von Steinschlagnetzen denkbar." 

gewährleistet werden. 
Während der Projektierung wurde nach alternati-
ven Massnahmen gesucht, um die Projektziele zu 
erreichen (Kostenwirksamkeit, Schutzziel, Stadt-
bild). Es wurde aber keine zufriedenstellende Lö-
sung gefunden. 
Im Rahmen der Erarbeitung der Gefahrenkarte 
wurden verschiedene Verklausungsszenarien hin-
sichtlich des Rückstaus sowie der Stabilität der 
Stege untersucht. Dabei wurde gezeigt, dass auf-
grund der hohen Belastung bei grossen Ereignis-
sen ein Absturz der Stege nicht ausgeschlossen 
werden kann. Es handelt sich hierbei nicht um ein 
Versagensszenario, welches aus einem Extremer-
eignis resultiert. Gemäss Gefahrenkarte der Stadt 
Bern handelt es sich um Ereignisse mit einer Ein-
tretenswahrscheinlichkeit von 100 bis 300 Jahren 
(HQ300). Ein Absturz des Steges in die Aare hat 
eine massive Erhöhung der Ausbruchwassermen-
gen zur Folge und führt zu einer deutlichen Ver-
stärkung der Gefährdung in den umliegenden Ge-
bieten. 
Durch den vorgeschlagenen Baumfang oberwas-
serseitig der Brücke könnte die Verklausung des 
Brückenquerschnitts reduziert oder gar verhindert 
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werden. Die zurückgehaltenen Bäume führen je-
doch auch zu einer Einschränkung des Abfluss-
querschnitts und zu einem Aufstau der Aare. Die 
dadurch verursachte Verschärfung der Gefahrensi-
tuation müsste mit zusätzlichen Schutzmassnah-
men aufgefangen werden. Zu bedenken gilt weiter, 
dass die Aare auch von Schwimmern und Böötlern 
genutzt wird. 
Die Erhöhung der beiden Stege wird als einzig 
realisierbare, wirtschaftliche und mit dem Städte-
bild verträgliche Lösung zum Erreichen der defi-
nierten Schutzziele erachtet. 
Ein Verzicht auf das Anheben der Stege wider-
spricht den gültigen Regeln im Wasserbau, wofür 
die Planer wie auch die Stadt keine Verantwortung 
tragen können. 

36/2 GFL 
Grüne freie Liste 

"Im urbanen Gebiet ist die ökologische Aufwertung 
der kanalisierten Aare nicht einfach. Umso mehr 
begrüssen wir die Anstrengungen, die Aare wo 
möglich ökologisch aufzuwerten, insbesondere die 
Aufweitung linksufrig im Bereich des Gaswerkare-
als begrüssen wir. Aus unserer grünen Sicht könn-
te versucht werden, die Massnahmen zur ökologi-
schen Aufwertung zu verstärken." 

Dies wird wo immer möglich versucht. So im Be-
reich Gaswerkareal wie auch unterhalb der Matte-
schwelle rechtsufrig besteht genügend Platz für 
eine ökologische Aufwertung. Ausserhalb dieses 
Abschnitts liegen Bauten und Infrastrukturen nahe 
der Ufer. In diesen Abschnitten wird dort wo 
machbar eine Aufwertung im Bereich des Bö-
schungsfusses gesucht (Strukturelemente wie 

   x 
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Wurzelstöcke, Blockgruppen, Fischbuhnen etc.). 
36/4 GFL 

Grüne freie Liste 
"Im Bereich Dalmazi, Längmur und Altenberg se-
hen wir mehr Potential für eine ökologische Auf-
wertung durch leichte Aufweitungen und/oder Ent-
fernung der Blockwürfe (Ersatz durch habitat-
freundliche zweistufige Böschungssicherung), und 
zwar bis zum Stauwehr Felsenau (Perimeter Was-
serbauplan hört zwar vorher auf, Input für später)." 

Die Ufergestaltung befindet sich im Spannungsfeld 
von Ökologie, städtebaulichen Aspekten und der 
Nutzung (Freizeit, Energiegewinnung etc.). Inner-
halb des Projektperimeters sind ökologische Auf-
wertungen, vor allem aus Rücksicht auf die Aare-
Schwimmer, nur punktuell entlang des Dalmazis 
(rechtsufrig) und der Langmauer (linksufrig) vorge-
sehen. 
Ausserhalb des Projektperimeters sind weitere 
Aufwertungsmassnahmen an der Aare vorgesehen 
(Gemeindegebiet Bern sowie umliegende Ge-
meinden). 

  x x 

9/3 Furrer Bernhard "Das Ufer auf der linken Aareseite wurde im Be-
reich des Werkstattgebäudes ewb vor einigen Jah-
ren mit grossen unregelmässigen Blöcken gesi-
chert. Diese Ausführungsart ist in einem städti-
schen Bereich fremd. Es wird vorgeschlagen, die 
fremde Gestaltung wieder zu korrigieren. Das Pro-
jekt sieht vor, aareaufwärts diese Ausführung aus-
zuweiten. Zumindest diese Weiterführung einer 
ortsfremden Gestaltung sollte unterlassen werden. 
Sie ist in den landschaftlich geprägten Bereichen 
weiter aareaufwärts adäquat, hier aber gestalte-

Eine Uferverbauung mit Betonplatten wäre heute 
gemäss Wasserbaugesetz Art. 15 nicht mehr ge-
nehmigungsfähig. 
Das Wasserbaugesetz verlangt eine ökologisch 
wertvolle, strukturierte / naturnahe Ufergestaltung. 
Eine solche Ufergestaltung ist nur im Bereich 
Gaswerk möglich. Sie passt hier auch gestalterisch 
zur parkähnlichen Struktur im Gebiet Zaffaraya-
Hügel. 

   x 
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risch falsch. 
Die Uferböschung in diesem städtischen Bereich 
sollte in ihrer klaren geometrischen Form beibehal-
ten oder wiederhergestellt werden. Sie sollte wei-
terhin mit einigen wenigen hochstämmigen Bäu-
men besetzt sein." 

10/5 Furrer Bernhard "Diese "städtische" Ausbildung von Böschungen 
sollte auch für die zu befestigenden Böschungen 
ober- und unterhalb der Altstadt eingesetzt wer-
den. Sog. Blockwürfe, wie sie vor einigen Jahren 
am linken Aareufer im Bereich des Werkstattge-
bäudes ewb auf dem Gaswerkareal ausgeführt 
wurden, mögen in ländlicher Umgebung wie in 
Rubigen oder im Gebiet Selhofen-Zopfen ange-
messen sein; in der Stadt sind begrünte oder eben 
befestigte Böschungen mit klarer geometrischer 
Form auf jeden Fall vorzuziehen. 
Es wird vorgeschlagen zu prüfen, ob die nicht 
adäquaten Uferverbauungen mit Blockwurf im Zug 
der Hochwassermassnahmen korrigiert werden 
können." 

Siehe Eingabe 9/3    x 

10/3 Furrer Bernhard "Für die Böschungen sind, in der Höhe gestaffelt, 
zwei Ausbildungen vorgesehen. Der untere Teil, 
der Böschungsfuss, ist mit unregelmässigen Stei-

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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nen besetzt, Holzverbauungen sind vorhanden und 
auch höhlenartige Öffnungen (Buhnen) sind ge-
plant. Diese Ausführungsart bietet Fischen ideale 
Voraussetzungen zu laichen. Der obere, sichtbare 
Teil dagegen soll mit flachen Natursteinen als sog. 
Blocksatz ausgebildet werden; das verhältnismäs-
sig schmale Fugenbild ergibt dadurch einen recht 
homogenen Eindruck. Diese Ausführungsart ist für 
städtische oder stadtnahe Gebiete richtig, findet 
sich in älterer Ausführung in Bern bereits an meh-
reren Stellen. Es wäre falsch, die unregelmässige 
Form des unteren Bereichs auch im häufig trocken 
liegenden oberen Teil zu verwenden. 
Die vorgesehene zweistufige Gestaltung der Bö-
schungen wird ausdrücklich unterstützt. 

36/3 GFL 
Grüne freie Liste 

"Im Marzili wurde vor einigen Jahren die Böschung 
als "Blockwurf" ausgeführt, wie er üblicherweise in 
ländlicher Umgebung, beispielsweise in Muri aus-
geführt wird. Die GFL erachtet diese Böschungsart 
in städtischem Gebiet für falsch. Die Böschung 
sollte, entsprechend der Ausführungsart wie sie für 
die Matte vorgesehen ist, zweistufig ausgeführt 
werden, hier mit einem begrünten oberen Teil. Die 
GFL regt zudem an, den damals gemachten Feh-

Das Wasserbaugesetz verlangt eine ökologisch 
wertvolle, strukturierte / naturnahe Ufergestaltung. 
Eine solche Ufergestaltung ist nur im Bereich 
Gaswerk möglich (vgl. die Eingabe 36/2). 
Die Uferverbauung entlang des Marzilibads ist in 
gutem baulichem Zustand. Im Projekt sind deshalb 
keine Massnahmen vorgesehen. 

   x 
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ler zu korrigieren." 
13/1 Wasserfahrverein 

Bern 
"Wir bitten Sie deshalb, im genannten Bereich (ca. 
km 30.2 bis 30.5) nur die Platten zu ersetzen und 
auf den Einbau von Blockwurf zu verzichten, sie 
helfen uns so die Schiffe zu schonen und ermögli-
chen uns den Sport überhaupt weiter zu betreiben. 

Die Ufergestaltung befindet sich im Spannungsfeld 
von Ökologie, städtebaulichen Aspekten und der 
Nutzung Erholungsuchender. In den Querschnitten 
soll diesen Aspekten Rechnung getragen werden. 
Dies wird mit einer Unterteilung der Querschnitte 
anhand der Wasserlinie von 120 m³/s (entspricht 
ca. Q160, wird ca. an über 160 Tagen im Jahr über-
schritten) erreicht.  
- Unterhalb der Wasserlinie von 120 m³/s domi-

nieren die ökologischen Aspekte. Steinblöcke 
bilden den unteren Abschnitt des Ufers. Sie 
werden verzahnt versetzt und mit Strukturen, 
wie Mikrobuhnen, Wurzelstöcken und wo mög-
lich mit Holzrost, versehen.  

- Oberhalb der Wasserlinie von 120 m³/s domi-
nieren die städtebaulichen Aspekte. Der obere 
Uferbereich wird mit einer schräggestellten, 
nicht verfugten Trockenmauer gestaltet. 

Eine Uferverbauung mit Betonplatten wäre heute 
gemäss Wasserbaugesetz Art. 15 nicht mehr ge-
nehmigungsfähig. 

   x 

32/2 Quartierverein Marzili "Die Aare und ihre Zuflüsse, sind trotz Verbauun-
gen noch an vielen Stellen erkennbar. Der Quar-

Massnahmen an der Uferverbauung sind nur dort 
vorgesehen, wo diese in schlechtem baulichem 

   x 
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tierverein würde im Rahmen des Hochwasser-
schutzes einen 'Teil-Rückbau' und damit auch eine 
Qualitätsverbesserung im Siedlungsgebiet sehr 
begrüssen." 

Zustand ist. 

13/2 Wasserfahrverein 
Bern 

"Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung und 
unserem Wissen in "unserem" Trainingsgebiet, hat 
sich der natürliche Flussgrund auch nach Hoch-
wassern bei uns nie verändert. Was geändert hat 
ist die Instandstellung, beziehungsweise der Er-
halt, einer intakten Plattenschicht In früheren Jah-
ren, vor ungefähr 1980, wurden beschädigte Plat-
ten mindestens jeden dritten Winter Instand ge-
stellt. Nun haben wir schon seit vielen Jahren kei-
ne diesbezüglichen Arbeiten mehr festgestellt, ob 
aus Spargründen wissen wir nicht. Vielleicht hat 
sich auch nur die Zuständigkeit verändert und man 
hat dies schlicht vergessen." 

Innerhalb des Perimeters Gebietsschutz Quartiere 
an der Aare wurden Sanierungsarbeiten, sofern 
notwendig, in das Hochwasserschutzprojekt inte-
griert. 
Die Wasserbaupflicht liegt seit dem 1.1.2015 beim 
Kanton (Revision des kantonalen Wasserbauge-
setzes). 
 

   x 

10/4 Furrer Bernhard "Es wird wichtig sein, auf dem oberen Teil der Bö-
schungen die Entwicklung einer spontanen Vege-
tation nicht zu verunmöglichen und, wie auf den 
Renderings dargestellt, an geeigneten Orten zu-
dem geplante Buschgruppen einzusetzen." 

Dies wird zugelassen, solange der Uferschutz 
durch den Bewuchs keinen Schaden nimmt. Der 
Bewuchs führt einerseits zu einer Kapazitätsreduk-
tion im Hochwasserfall und anderseits i.a. zu einer 
Schwächung des Uferschutzes. Er kann deshalb 
nur bedingt zugelassen werden (Frage der Sicher-
heit). 

   x 
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16/1 VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz 

"Aus Sicht des VCS ist es zwingend, dass das 
Aareufer im Rahmen des Hochwasserschutzes für 
die breite Bevölkerung aufgewertet und soweit wie 
möglich zugänglich gemacht wird. Der Aufenthalt 
in und an der Aare ist ein wichtiger Teil der Le-
bensqualität der Bernerinnen und Berner. Ein at-
traktiver Aareraum ist eine sehr erwünschte Auf-
wertung der Naherholungsmöglichkeiten und damit 
ein Beitrag zur Verminderung des Ausflugsver-
kehrs. Die Stadt Bern ist gemäss dem kantonalen 
See- und Flussufergesetz zudem verpflichtet, den 
öffentlichen Zugang zur Aare zu gewährleisten. 
Der VCS fordert deshalb Verbesserungen des 
Zugangs und der Aufenthaltsqualität in den Berei-
chen Dalmazi, Matte und Altenberg." 

Die Anforderungen des See- und Flussufergeset-
zes (SFG) und dessen Verordnung erfüllt die Stadt 
Bern bereits heute. 
Zusätzliche Zugänge zur Aare werden im Alten-
berg geprüft. 

x    

39/1 Junge Alternative "Wenn mit dem vorliegenden Projekt in den ge-
samten städtischen Aareraum investiert wird, ver-
langt - die JA! einen Mehrwehrt für die Bevölke-
rung, da der Aufenthalt in und an der Aare ein 
wichtiger Teil der Lebensqualität der Bernerlnnen 
ist. Das Aareufer soll für die breite Bevölkerung 
aufgewertet und zugänglicher gemacht werden. 
Die Stadt Bern ist gemäss dem Flussufer- und 
Seegesetz verpflichtet den öffentlichen Zugang zur 

Siehe Eingabe 16/1 x    
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Aare zu. gewährleisten. Die Junge Alternative JA 
fordert deshalb Verbesserungen des Zugangs und 
der Aufenthaltsqualität in den Bereichen Dalmazi, 
Matte und Altenberg." 

43/1 SP Stadt Bern "In den heute definierten gefährdeten Zonen leben 
gemäss Projektunterlagen ca. 1400 Menschen, 
welche während weniger Tage in unregelmässi-
gen, unbekannten Zeitabständen direkt betroffen 
sind. Dazu kommen die in diesen Gebieten kon-
zentrierten hohen Sachwerte, welche ebenfalls 
geschützt werden müssen. Die SP Stadt Bern 
unterstützt diesen Schutz. 
Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass 
die Aare wie angesprochen in allen Jahreszeiten 
von Hunderttausenden von Bernerlnnen aus Stadt 
und Region sowie von TouristInnen genutzt wird 
und diese Nutzung weiterhin möglich bleiben bzw. 
gar noch attraktiviert werden muss. In diesem Sin-
ne plädieren wir für einen Hochwasserschutz, des-
sen Massnahmen letztlich all den aufgezeigten 
Ansprüchen (Integration, Ökologie, Schutz) wo 
immer möglich gerecht werden und damit der ge-
samten Bevölkerung einen Mehrwert bieten. Dass 
dabei Kompromisse eingegangen werden müssen, 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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ist klar. Wir verlangen aber, dass diese Abwägun-
gen aktiv und transparent vorgenommen werden." 

43/4 SP Stadt Bern "In den Schnitten und Ansichten fehlt ausserdem 
häufig die Darstellung der Niedrigwassersituation, 
gerade was den Zugang an die Aare anbelangt. 
Die Massnahmen wirken sich in dieser Situation 
visuell viel stärker aus, als bei einem mittleren oder 
hohen Wasserstand. Auch ist zu berücksichtigen, 
dass Ufermauern immer auch von der gegenüber-
liegenden Seite aus beurteilt werden müssen. Wir 
erwarten, dass diese Unterlagen bereitgestellt 
werden." 

Dies wird wie gewünscht in den Auflageplänen 
ergänzt. Die verschiedenen Wasserspiegel sind 
v.a. in den technischen Querprofilen (B 3.1 - 3.8) 
dargestellt 

x    

43/5 SP Stadt Bern "Die Sichtbarkeit ist - neben der Zugänglichkeit - 
eines der zentralen Elemente bei der Integration 
und Erlebbarkeit des Flusses im Stadtraum. Die 
Planunterlagen (insbesondere Schnitte) bilden 
diese Tatsache oft nicht objektiv ab. Eine Ufer-
mauer von 60 cm Höhe verhindert die Sicht auf die 
Aare bereits aus wenigen Metern Abstand (z.B. 
von der anderen Strassenseite). Wir erwarten, 
dass diese Zusammenhänge transparent gemacht 
werden." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. Die Zusammenhänge werden phasengerecht 
dargestellt. Das Abwägen des Hochwasserschut-
zes mit den Anliegen der Zugänglichkeit zum und 
die Sichtbarkeit des Wassers ist ein stetiger Pro-
zess welcher, in der nächsten Phase weiter opti-
miert wird. 

x    

43/9 SP Stadt Bern "Als Kompensation für diese Mauern ist generell 
die Zugänglichkeit an die Aare mittels Treppen, 

siehe Eingabe 18/1 x    
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Rampen etc. zu verbessern. Es braucht insgesamt 
zusätzliche solcher Elemente an möglichst vielen 
geeigneten Stellen. Damit wird auch der Ein- und 
Ausstieg für die Schwimmerinnen verbessert, was 
auch aus Sicherheitsgründen wünschbar ist." 

30/10 Matte-Leist "Die Bewohner und Gewerbetreibenden im Matte-
Quartier fürchten sich vor einer mehrjährigen, gi-
gantischen Baustelle, deren Immissionen das Le-
ben schwer machen und Kunden nachhaltig ver-
treiben. Wir ersuchen, die Baustellenerschliessung 
und Installationsplätze zu Gunsten der Anwohnen-
den zu optimieren und allfällige Mehrkosten in 
Kauf zu nehmen." 

Diese Optimierung hat bereits stattgefunden, in-
dem u.a. das System einer Bohrpfahlwand entlang 
der Matte gewählt wurde. 

 x   

22/2 SVP Stadt Bern "Die Gesamtkosten von 93 Millionen Franken er-
scheinen recht hoch geschätzt und lassen eine 
Kostenbeteiligung seitens der privaten Anlieger 
offen." 

Die Gesamtkosten im Betrag von CHF 93 Mio. 
wurden in der Phase Vorprojekt (August 2008) 
aufgrund damals aktueller Einheitspreise ge-
schätzt. Üblicherweise kann bei Tiefbauprojekten 
in der Phase Vorprojekt von einer Genauigkeit +/-
 20% ausgegangen werden. Phasengerecht sind in 
den Gesamtkosten auch Risikokosten enthalten. 
Die Wasserbaupflicht liegt gemäss kantonalem 
Wasserbaugesetz bei der Gemeinde resp. neu für 
die Aare beim Kanton. Die Wasserbaupflicht um-
fasst neben dem Gewässerunterhalt und der Revi-

   x 
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talisierung auch den aktiven Hochwasserschutz. 
Von Bund und Kanton können Subventionen für 
die Hochwasserschutzmassnahmen erwartet wer-
den, von ewb eine Kostenbeteiligungen auf den 
Konzessionsstrecken. 

22/7 SVP Stadt Bern "Im Übrigen sollten möglichst wenig mobile Mass-
nahmen notwendig sein, um die Notdienste nicht 
über Gebühr zu belasten." 

Aus Sicht des Hochwasserschutzes und der Si-
cherheit sind auch wir der Ansicht, dass möglichst 
wenig mobile Massnahmen notwendig sein sollten. 
Die mobilen Massnahmen in der Matte sind eine 
Konzession an politische Forderungen. 

   x 

29/3 Margot Res "Warum wurde der Hochwasserstollen Marzili - 
Blutturm nicht weiterverfolgt?" 

Anhand einer Nutzwertanalyse sind verschiedene 
Varianten miteinander verglichen worden. Unter 
den untersuchten Varianten befand sich auch der 
Stollen Marzili - Blutturm ("Kurzstollen"). Vor allem 
das Auslaufbauwerk des Stollens beim Blutturm ist 
als nicht verträglich mit dem Landschaftsbild ein-
gestuft worden. Hauptsächlich aus diesem Grund 
ist anschliessend nur noch der "Stollen Dalmazi - 
Seftau" weiterbearbeitet worden. 
Die beiden Bestvarianten aus der Nutzwertanalyse 
"Objektschutz Quartiere an der Aare" und "Stollen 
Dalmazi - Seftau" sind beide bis auf Stufe Vorpro-
jekt resp. generelles Vorprojekt ausgearbeitet wor-
den. Der Gemeinderat hat mit dem Gemeinderats-

   x 
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beschluss vom 18. Februar 2009 beschlossen die 
Variante "Objektschutz Quartiere an der Aare" 
weiterzubearbeiten. 

36/8 GFL 
Grüne freie Liste 

"Die GFL hat massgebend zur "nachhaltigen" Va-
riante beigetragen. Wir unterstützen den einge-
schlagenen Weg sehr und freuen uns, dass die 
Massnahme so umsetzbar ist. 
Wir sind uns bewusst, dass der eingeschlagene 
Weg bzgl. der Unterstützung von Bund und Kanton 
nicht der einfachste ist. Diesbezüglich ermuntern 
wir die Behörden, die Empfehlungen der Studie 
"Planungsrechtliche Aspekte" weiter zu führen. 
Sollten Bund und Kanton nicht einlenken und die 
geplanten Subventionen deutlich kürzen, muss 
wohl erneut die Politik entscheiden... 
Wir sind der Überzeugung, dass die "nachhaltige" 
Variante wirklich nachhaltig ist, weil sie trotz 
Hochwasserschutzmauer einen Teil der Matte im 
Gefahrenbereich blau belässt. Somit sind Nut-
zungseinschränkungen notwendig und das Scha-
denspotential nimmt nicht noch mehr zu. Denn die 
Hochwasserschutzmauer kann grösseren Schaden 
verursachen als ohne, wenn ohne Nutzungsein-
schränkungen hinter der Mauer munter weiter ge-

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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baut wird und dann das Projekthochwasser über-
schritten wird." 

29/8 Margot Res "Warum wird das Kraftwerk nicht abgebaut?" Die Schwelle des Kraftwerks Matte ist im Bauin-
ventar der Stadt Bern enthalten und als geschützt 
geführt. 
Durch den Rückbau des Kraftwerks Matte verän-
dert sich nichts an der Problematik der Verklau-
sung von Holz auf der Schwelle. Das Kraftwerk 
war noch nie das Problem der Überschwemmun-
gen. 

   x 

Gaswerk und Marzili 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
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5/2 QM3 "Wir begrüssen die Terrainanpassungen im Gas-
werkareal, welche Mauern unnötig machen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

16/3 VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz 

"Wir begrüssen die Terrainanpassung mit Überflu-
tungsbereich beim Gaswerkareal und erachten sie 
als viel bessere Lösung als die Mauer. Sie verbin-
det in idealer Weise ökologische Aspekte und die 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 59 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

Interessen der Erholungssuchenden. Die Kombi-
nation des Hochwasserschutzes mit der Prit-
schenmauer im Marzilibad finden wir ebenfalls 
sehr gelungen." 

18/3 Grünes Bündnis "Wir begrüssen die Terrainanpassung mit Überflu-
tungsbereich beim Gaswerkareal und erachten sie 
als viel bessere Lösung als die Mauer. Sie verbin-
det in idealer Weise ökologische Aspekte und die 
Interessen der Erholungssuchenden. Dass ein-
heimische, standortgerechte Pflanzen gewählt 
werden, ist vorbildlich. Die Kombination des 
Hochwasserschutzes mit der Pritschenmauer im 
Marzilibad finden wir ebenfalls sehr gelungen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

22/9 SVP Stadt Bern "Unklar sind die vorgesehenen Überflutungsflä-
chen auf dem Gaswerkareal. Hier werden diese 
dem bevorstehenden Gesamtüberbauungsplan 
anzupassen sein." 

Die Rahmenbedingungen des Hochwasserschut-
zes sind fester Bestandteil der Planung des Gas-
werkareals. 
Eine Koordination der Projekte erfolgt stufenge-
recht. Der für das ganze Quartier erforderliche 
Hochwasserschutz kann nicht zurückgestellt wer-
den, bis die Planung des Gaswerkareals den glei-
chen Stand hat. 

   x 

43/15 SP Stadt Bern "Die Dammaufschüttung im rückwärtigen Bereich 
wird von uns unterstützt." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

43/16 SP Stadt Bern "Im Bereich Dampfzentrale sind anstelle der Ufer-
mauer Objektschutzmassnahmen zu prüfen." 

Die Ufermauer um und entlang der Dampfzentrale 
ist unverzichtbarer Bestandteil des Arealschutzes, 

   x 
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mit welchem die Hochwassersicherheit des Marzili-
Quartiers gewährleistet wird. Die Zugänglichkeit 
Aare - Dampfzentrale bleibt erhalten (Öffnungen 
mit mobilen Massnahmen). 

46/3 Berner Heimatschutz 
Region Bern Mittelland 

"Das Marzilibad ist ein historisch bedeutender Ort 
in Bern und besteht schon seit mehr als 200 Jah-
ren. Aus diesem Grund ist beim vorliegenden Pro-
jekt der Einbezug der Gartendenkmalpflege nötig. 
Die Mauer für den Hochwasserschutz wird in die 
Liegeroste integriert. Gemäss Plan sind die Liege-
roste im unteren Abschnitt des Freibads vorgese-
hen - im oberen Bereich ist "nur'' eine Sitzmauer 
mit Holzabdeckung dargestellt. Dies bedeutet eine 
Reduzierung der im Sommer sehr beliebten Liege-
roste. Wir regen an, diese auch im oberen Ab-
schnitt (zwischen den Garderoben auf der Grenze 
zur Dampfzentrale und bis zum Schwimmbecken) 
vorzusehen. Dies auch im Sinne einer einheitli-
chen Gestaltung des Wegs entlang des Schwimm-
bads." 

Die vorgesehenen Massnahmen wurden den be-
troffenen städtischen Fachstellen, Stadtgrün (Gar-
tendenkmalpflege), Stadtplanungsamt sowie 
Sportamt vorgestellt. 
Aufgrund geschützter Bäume ist ein Anpassen 
resp. Anheben des Terrains, wie es im unteren 
Bereich geplant ist, im oberen Bereich des Frei-
bads nicht möglich. Daher muss der Hochwasser-
schutz teilweise mit Brüstungsmauern erfolgen. 
Diese könnten aber auch mit einem Holzrost ver-
sehen werden, damit ein einheitliches Bild ent-
steht. 

x    

36/6 GFL 
Grüne freie Liste 

"Die vorgeschlagenen Massnahmen machen Sinn 
und sind optisch sehr gut integriert und können 
durch die Sitzgelegenheit auf der Mauer sogar 
einen Mehrwert für die Menschen darstellen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

5/5 QM3 "Gegenüber der Mauer bei der Dampfzentrale Das Anliegen der Sicht von der Gartenterrasse auf x    
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bestehen Bedenken: Enge, unübersichtliche Stel-
len müssen vermieden werden. Die Höhe und 
Gestaltung des Vorschlags müssen überdacht 
werden, die ästhetischen und Sicherheits-
Ansprüche dieses Ortes müssen berücksichtigt 
werden." 

die Aare wird anerkannt. Die Höhe der Mauer be-
trägt 90 cm.  
Mögliche Varianten werden im Rahmen der weite-
ren Planung vertieft untersucht.  

32/10 Quartierverein Marzili "Die sensible Schnittstelle Dampfzentrale/ Ufer-
mauer müsste deutlicher aufgezeigt werden." 

Mögliche Varianten werden im Rahmen der weite-
ren Planung vertieft untersucht.  

x    

5/7 QM3 "Das Anbringen von Pritschen als Schutz der Lie-
gewiese wird als zweckmässig erachtet." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

25/1 Dampfzentrale "Mit einer durchlaufenden Mauer auf einer Höhe 
von 1 m, auch im Bereich des Dampfzentrale-
Areals, wird die Sicht unserer Gäste auf die Aare 
verwehrt. Der Fluss liesse sich zwar erahnen, wäre 
aber nicht mehr spürbar. 
Die Attraktivität des Kulturhauses und des Restau-
rants leben von der spürbaren, direkten Nähe zur 
Aare. Es muss alles daran gesetzt werden, dass 
der Charme der schönsten Sommerterrasse an der 
Aare möglichst erhalten bleibt. Der Blick auf die 
Aare soll in jeder Jahreszeit (aus dem lnnern im 
Winter und auf der Terrasse im Sommer) uneinge-
schränkt möglich sein. 
Andernfalls müsste als Ersatz wohl eine Erhöhung 
der Terrasse geprüft werden. Es fragt sich, ob ein 

Mögliche Varianten werden im Rahmen der weite-
ren Planung vertieft untersucht.  

x    



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 62 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

solcher Bau denkmalpflegerisch zugelassen würde 
und wenn ja, über das Budget der Hochwasser-
schutzmassnahmen finanziert werden könnte. 

21/3 Pontonier-Fahrverein 
der Stadt Bern 

"Es ist vorgesehen, die Spundwände und die Eter-
nitverkleidung des Bueber komplett zurück- und in 
gleicher Art mit einer Holzverschalung wieder auf-
zubauen. Zur Zeit sind an der Spundwand, parallel 
zum Wasserspiegel, zwei Geländer aus Wasser-
rohren übereinander angebracht. Diese dienen 
einerseits den weniger sicheren Gummiböötlern 
bei der Landung unterhalb des Buebers und ande-
rerseits uns als Hilfe beim Stacheln, wenn der 
Wasserspiegel hoch ist und wir mit dem Stachel 
keinen Grund mehr finden. Wir regen an, solche 
Geländer in gleicher Lage wieder anzubringen." 

Das Anliegen wird anerkannt und aufgenommen. 
 
Berichtigung: 
Mit dem Hochwasserschutzprojekt (Stand Mitwir-
kung) ist nicht vorgesehen, die Spundwände des 
Buebers neu zu erstellen. 

x    

21/4 Pontonier-Fahrverein 
der Stadt Bern 

"Gemäss Projekt ist vorgesehen, dass die Rampe 
und die Parkplätze in diesem Bereich U-förmig mit 
einer Mauer eingefasst werden sollen. Diese Lö-
sung hat unseres Erachtens zwei entscheidende 
Nachteile: Erstens können wir unseren Hilfeauftrag 
nicht mehr erfüllen, weil wir so nicht mehr zu unse-
rem Material gelangen können, das in unserem 
Depot (Gebäude Aarstrasse 103) eingelagert ist. 
Zweitens geht eine Interventionsfläche für schwe-
res Gerät (z.B. Lastwagen, Kran) verloren. Sollten 

Im genannten Bereich sind keine Mauern, sondern 
mobile Massnahme mit Dammbalken vorgesehen. 
Da die Hochwasserlinie gegen die Strasse hin nur 
knapp über dem Terrain liegt, kann auch eine 
leichte Sohlenanhebung geprüft werden (gem. 
Besprechung vor Ort). 
Je nach Projektierungsvariante für die Umgestal-
tung Bueber werden Projektanpassungen im er-
wähnten Bereich geprüft. 

x    
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sich doch einmal Holz oder andere Gegenstände 
in der Dalmazibrücke verkeilen, ist mehr als unsi-
cher, ob mit dem beabsichtigten Verlauf der neuen 
Schutzmauer noch interveniert werden könnte, da 
der Zugang und nötige Stellfläche nicht mehr vor-
handen sind. Ob ein Einsatz mit schwerem Gerät 
insgesamt von der Dalmazibrücke aus geleistet 
werden könnte, ist ebenfalls mehr als unsicher. 
Wir regen deshalb an (...) den Hochwasserschutz 
direkt an der "Quelle" zu gewährleisten, das heisst 
die Mauer am Wasser zu erstellen. 
Als "Minimalvariante" schlagen wir den Abschluss 
der Mauer unterhalb unseres Depots und unter-
halb des seitlichen Zugangs zum Marzilibad vor. 

43/10 SP Stadt Bern "Wir sind mit der Ufererneuerung und dem Bö-
schungsschutz einverstanden." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

43/14 SP Stadt Bern "Wir begrüssen die Vergrösserung des Flussquer-
schnitts in diesem Bereich. Damit wird ökologi-
schen Anliegen Rechnung getragen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

21/1 Pontonier-Fahrverein 
der Stadt Bern 

"Im Rahmen der Hochwassersicherung ist nun 
vorgesehen, die Ufer neu zu gestalten, bezie-
hungsweise abzuflachen. Dabei ist zur Ufersiche-
rung im Bereich des Böschungsfusses der Block-
wurf mit Blöcken bis 2.5 t vorgesehen. Für unsere 
Trainings (Monbijoubrücke bis Kirchenfeldbrücke) 

Die Ufergestaltung befindet sich im Spannungsfeld 
von Ökologie, städtebaulichen Aspekten und der 
Nutzung Erholungsuchender. In den Querschnitten 
soll diesen Aspekten Rechnung getragen werden. 
Dies wird mit einer Unterteilung der Querschnitte 
anhand der Wasserlinie von 120 m³/s (entspricht 

x    
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wäre es wünschenswert, dass diese auch bei ge-
ringer Wassermenge noch überspült werden." 

ca. Q160, wird ca. an über 160 Tagen im Jahr über-
schritten) erreicht.  
- Unterhalb der Wasserlinie von 120 m³/s domi-

nieren die ökologischen Aspekte. Steinblöcke 
bilden den unteren Abschnitt des Ufers. Sie 
werden verzahnt versetzt und mit Strukturen, 
wie Mikrobuhnen, Wurzelstöcken und wo mög-
lich mit Holzrost, versehen.  

- Oberhalb der Wasserlinie von 120 m³/s domi-
nieren die städtebaulichen Aspekte. Der obere 
Uferbereich wird mit einer schräggestellten, 
nicht verfugten Trockenmauer gestaltet. 

Eine Uferverbauung mit Betonplatten wäre heute 
gemäss Wasserbaugesetz Art. 15 nicht mehr ge-
nehmigungsfähig. 

21/2 Pontonier-Fahrverein 
der Stadt Bern 

"Zudem verfügen wir im Bereich des Marzilibades 
an beiden Ufern drei Installationen (Masten mit 
Seilwinde) für das Anbringen von Durchfahrten. 
Wir gehen davon aus, dass diese Einrichtungen, 
beziehungsweise deren Nutzung, nach der Umge-
staltung der Ufer weiterhin erhalten bleiben." 

Aus Sicht des Projektteams können diese erhalten 
bleiben.  

x    

11/1 Immobilien Stadt Bern "Da es sich bei der Dampfzentrale um ein Kulturlo-
kal mit Restaurant handelt, sollte trotz Hochwas-
serschutz die Flussnähe spürbar und ein vollstän-
diger Sichtschutz auf die Aare aus dem Restau-

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men und das Anliegen der Sicht von der Gartenter-
rasse auf die Aare anerkannt. Die Höhe der Mauer 
beträgt 90 cm. Mögliche Varianten werden im 

x    
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rant, sowie von der Gartenterrasse aus gewähr-
leistet bleiben. 
Prüfen der Möglichkeit, ob die Mauer im Abschnitt 
der Gartenterrasse mit weiteren Öffnungen verse-
hen werden könnte. Die Idee wäre, die Öffnungen 
mit Plexiglasscheiben zu schliessen, damit der 
Hochwasserschutz gewährleistet bleibt, jedoch das 
Gefühl einer angenehmen Atmosphäre entsteht 
und der Blick auf die Aare gewährleistet bleibt." 

Rahmen der weiteren Planung vertieft untersucht.  

32/13 Quartierverein Marzili "Zwischen dem Uferweg und dem Schwimmbe-
cken besteht offensichtlich ein Engpass. Auch 
dieses Detail sollte besser dargestellt werden." 

Die Platzverhältnisse entsprechen dem heutigen 
Zustand. Ausweitungen Richtung Schwimmbecken 
werden in der nächsten Phase geprüft. 

 x   

43/24 SP Stadt Bern "Es ist aufzuzeigen, wie der Raum zwischen 
Schwimmbecken und Uferweg gestaltet werden 
soll. Mit der Erhöhung bleibt hier sehr wenig Platz." 

Gemäss heutigem Planungsstand sind die Verän-
derungen marginal, da in diesen Bereichen (aus 
Platzgründen) eine Sitzmauer als Hochwasser-
schutz vorgesehen ist. Das Anliegen wird jedoch 
nochmals überprüft. 

x    

5/3 Marzili-Dalmazi-Leist 
Bern 

"Die Schaffung einer Landungsmöglichkeit für 
Schlauchboote oberhalb der Monbijoubrücke ist 
utopisch. Die Strömung erlaubt dies nicht und bau-
lich würden bedeutende Kosten entstehen, um 
eine Einbuchtung in den Aarelauf zu bauen. Auch 
hier sind finanzieller Aufwand und Nutzen abzu-
wägen. Ein gelegentliches Gedränge an 
Schlauchbooten ist ohne weiteres zu verkraften." 

Es ist keine spezielle Landemöglichkeit oberhalb 
der Monbijoubrücke vorgesehen. Die Buchten im 
Gaswerkareal dienen der ökologischen Uferauf-
wertung. 

x    
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5/4 QM3 "Im Bereich vor der Monbijoubrücke ist das Ufer so 
zu gestalten, dass ein geeigneter Ausstieg mit 
Gummibooten möglich ist (flaches Ufer)." 

Ein flaches Ufer ist oberhalb der Monbijoubrücke 
beim Gaswerk so vorgesehen. 

x    

32/6 Quartierverein Marzili "Aus den Planungsunterlagen sind wichtige, sen-
sible Stellen nicht erkennbar, wie z.B. die Abgänge 
in die Aare bei flachem Wasser. Sie sollten unbe-
dingt vervollständigt werden. Im weiteren Pla-
nungsverfahren möchte der QV Marzili gern mit-
einbezogen werden. 

Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Projekt berücksichtigt. 
Wie bis anhin finden regelmässig Sitzungen mit 
den Leisten zum Thema Hochwasserschutz statt. 

   x 

32/12 Quartierverein Marzili "Im Marzilibad wird nicht nur das Ufer gegenüber 
dem Bad sehr hoch, auch die Qualität der Ein-
stiegsmöglichkeiten ist nicht erkennbar und muss 
dringend aufgezeigt werden, vor allem auch bei 
flachem Wasser und gemeinsam mit dem Dalma-
ziquai." 

Die Erhöhung des Ufers beträgt maximal 40 cm. 
Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Er-
höhung der Pritschen, die einen sanften Übergang 
zur Liegewiese zur Folge hat. Da für den Uferbe-
reich kein Sanierungsbedarf besteht und die Ufer-
bestockung geschützt ist, sind künftig auch keine 
zusätzlichen Einstiege geplant. Die einzelnen Zu-
gänge werden benutzungsfreundlicher gestaltet 
und nach Möglichkeit verbreitert. 

   x 

25/2 Dampfzentrale "Es ist überdies zwingend, dass ein abschliessba-
res Tor von und zum Flussweg erhalten bleibt, 
damit die Gäste vom Aareweg einen direkten Zu-
gang zum Restaurant haben. Der Durchgang muss 
so gestaltet sein, dass er bei einer Hochwasser-
warnung einfach verriegelt werden kann, (analog, 
wie es in der Matte z. T. gemacht wird). 

Der Zugang zum Flussweg bleibt erhalten und wir 
mit mobilen Massnahmen verschlossen.  
 
Von einer Plexiglas-Wand ist aus gestalterischen 
Gründen eher abzusehen. Mögliche Varianten 
werden im Rahmen der weiteren Planung vertieft 
untersucht. 

x    



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 67 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

Die Variante einer Plexiglas-Wand bei Öffnungen 
(wie sie die Stadt Bern in der Eingabe vorschlägt) 
ist durchaus prüfbar." 

11/2 Immobilien Stadt Bern "Das Durchgangstor vom Restaurantgarten zur 
Aare muss unbedingt berücksichtigt werden." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 
Eine Toröffnung im südlichen Teil des Gartens 
bleibt erhalten. Der Durchgang wird mit mobilen 
Hochwasserschutzmassnahmen geschützt. 

x    

11/3 Immobilien Stadt Bern "Die unter der Gartenterrasse liegende Schleuse 
ist denkmalgeschützt, sollte jedoch nach Möglich-
keit im Innenhof geschlossen werden." 

Aus den beiden Wasserkammern (wovon 1 mit 
Schieber) gehen mehrere Werkleitungen, die nicht 
mehr in Betrieb sind, ins Gebäude. Im Rahmen 
des Hochwasserschutzprojekts sollen die beiden 
Kammern verfüllt/rückgebaut werden, um den 
Hochwasserschutz nicht unterirdisch zu schwä-
chen. Das Einlaufbauwerk mit Schieber kann als 
sichtbares Element stehen bleiben. 

x    

11/4 Immobilien Stadt Bern "Die speziellen Verhältnisse der Aussenkanalisati-
on und der Grundstückentwässerung sind zu be-
achten. Die Platzentwässerung vom Hof zur Aare 
wird ins Projekt miteinbezogen." 

Die Grundstück- und Platzentwässerung ist nach 
den vorhandenen Grundlagen sanierungsbedürftig. 
Sie wird im Zug des Hochwasserschutzprojekts 
saniert und hochwassersicher umgestaltet. Die 
Kosten müssen durch den Grundeigentümer ge-
tragen werden. 

 x   

32/1 Quartierverein Marzili "Das Marziliquartier liegt an der Aare und ist durch 
die Aare sowie wiederkehrende Hochwasser stark 
geprägt und betroffen. Der QV vertritt die Ansicht, 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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dass hier zur Verbesserung der Wohnsituation 
unbedingt entsprechende Massnahmen erfolgen 
müssen." 

32/3 Quartierverein Marzili "Der Aareraum ist im Bereich Dalmazibrücke bis 
Gaswerkareal ein Raum, der historisch stark ge-
prägt ist. So ist z.B. das Marzilibad, das älteste 
Freibad der Schweiz, an der Stelle des Schwa-
nenmättelis befand sich ursprünglich die Akademi-
sche Badeanstalt, das Gaswerkareal ist ein altes 
Industrieareal und nicht zuletzt ist hier der Aarearm 
zu erwähnen, welcher im alten Marzilibad noch 
eine wichtige Funktion hatte. Offensichtlich wird 
nun nichts von diesen Elementen aufgenommen, 
das ist bei den ohnehin hohen Kosten unverständ-
lich." 

Die geplanten Hochwasserschutzmassnahmen 
verhindern eine eventuelle Öffnung des alten 
Aarearms nicht. Die Fläche bei der Monbijoubrü-
cke wird für einen möglichen Seitenarm freigehal-
ten. Der Seitenarm kann jedoch nicht Bestandteil 
eines Hochwasserschutzprojekts sein. 

   x 

32/4 Quartierverein Marzili "Der als sehr hoch eingeschätzte Sanierungsbe-
darf wurde mehrmals verschoben. Bereits im Be-
richt zur Aareraumplanung 2008 wird erwähnt, 
dass der Handlungsbedarf zur Erneuerung der 
Gesamtanlage und dem Schwimmbad sehr gross 
ist. Und nun fehlt er in der Vorlage wiederum." 

Die Sanierung des Schwimmbades Marzili kann 
nicht Bestandteil des Hochwasserschutzprojekts 
"Gebietsschutz Quartiere an der Aare" sein. Ein 
Konzept für eine umfassende Sanierung des Mar-
zilibads besteht derzeit nicht und wird auch nicht 
im Auftrag des Tiefbauamts bearbeitet.  
Der für das ganze Quartier erforderliche Hochwas-
serschutz kann nicht zurückgestellt werden, bis die 
Sanierung des Marzilibads den gleichen Projekt-
stand hat. 

   x 
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43/23 SP Stadt Bern "Das Ufer muss auf der ganzen Länge zugänglich 
gemacht werden. Damit wird eine gewisse Kom-
pensation zur Erhöhung des Ufers (Mauer, Lie-
gerost) geschaffen." 

Der Zustand der Uferverbauung ist recht gut. Es 
sind deshalb am Ufer keine Massnahmen vorge-
sehen. Bei einer Zugänglichkeit auf der ganzen 
Länge, zB. mit durchgehender Treppe zur Aare, 
müsste die geschützte Uferbepflanzung entfernt 
werden. Nicht das Aareufer, sondern die Liegewie-
se des Marzilibads soll als Aufenthaltsort und zum 
Sonnenbaden genutzt werden. Die bestehenden 
Zugangsmöglichkeiten werden voraussichtlich 
benutzungsfreundlicher gestaltet und wenn mög-
lich verbreitert. 
Mit den Sanierungsvarianten des Buebers wird 
auch die Zugänglichkeit für Schwimmer und Bööt-
ler geprüft. Diese Möglichkeiten werden im Rah-
men der weiteren Planung vertieft untersucht. 

   x 

20/2 Marzili-Dalmazi-Leist 
Bern 

"Die Sanierung des Marzilibades ist getrennt von 
den Arbeiten des Hochwasserschutzes zu planen 
und zu realisieren. Es handelt sich um zwei ver-
schiedene "Bauherren" und Projekte. Eine zeitlich 
gemeinsame Lösung wird nur Verzögerungen mit 
sich bringen. 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die erwähnten Projekte befinden sich in unter-
schiedlichen Phasen: 
- Hochwasserschutz (TAB) Bauprojekt 
- Sanierung Marzilibad kein Projekt 
 
Ein Konzept für eine umfassende Sanierung des 
Marzilibads besteht derzeit nicht. Die Sanierung 

   x 
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des Marzilibads kann unabhängig des Hochwas-
serschutzes erfolgen. 

26/1 FDP Stadt Bern "Es wäre sinnvoll, wenn die beabsichtigten Mass-
nahmen mit der neuen Planung Gaswerkareal 
koordiniert würden. Ansonsten läuft man Gefahr, 
dass für die gleichen Massnahmen doppelt bezahlt 
wird. Wäre hier allenfalls eine Etappierung mög-
lich?" 

Die erwähnten Projekte befinden sich in verschie-
denen Phasen: 
- Hochwasserschutz (TAB) Bauprojekt 
- Gaswerkareal (SPA) Rahmenplan 
Die Rahmenbedingungen des Hochwasserschut-
zes sind fester Bestandteil der Planung des Gas-
werksareals. 
Eine Koordination der Projekte erfolgt stufenge-
recht. Der für das ganze Quartier erforderliche 
Hochwasserschutz kann nicht zurückgestellt wer-
den, bis die Planung der anderen Projekte den 
gleichen Stand hat. 

   x 

5/1 QM3 "Für QM3 hat die möglichst schnelle Umsetzung 
dieser Massnahmen ohne Verzögerungen höchste 
Priorität. Dabei gehen wir von einer bezahlbaren 
Umsetzung aus. So ist es zwingend, dass die 
Massnahmen mit den geplanten und zu planenden 
Projekten im gleichen Perimeter koordiniert wer-
den (Arealentwicklung Gaswerk und Sanierung 
Marzili). Bei der Planung sollen Synergien zwi-
schen den genannten Projekten und den Schutz-
Massnahmen aufgezeigt werden, welche sich posi-
tiv auf eine quartierverträgliche Umsetzung und auf 

Die erwähnten Projekte werden durch verschiede-
ne städtische Direktionen bearbeitet und befinden 
sich in unterschiedlichen Phasen: 
- Hochwasserschutz (TAB) Bauprojekt 
- Gaswerkareal (SPA) Rahmenplan 
- Sanierung Marzilibad kein Projekt 
- Erstellung Spielplatz kein Projekt 
 
Ein Konzept für eine umfassende Sanierung des 
Marzilibads besteht derzeit nicht. Die Sanierung 
des Marzilibads kann unabhängig des Hochwas-

   x 
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die Kosten der Projekte auswirken soll." serschutzes erfolgen. Die geplanten Hochwasser-
schutzmassnahmen verhindern eine eventuelle 
Öffnung des alten Aarearms nicht. Die Fläche bei 
der Monbijoubrücke wird für einen möglichen Sei-
tenarm freigehalten. Die Rahmenbedingungen des 
Hochwasserschutzes sind fester Bestandteil der 
Planung des Gaswerksareals. Eine Koordination 
der Projekte erfolgt stufengerecht. Der für das 
ganze Quartier erforderliche Hochwasserschutz 
kann nicht zurückgestellt werden, bis die Planung 
der anderen Projekte den gleichen Stand hat. 

5/6 QM3 "Für die Terrainanpassungen und die Drainage-
Leitungen sind grossflächige Erdarbeiten notwen-
dig. Für die Nutzenden des Freiraums ist der 
Fussweg vom Schönausteg zum Marzilibad zu 
gewährleisten. Synergien mit anderen Bauprojek-
ten sind darum zu nutzen (Gaswerkareal, Lei-
tungssanierungen etc.)." 

Siehe Eingabe 5/1 
Synergien mit anderen Bauprojekten werden so-
weit möglich genutzt. 

x    

5/8 QM3 "Das Marzilibad ist in einem sanierungsbedürftigen 
Zustand. Schon im Bericht "Aareraum Planung" 
von 2008 ist im Handlungsbedarf die Massnahme 
"Erneuerung der Gesamtanlage und Schwimm-
bad" aufgeführt. Es irritiert, dass die vorgeschlage-
nen Massnahmen auf den Stand der veralteten 
Anlage basieren. Hier sollten Synergien zwischen 

Siehe Eingabe 5/1    x 
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Hochwasserschutz und Sanierung eruiert und ge-
nutzt werden." 

32/7 Quartierverein Marzili "Der QV musste nun auf Grund der Planungsunter-
lagen und der Informationsveranstaltungen fest-
stellen, dass eine erforderliche Koordination mit 
anderen Projekten wie der dringenden Sanierung 
des Marzilibades, der Erstellung eines Spielplat-
zes, der geplanten Überbauung des Gaswerkare-
als nicht geplant ist. Das ist unverständlich! So 
werden im Marzilibad nicht nur zusätzliche Kosten 
anfallen und lange Bauzeiten die Nutzung des 
Bades stark einschränken, sondern eventuell auch 
Sanierungsmassnahmen wie eine mögliche Öff-
nung des alten Aarearms durch den Hochwasser-
schutz verhindert. Das bedeutet zudem auch, dass 
der Spielplatz im Marzilibad erst in 10 Jahren er-
stellt wird." 

Siehe Eingabe 5/1    x 

32/8 Quartierverein Marzili "Da sich das Projekt ausschliesslich auf den 
Hochwasserschutz konzentriert, fehlen Aussagen 
zu den Folgeprojekten. Da sich diese aber im glei-
chen Perimeter befinden, müssten auch sie aufge-
zeigt werden." 

Drittprojekte innerhalb des Hochwasserschutzpe-
rimeters werden phasengerecht koordiniert. Die 
Drittprojekte befinden sich in unterschiedlichen 
Projektphasen. 

x    

43/3 SP Stadt Bern "Die verschiedenen im Aareraum geplanten Vor-
haben bedürfen einer Koordination. Diese ist ver-
bindlich aufzuzeigen, evtl. in einem separaten Be-

Siehe Eingabe 5/1 
Die Rahmenbedingungen des Hochwasserschut-
zes sind fester Bestandteil der Planung des Gas-

   x 
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gleitdokument. Betroffen sind hier vor allem das 
Gaswerkareal (Themen: Altlastenentsorgung, neue 
Bebauung), das Marzilibad (Themen: Sanierung 
Marzilibad inkl. Erstellung eines Quartierspielplat-
zes) sowie die Öffnung des alten Aarearms (siehe 
Antwort des Gemeinderats zum entsprechenden 
Vorstoss)." 

werksareals.. Das Gaswerk-Areal ist als belasteter 
Standort ausgewiesen. Die Altlasten und deren 
Entsorgung werden über die Planung des Gas-
werkareals abgewickelt und finanziert. 
Eine Koordination der Projekte erfolgt stufenge-
recht. Der für das ganze Quartier erforderliche 
Hochwasserschutz kann nicht zurückgestellt wer-
den, bis die Planung der anderen Projekte den 
gleichen Stand hat. 

43/22 SP Stadt Bern "Die Koordination mit einer allfälligen Sanierung 
des Marzilibades und der Öffnung des Aarearmes 
muss sichergestellt werden." 

Siehe Eingabe 5/1    x 

32/5 Quartierverein Marzili "Im Marziliquartier fehlt seit mehreren Jahrzehnten 
ein geeigneter Spielplatz. Deshalb setzt sich der 
QV seit 2004 intensiv für die Aufwertung des 
Spielplatzes im Marzilibad ein. Dieses Projekt wur-
de nun all die Jahre mit der Begründung der Koor-
dination mit den Hochwasserschutzmassnahmen 
verschoben. Im aktuellen Hochwasserschutzpro-
jekt fehlt aber nun die Aufwertung des Spielplat-
zes!" 

Die Erstellung/Aufwertung des Spielplatzes Marzili 
kann nicht Bestandteil des Hochwasserschutzpro-
jekts "Gebietsschutz Quartiere an der Aare" sein. 
Für die Aufwertung des Spielplatz Marzlil steht in 
direktem Zusammenhang mit der Sanierung der 
gesamten Badeanlage. Ein Konzept für eine um-
fassende Sanierung des Marzilibads besteht der-
zeit nicht und wird auch nicht im Auftrag des Tief-
bauamts bearbeitet.  
Der für das ganze Quartier erforderliche Hochwas-
serschutz kann nicht zurückgestellt werden, bis die 
Sanierung den gleichen Stand hat. 

   x 

11/5 Immobilien Stadt Bern "Der Ballfangzaun entlang dem Grundstück sollte Die Wiederherstellung des Zaunes, der Sitzgele- x    
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wieder realisiert werden und die Holzwand mit den 
Sitzgelegenheiten und der Beleuchtung bleiben." 

genheiten und der Beleuchtung sind vorgesehen. 

25/3 Dampfzentrale Beim Ballfangzaun "wären grössere Glasdurchbrü-
che, wie sie z.B. bei Lärmschutzwänden der Fall 
sind, sinnvoll und begrüssenswert. Es ist auch zu 
klären, ob die Holzwand wirklich wieder so hoch 
gebaut werden muss." 

Mögliche Varianten werden im Rahmen der weite-
ren Planung vertieft untersucht.  

x    

25/4 Dampfzentrale "Eine Ballfangvorrichtung ist wohl unumgänglich; 
aber vielleicht reicht auch ein Netz, wie man sie 
z.B. auch auf Schulhausplätzen findet. Dieses 
könnte im Winterhalbjahr weggezogen werden." 

Dies ist eine Frage der Robustheit bzw. des Unter-
haltes: Vorhänge sind leichter zu zerstören, ferner 
müssten die Netze zwingend am Boden befestigt 
sein wenn der Vorhang gezogen wird (Zuständig-
keit unklar). Mögliche Varianten werden im Rah-
men der weiteren Planung vertieft untersucht. 

x    

5/9 QM3 "Die Bauarbeiten müssen so geplant und kommu-
niziert werden, dass sie für die Quartierbewohnen-
den möglichst wenig störend sind. Für die Nutzen-
den des Freiraums ist der Fussweg vom Schön-
austeg zum Marzilibad zu gewährleisten." 

Die bestehenden Wegverbindungen werden er-
halten, soweit dies mit Blick auf die Sicherheit, die 
Kosten und den Bauablauf machbar ist. Gegebe-
nenfalls werden temporäre Ersatzwege bereitge-
stellt. 

 x   

6/3 Wasserverbund Regi-
on Bern AG 

"Da die neuen Höhenverhältnisse sowie die Si-
cherstellung der Rollstuhlgängigkeit umfangreiche 
grossflächige Höhenanpassungen an die unmittel-
bar angrenzenden Vorplätze, Trottoirs und Stras-
sen nach sich ziehen, ist das Grundstück Bern 
3/3336 der WVRB AG bezüglich der Platzentwäs-
serung usw. betroffen. Die WVRB AG ist betref-

Dies wird in den nächsten Planungsphasen be-
rücksichtigt. 

x    
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fend der geplanten Gestaltung zu informieren resp. 
in Planung mit einzubeziehen." 

34/10 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Im Bereich des geplanten Grundwasser-
pumpwerks liegen verschiedene Leitungstrassee-
en. Der Bestand der Anlagen muss gewährleistet 
und diese während der Bauphase geschützt wer-
den." 

Die Standortswahl des Grundwasserpumpwerks 
wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst (z.B. 
Flächenverfügbarkeit, Lage im Grundwasserleiter, 
Nähe zur Aare, Zugänglichkeit im Hochwasserfall, 
Eigentum). 
Die Anlagen des ewb werden in Abstimmung mit 
dem ewb geschützt. 

 x   

34/11 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Im Bereich (Dampfzentrale) der geplanten Hoch-
wasserschutzmassnahmen der Dampfzentrale 
liegen verschiedene Leitungstrasseeen. Der Be-
stand der Anlagen muss gewährleistet und diese 
während der Bauphase geschützt werden." 

Im Bereich (Dampfzentrale) sind mit Ausnahme 
von Anpassungen am Entwässerungsnetz keine 
Tiefbauarbeiten vorgesehen. Die Trasseen des 
ewb sind aus dem Werkleitungskataster soweit 
bekannt. Die nötige Detailkoordination mit dem 
ewb erfolgt ab der nächsten Projektphase. 

 x   

34/12 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Im Bereich der Anhebung des Geländes beim 
Mehrzweckveranstaltungsplatz befindet sich ein 
Leitungstrassee. Der Bestand der Anlagen muss 
gewährleistet und diese während der Bauphase 
geschützt werden." 

Siehe Eingabe 34/11  x   

6/4 Wasserverbund Regi-
on Bern AG 

"Für die allfällige Erneuerung der Vorgrundsiche-
rung sowie den Böschungsschutz ist ein Befahren 
des Fuss- und Veloweges zwischen dem Schön-
austag und Campingplatz-Eichholz erforderlich. In 
diesem Weg befindet sich die Wassertransportlei-

Derzeit ist vorgesehen, die Vorgrundsicherung 
hauptsächlich ab einem wasserseitigen Planum 
auszuführen. Sollte der Uferweg für schwere Bau-
arbeiten genutzt werden, wird die Transportleitung 
geschützt und überwacht. 

x    
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tung Aaretal 1, welche als wichtige Wasserzulei-
tung zum Pumpwerk Schönau dient. Bei dieser 
Leitung handelt es sich um eine alte Zement-
Rohrleitung aus Schleuderbetonrohren (BA DN 
900), aus dem Jahr 1946. Diese Leitung ist schlag-
, stoss- und erschütterungsempfindlich, weist aber, 
wenn sie keinen äusseren Einflüssen ausgesetzt 
ist, eine sehr hohe Lebensdauer aus. Weil Bau-
vorhaben in der Nähe der Leitung Vibrationen und 
Erschütterungen hervorrufen können, verlangen 
wir entsprechende Schutzvorkehrungen. Das Be-
fahren der Leitung mit schweren Motorfahrzeugen 
ist aus gennannten Gründen nicht gestattet." 

32/9 Quartierverein Marzili "Die Vergrösserung des Aarequerschnitts wird 
begrüsst. Allerdings stellt sich die Frage, warum 
der Hochwasserschutz nicht entlang der noch fest-
zulegenden Bebauungskante verläuft und die 
Drainage so dicht am Aareufer geplant werden 
muss." 

Mit den vorgegebenen Hochwasserschutzmass-
nahmen im Gaswerkareal ist die Bebauungsgren-
ze festgelegt. 
Die Lage der Drainageleitungen wurde anhand von 
Grundwassermodellierungen bestimmt. Sie ist so 
gewählt, dass die Leitung vor allem. bei Hochwas-
ser exfiltrierendes Aarewasser aufnehmen kann. 
Hangseitig zufliessendes Grundwasser wird über 
die offenen Entwässerungsgräben gesammelt und 
abgeleitet. 

   x 

6/1 Wasserverbund Regi-
on Bern AG 

"Die Wasserverbund Region Bern AG (WVRB AG) 
ist Eigentümerin dieser wichtigen Wassertransport-

Die Lage der Wassertransportleitung ist dem Pro-
jektteam bekannt. Ihr Schutz wird in der Projektie-

 x   
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leitung zur Trinkwasserversorgung für die Stadt 
Bern sowie die umliegenden Partnergemeinden 
der WVRB AG. Dies Transportleitungen sind in 
ihrem Bestand geschützt." 

rung, in der Ausschreibung und während der Bau-
ausführung (Überwachung) berücksichtigt. 
Das aktuelle Projekt hat keine nennenswerten 
Auswirkungen auf die Transportleitung der WVRB 
AG. 

6/2 Wasserverbund Regi-
on Bern AG 

"Im Bereich des Pumpwerks Schönau, Lindenau-
weg 10, befindet sich die Wassertransportverbin-
dungsleitung (ST DN 800) inkl. einem Kommunika-
tionskabel vom Reservoir Mannenberg zum 
Pumpwerk/Betriebszentrale Schönau, welche in 
diesem Bereich die Aare queren. Bei der geplan-
ten Vorgrundsicherung sowie beim Böschungs-
schutz müssen die Leitung sowie das Kommunika-
tionskabel berücksichtigt und geschützt werden." 

Dies wird in den nächsten Planungsphasen be-
rücksichtigt. 

x    

Dalmazi 
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43/19 SP Stadt Bern "Wir begrüssen und unterstützen die reduzierte 
Schutzkote." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

46/2 Berner Heimatschutz "Die Reduktion der Mauerhöhe auf stellenweise 40 Die Ufermauer ist dimensioniert auf eine Wasser-    x 
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Region Bern Mittelland cm Höhe ist aus unserer Sicht wünschenswert." menge von 550 m³/s. Eine zusätzliche Reduktion 
der Ufermauer auf 40 cm, wenn auch nur stellen-
weise, bedarf zum Schutz des Quartiers ergän-
zende mobile Massnahmen. Dies ist so nicht vor-
gesehen. Zumal die Notfalldienste mit den im Pro-
jekt vorgesehenen mobilen Massnahmen ausge-
lastet sind. 

9/1 Furrer Bernhard "Die ursprünglich auf eine grosse Länge und mit 
der Höhe einer Brüstung geplante Ufermauer ist 
gehörig reduziert worden. Mit einer Höhe von ge-
mäss Angaben max. 40 cm verläuft sie lediglich 
noch auf eine Länge von 290 Metern im Bereich 
unter der Monbijoubrücke, wo das Trottoir eine 
leichte Senke aufweist. 
Die Mauer fängt unvermittelt an und endet ebenso 
abrupt. Damit wird ihre Zuordnung als Teil des 
Hochwasserschutzes nicht ersichtlich. Sie wäre in 
ihrer Funktion wohl selbstverständlich begreifbar, 
wenn sie entsprechend der Notwendigkeit schlei-
fend, von Null aus ansetzen und, die notwendige 
Höhe einhaltend, das Trottoir begleiten würde, um 
dann wieder auf Null auszulaufen. 
Es wird vorgeschlagen, die Ufermauer Dalmazi-
quai gestalterisch zu überprüfen." 

An der klaren Form mit eindeutigem Anfang und 
Ende wird festgehalten, einerseits aus Sicher-
heitsgründen und andererseits auch wegen der 
Exponiertheit auf Null auslaufender Stufen und 
Kanten. 

x    

43/18 SP Stadt Bern "Wir sind mit der Ufererneuerung und dem Bö- Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-    x 
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schungsschutz einverstanden." men. 
43/21 SP Stadt Bern "Wir unterstützen die Verschalung der Brücke. Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-

men. 
   x 

5/1 Marzili-Dalmazi-Leist 
Bern 

"Die Frage der Notwendigkeit der Hebung des 
Schönausteges um ca. 60 Zentimeter wurde auf-
geworfen. Unseres Erachtens, wohl aus der Sicht 
von Laien, ist es seit Menschengedenken bei die-
sem Steg nie zu sehr kritischen Hochwassersitua-
tionen gekommen. Der Steg liegt an beiden Ufern 
auf massiven Verankerungen mit starken Funda-
menten. Es bestehen keine Pfeiler, an denen sich 
grosses Schwemmmaterial verheddern kann. (...) 
Aus diesen Überlegungen stellt sich die Frage der 
Verhältnismässigkeit den Schönausteg anzuhe-
ben." 

Gemäss den aktuell gültigen Richtlinien und Emp-
fehlungen ist eine Erhöhung des Stegs notwendig, 
um das im Projekt festgelegte Schutzziel zu errei-
chen. In den Berechnungen ist ein Freibord enthal-
ten, welches auf die sogenannte „beste Schät-
zung“ der mittels hydraulischen Berechnungen 
ermittelten Wasserspiegellage addiert wird. Mit der 
Berücksichtigung dieses Freibordes werden Un-
schärfen in der Berechnung der Wasserspiegella-
ge sowie Prozesse wie Wellenbildung und Stau-
druck an Hindernissen abgebildet. 
Sind die Freibordkriterien nicht erfüllt, muss damit 
gerechnet werden, dass sich Schwemmholz an 
den Stegen verkeilen kann. Dies führt zu einer 
Teilverklausung des Brückenquerschnitts und zu 
einem Aufstau im Oberwasser. Im Rahmen der 
Erarbeitung der Gefahrenkarte wurden verschie-
dene Verklausungsszenarien hinsichtlich des 
Rückstaus sowie der Stabilität der Stege unter-
sucht. Dabei wurde gezeigt, dass aufgrund der 
hohen Belastung bei grossen Ereignissen ein Ab-
sturz der Stege nicht ausgeschlossen werden 

x    
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kann. 
Ein Verzicht auf das Anheben der Stege wider-
spricht den gültigen Regeln im Wasserbau, wofür 
die Planer wie auch die Stadt keine Verantwortung 
tragen können. 

12/3 Quav4 
Quartiervertretung 
Stadtteil IV 

"Die Anhebung des denkmalgeschützten Schön-
austegs um rund 60 cm bedingt hauptsächlich auf 
der rechten Flussseite umfangreiche Anpassungen 
des Zugangsbereichs. Wir bitten um eine mög-
lichst natürliche Einpassung in die bestehende 
Promenade und grösste Beachtung der Bedürfnis-
se und der Sicherheit von Fussgängern, Behinder-
ten und Velofahrern. Die Erhöhung muss sehr 
weiträumig auslaufend gestaltet sein. Wir erwar-
ten, dass das Projekt koordiniert wird mit der aktu-
ell zur Diskussion stehenden Neugestaltung des 
ganzen Perimeters vom Streichelzoo und Spiel-
platz bis zum Tierparkrestaurant." 

Die Massnahmen werden in den weiteren Pla-
nungsphasen detaillierter ausgearbeitet. 

x    

32/11 Quartierverein Marzili "Die Anhebung des Schönaustegs bedauern wir 
sehr, können wir uns auch nicht recht vorstellen. 
Auch dieses Detail muss besser aufgezeigt wer-
den." 

Siehe Eingabe 12/3 x    

43/11 SP Stadt Bern "Bei der Anhebung des Schönaustegs sind die 
Auswirkungen auf das rückwärtige Gebiet aufzu-
zeigen. Grundsätzlich ist wieder eine Begrünung 

Siehe Eingabe 12/3 x    
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mit Bäumen herzustellen." 
43/12 SP Stadt Bern "Wir sind mit der Uferstrukturierung einverstan-

den." 
Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

12/2 Quav4 
Quartiervertretung 
Stadtteil IV 

"Wir machen des Weiteren beliebt, dass im Zug 
der Bauarbeiten an der Uferböschung ein bis zwei 
zusätzliche und gegenüber der heutigen Situation 
verbesserte rechtsufrige Aare-Ausstiege (ungefähr 
im Bereich zwischen Bocciaclub und Dalmazibrü-
cke) erstellt werden. 

Mit dem Hochwasserschutz müssen auch, wo 
möglich, ökologische Aufwertungen vorgenommen 
werden. Oberhalb der Dalmazibrücke wurde bei 
der Gestaltung des Aareraums linksseitig (Marzili) 
vor allem auf die Schwimmer und rechtsseitig 
(Dalmazi) vor allem auf die Ökologie geachtet.  

   x 

18/2 Grünes Bündnis "Die vorgesehene Sitzmauer lädt zum Verweilen 
an der Aare ein. Allerdings mangelt es an diesem 
Aareabschnitt an Ein- und Ausstiegen zum 
Schwimmen. Wir fordern daher- analog dem Bä-
renpark -flusseitige Stufen, welche den Zugang zur 
Aare gewährleisten und die Aufenthaltsqualität in 
diesem Bereich massiv verbessern." 

Siehe Eingabe 12/2    x 

19/2 Heit Sorg zu Bärn "Der Dalmaziquai muss als attraktive Flanierzone 
erhalten bleiben. Als Ergänzung wurde der 
Wunsch geäussert, dass am Dalmaziquai ein zu-
sätzlicher Aareeinstieg realisiert würde." 

Siehe Eingabe 12/2    x 

39/2 Junge Alternative "Im Bereich Dalmazi ist eine Sitzmauer vorgese-
hen, es mangelt jedoch an Ein - und Austiegsmög-
lichkeiten zum Schwimmen. Wir fordern daher für 
den Bereich Dalmazi flussseitige Stufen, welche 
den Zugang zur Aare gewährleisten und die Auf-

Siehe Eingabe 12/2    x 
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enthaltsqualität massiv verbessern würden." 
43/20 SP Stadt Bern "Die Schaffung zusätzlicher Zugangsmöglichkeiten 

ist zu prüfen." 
Siehe Eingabe 18/2    x 

22/8 SVP Stadt Bern "Aus Sicherheitsgründen wäre angezeigt, im Zuge 
der Hochwassersanierung auf der Gegenseite des 
Marzilibades am Dalmaziquai einen zweiten 
Aareausstieg für Schwimmer zu erstellen." 

Siehe Eingabe 18/2    x 

16/2 VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz 

"Die vorgesehene Sitzmauer lädt zum Verweilen 
an der Aare ein. Allerdings mangelt es an diesem 
Aareabschnitt an Ein- und Ausstiegen zum 
Schwimmen. Wir fordern daher- analog dem Bä-
renpark - flusseitige Stufen, welche den Zugang 
zur Aare gewährleisten und die Aufenthaltsqualität 
in diesem Bereich massiv verbessern." 

Siehe Eingabe 18/2    x 

9/4 Furrer Bernhard "Vor vierzig Jahren ist aus privater Initiative vor 
unserem Haus eine Stange als Hilfe für Schwim-
merinnen und Schwimmer beim Aareausstieg in-
stalliert worden. Nach einer erfolgreichen Unter-
schriftensammlung hat das Tiefbauamt vor etlichen 
Jahren zusätzlich einige Steinstufen gebaut. Die 
Installation hat sich seither bewährt. Es wäre 
schön, wenn sie in der heutigen Form beibehalten 
werden könnte. Ein zusätzlicher Ausbau ist weder 
nötig noch sinnvoll. Die oberhalb des Ausstiegs 
vorgesehene "Steingruppe mit Wurzelstöcken" 

Das Anliegen wird in der weiteren Projektierung 
mitberücksichtigt. 

x    
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sollte aareaufwärts verschoben werden, um ein 
gefahrloses Anlanden zu ermöglichen." 

46/1 Berner Heimatschutz 
Region Bern Mittelland 

"In den Plänen gibt es eine Differenz bezüglich der 
Bäume. Im Grundriss ist eine Baumreihe darge-
stellt - in den Querschnitten fehlt sie. Wohl handelt 
es sich beim Dalmaziquai um einen ehemaligen 
Reckweg, der keine begleitenden Bäume aufwies. 
Jedoch besteht die dort vorhandene Baumreihe 
schon sehr lange. Ein Foto im Stadtarchiv Bern 
zeigt den Dalmaziquai vermutlich in den 40- oder 
50-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit 
Bäumen, deren Stammdurchmesser auf 40 bis 50 
cm geschätzt werden kann. Das entspricht einem 
bereits stattlichen Alter von etwa 50 Jahren. Die 
Baumreihe besteht demnach schon gut 100 Jahre. 
Wir regen daher an, die Entwicklung der histori-
schen Strassengestaltung genau zu überprüfen." 

Es handelt sich hierbei um einen Darstellungsfeh-
ler im Plan. Die genannte Baumreihe wurde inzwi-
schen in den Querschnitt eingefügt. 

x    

12/1 Quav4 
Quartiervertretung 
Stadtteil IV 

"Im Zug der Projektüberarbeitung wurden gegen-
über dem Ausgangsprojekt überall die Mauerkro-
nen der Quai und Böschungsmauern deutlich her-
abgesetzt. Gerade im Bereich Dalmazi hat das zu 
einer wesentlichen Verbesserung des Gesamtbilds 
geführt. Die Brüstungsmauer wurde zur Sitzmauer, 
was doch einen ganz anderen Bezug zum Fluss 
ermöglicht. Wir hoffen, dass beim Ausführungspro-

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. Auf die Uferbepflanzung wird grösstmögliche 
Rücksicht genommen. 

 x   



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 84 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

jekt grösstmögliche Rücksicht auf die bestehende 
Uferbepflanzung und die Baumreihe genommen 
wird." 

9/2 Furrer Bernhard "Die heutige Uferböschung entspricht in ihrer kla-
ren Gestaltung einer städtischen Situation. Sie 
sollte nicht verändert werden, sondern im heutigen 
Bestand gesichert werden. Die Vegetation hat sich 
teilweise stark entwickelt und umfasst auch mehre-
re hochstämmige Bäume. Diese sind ökologisch 
wertvoll und "verschränken" die gleichzeitig mit der 
Anlage des Dalmaziquai gepflanzten Birkenallee 
mit der waldartigen Bepflanzung des gegenüber-
liegenden Aareufers. Diese Hochstämmer sollten 
beibehalten werden." 

Die Uferböschung wird nur dort saniert und in-
standgesetzt, wo dies zum Beispiel aufgrund von 
Unterspülungen notwendig ist. Die Uferbepflan-
zung und die Birkenallee bleiben erhalten. 

x    

3/1 Brugger Hans Peter "Im Bereich Dalmaziquai 101 ist eine 60 m lange 
Schutzmauer an der Stelle der bestehenden 
Stützmauer zum Dalmazibach geplant. Wir gehen 
davon aus, dass wie bisher ein Zaun auf dieser 
Mauer errichtet werden kann. Wie hoch wird die 
geplante Schutzmauer im Vergleich zur bestehen-
den Stützmauer? 

Für einen Schutz gegen eine Abflussmenge von 
550 m³/s beträgt die Schutzhöhe 503.60 - 
503.50 müM, das heisst rund 40 cm über Terrain. 
Die Mauer kann mit einem Zaun erhöht werden. 

x    

3/2 Brugger Hans Peter "Der Zugang zu unserer Liegenschaft erfolgt 
dalmaziquaiseitig über eine Fussgängerbrücke. 
Diese ist zwar in den im Internet aufliegenden 
technischen Plänen (HWS Aare WBP MW Beilage 

Der Zugang bleibt bestehen und wird mit mobilen 
Massnahmen geschützt. 

x    
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B.1.1), nicht aber auf den von Ihnen an der Infor-
mationsveranstaltung bzw. der Fragestunde auf-
gehängten Plänen verzeichnet. Für uns ist der 
Verbleib dieser Brücke als Zugang zur Liegen-
schaft unverzichtbar!" 

3/3 Brugger Hans Peter "Nachdem unser Garten und Keller bereits zwei-
mal vom Hochwasser betroffen waren, bedauern 
wir die aus politischen Gründen gemachten Abstri-
che am ursprünglichen Schutzziel. Wir möchten 
Sie anfragen, um wieviel die geplante Schutzmau-
er zusätzlich erhöht werden müsste, um den ur-
sprünglich von den Fachleuten angestrebten 
Schutz (bis 650 m³/s) zu erhalten? Mit welchen 
Zusatzkosten wäre zu rechnen? Wäre im Bereich 
unserer Fussgängerbrücke ein mobiles Absper-
relement notwendig? Um unsere Liegenschaft 
optimal zu schützen, sind wir allenfalls gerne be-
reit, uns an den zusätzlichen Kosten zu beteiligen!" 

Die 100-jährliche Hochwassermenge, HQ100, für 
die Stadt Bern ist 600 m³/s. Das Schutzziel (mit 
Freibord) für die obige Wassermenge beträgt 
504.20 - 504.10 müM, das heisst rund 1 m über 
Terrain, was ca. der Zaunhöhe entspricht. Die 
Kosten für die Erhöhung in diesem Bereich betra-
gen ca. Fr. 10'000.00. 

x    

34/13 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Wasser und Gas) 

"Im Bereich vom Schönausteg befindet sich eine 
Gasleitung DN 250, welche die Aare quert. Diese 
Gasleitung ist in ihrem Bestand und Betrieb zu 
sichern und zu schützen." 

Die Werkleitungen müssen angepasst werden, 
bleiben aber erhalten. 

 x   
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46/4 Berner Heimatschutz 
Region Bern Mittelland 

"Den Rückbau der Aarstrasse und die neue Ge-
staltung als Promenade begrüssen wir. Die 
Schutzkote der Aare liegt gemäss Querschnitt 
deutlich unter der Oberkante der neuen Mauer. 
Beispielsweise ist im Schnitt Querprofil KM 28.650 
die Schutzkote rund 60 cm über dem Wasserspie-
gel WSP (Q = 700 m³/s) eingetragen und noch-
mals rund 60 cm höher liegt die Mauerkrone. Wird 
hier nicht mit sehr viel Reserve gerechnet? Uns ist 
bewusst, dass Geländernormen angewendet wer-
den müssen - jedoch scheint uns der optische 
Bezug von Strassenraum und Wasser auch wichtig 
zu sein. So könnte die Mauer in der Höhe ab-
schnittsweise durch ein Geländer ersetzt werden, 
was einen lichteren Eindruck ergäbe." 

Wie in der Eingabe erwähnt, ist entlang der Aar-
strasse ein (Staketen)Geländer von mindestens 
1 m aus Sicherheitsgründen (Absturz und Kraft-
werk mit Rechenanlage und Turbine) notwendig. 
Zu beachten ist, dass bei einer Betrachtung in 
einem schrägen Winkel ein solches Geländer auch 
keine freie Sicht aufs Gewässer zulässt. 
Im Sinn der langgezogenen neuen Quaianlage im 
Bereich der Aarstrasse macht es städtebaulich 
Sinn, diese mit einer durchgehenden Mauer aus 
Sandstein zu begleiten. 

   x 

32/14 Quartierverein Marzili "Im Bereich Schwanenmätteli stellt sich die Frage 
nach Rückbaumassnahmen und/oder einer eher 
landschaftlichen Gestaltung mit Hügeln und Ob-
jektschutzmassnahmen, soweit erforderlich." 

Die im Mitwirkungsprojekt gewählte Variante der 
Ufermauer ist der kleinste Eingriff ins Schwanen-
mätteli. Bei einer landschaftlichen Gestaltung mit 
einem Erddamm und flachen Böschungen sind 
grossflächige Anpassungsarbeiten erforderlich, da 
die Schutzkote im Schwanenmätteli teilweise bis 
ca. 90 cm über Terrain liegt. Die heutige Nutzungs-
flexibilität, insbesondere Freizeitnutzung, würde zu 
stark einschränkt. 

   x 
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Zu beachten ist auch, dass im Überlastfall der 
Erddamm überströmt werden kann. Die Gefahr 
eines Dammbruchs besteht. 
Das Schwanenmätteli gehört zum Arealschutz 
Aarstrasse/Matte. Objektschutzmassnahmen sind 
im Schwanenmätteli resp. Marzili deshalb nicht 
vorgesehen. 

4/2 Melikjam Aram "Entlang des Schwanenpärklis wäre, so denke ich, 
ein Damm hübscher als eine, auch niedrige Mau-
er." 

Siehe Eingabe 32/14    x 

43/26 SP Stadt Bern "Im Bereich des Schwanenmättelis ist die Mass-
nahme als landschaftliches Element (Hügel, nicht 
Mauer) auszubilden. Mögliche Hochwasserschutz-
probleme sollen mittels Objektschutz gelöst wer-
den." 

Siehe Eingabe 32/14    x 

43/28 SP Stadt Bern "Die Aarstrasse muss dringend eine Aufwertung 
erfahren. Die Uferschutzmauer kann zwischen 
Schwanenmätteli und Einfahrt Badgasse (Holzin-
terventionsplatz) aber problemlos an die Parzel-
lengrenze zurückgenommen werden. Damit blei-
ben die Feuerwehrzufahrt Badgasse und die Zu-
fahrt zum Interventionsplatz erhalten, bei gleichzei-
tiger Minimierung der Eingriffe. Die Absperrung der 
Aarstrasse bei Hochwasser ist mit semimobilen 
Massnahmen zu gewährleisten." 

Da die Schwemmholzentnahme über die Aarstras-
se erfolgt, muss sie auch im Hochwasserfall stets 
passierbar sein. Aus diesem Grund verläuft die 
Ufermauer entlang der Uferlinie. 

   x 
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42/1 Oberholzer Ferdinand "Im Rahmen des geplanten Hochwasserschutzes 
wird der grosse Rasenplatz neben der Marzilibrü-
cke vis-à-vis Aarstrasse 96/0ktogon als Überflu-
tungsfläche vorgesehen. Der Rasenplatz (Schwa-
nenmätteli) wird praktisch ganzjährig sehr rege für 
Erholungszwecke genutzt. Vorgesehen ist entlang 
der Aarstrasse eine relativ hohe (80 - 100 cm) 
Abgrenzungsmauer mit nur zwei seitlichen Zu-
gangsöffnungen zum Rasenplatz. 
Es stellt sich die Frage, ob durch die vorgesehene 
Mauer in dieser Form der allseits beliebte und 
frequentierte Platz in funktioneller und optischer 
Hinsicht unnötig stark beeinträchtigt wird. Bisher 
wurde der Strassenbereich vor Aarstrasse 96 bei 
keinem Hochwasser erreicht bzw. überflutet. 
Antrag: Die Höhe der Sandsteinmauer vis-à-vis 
Aarstrasse 96/Oktogon sei auf Sitzhöhe (50 -
60 cm) reduzieren oder durch eine natürlich wir-
kende, möglicherweise mit Natursteinen verstärkte 
Aufschüttung zu ersetzen. Die Mauer gleichzeitig 
als Sitzbank verwendbar, leicht passierbar, der 
Rasenplatz wie bisher allseits einladend und nicht 
abgekapselt. Der offensichtliche Zusammenhang 
mit dem vorgesehenen schönen Spazierweg als 
Fortsetzung des Rasenplatzes entlang der Aar-
strasse wäre optisch und funktionell gegeben." 

Die Schutzkote beinhaltet das Freibord und kann 
nicht mit den erreichten Wasserspiegeln 1999 und 
2005 verglichen werden. Bei einer Sitzmauer 
müsste zusätzlich ca. 30 - 40 cm durch mobile 
Massnahmen ergänzt werden. 
Alle mobilen Massnahmen stellen ein erhöhtes 
Versagensrisiko dar (menschlich oder technisch). 
Aus diesem Grund sind die mobilen Elemente auf 
ein nötiges Minimum zu begrenzen. In den Überle-
gungen zu berücksichtigen ist, dass die mobilen 
Massnahmen in der Gefahrenkarte nicht berück-
sichtigt werden dürfen was Nutzungseinschrän-
kungen zur Folge hätte. 
Die Zeitdauer bis ein Hochwasserereignis von 
Thun her die Stadt Bern erreicht, beträgt ca. 6 
Stunden. Falls hauptsächlich das Zwischenein-
zugsgebiet (Zulg, Rotache, Chise und Gürbe) be-
troffen ist, also Bäche und Flüsse, welche ohne 
Rückhalte direkt in die Aare fliessen, verkürzt sich 
die Reaktionszeit noch. Mit den vorgesehenen 
mobilen Massnahmen um die Matte - Länge ca. 
500 m - sind die Notfalldienste im Ereignisfall aus-
gelastet. Das Auslagern der Montage von mobilen 
Elementen an Privatfirmen hat sich in anderen von 
Hochwasser betroffenen Städten nicht bewährt 
(zB. Köln). 

   x 
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Die im Mitwirkungsprojekt gewählte Variante der 
Ufermauer ist der kleinste Eingriff ins Schwanen-
mätteli. Bei einer landschaftlichen Gestaltung mit 
einem Erddamm und flachen Böschungen sind 
grossflächige Anpassungsarbeiten erforderlich, da 
die Schutzkote im Schwanenmätteli teilweise bis 
ca. 90 cm über Terrain liegt. Die heutige Nutzungs-
flexibilität, insbesondere die Freizeitnutzung zu 
stark einschränkt. 
Zu beachten ist auch, dass im Überlastfall der 
Erddamm überströmt werden kann. Die Gefahr 
eines Dammbruchs besteht. 

28/2 Läbigi Stadt "Läbigi Stadt" ist jedoch enttäuscht, dass die bauli-
chen Massnahmen zum Hochwasserschutz nicht 
dahingehend genutzt werden, die Aarstrasse ent-
scheidend aufzuwerten: So fehlen zurzeit Mass-
nahmen, welche die Aufenthaltsqualität erhöhen. 
Aus Sicht von "Läbigi Stadt" bietet die Aarstrasse 
jedoch bedeutendes Potenzial als Promenade. Ein 
Flanierboulevard von der Matte ins Marzili käme 
nicht nur den Bernerinnen und Bernern zu Gute, 
sondern wäre auch ein touristischer Anziehungs-
punkt. 
Wir fordern, dass von Seiten des Schwellenmätteli 

Trotz der Attraktivität einer stufenartigen Anlage 
mit Zugang zur Aare, gilt es in diesem Abschnitt zu 
bedenken, dass die Aare entlang der Aarstrasse 
ein Zulauf zu einem Wasserkraftwerk mit Schwel-
lenanlage ist. Es kann seitens Stadt nicht verant-
wortet werden, vor einem Kraftwerk Anreize zum 
Verweilen am Wasser zu schaffen. 
Städtebaulich weist der Querschnitt im Mitwir-
kungsprojekt einen klar lesbaren Abschluss zum 
Gewässer auf und wird daher auch von der Gestal-
tungsseite bevorzugt. 
Der Aufenthalt in und an der Aare erfolgt auf eige-

   x 
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und möglichst weit bis zur Matte die Sandstein-
mauer flussseitig mit Stufen ausgestattet wird." 

ne Verantwortung. Bei einem versehentlichen 
Sturz ins Wasser sind die Ausstiegsmöglichkeiten 
begrenzt (begrenzte Anzahl Ausstiege, hohe 
Fliessgeschwindigkeit). Wahrscheinlich stellt sich 
bei einem Unfall trotzdem die Haftungsfrage. 

4/1 Melikjam Aram "Der Vorstand des Matteleists steht hinter "mei-
nen" Wünschen und viele Anwohner auch: Wir 
fänden es schön, würde das Aareufer zu einer Art 
Lido gemacht, mit Zugang zum Wasser und der 
Möglichkeit zum Ersteigen der Mauerkrone, so 
weit wie vertretbar vom Marzili/Schwanenpark 
Richtung Matte. 

Siehe Eingabe 28/2    x 

16/5 VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz 

"Wir bedauern allerdings, dass in diesem Bereich 
keine Kombination des Hochwasserschutzes mit 
einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität ange-
strebt wurde. Wir fordern, dass von Seiten des 
Schwanenmätteli und möglichst weit bis zur Matte 
die Sandsteinmauer flussseitig mit Stufen ausge-
stattet wird. Um den Hochwasserschutz nicht zu 
beeinträchtigen, müsste die Sandsteinmauer zur 
Strasse hin verschoben werden und als Sitzmauer 
(wie im Bereich Dalmazi) ausgestaltet werden." 

Siehe Eingabe 28/2    x 

18/5 Grünes Bündnis "Wir bedauern allerdings, dass in diesem Bereich 
keine Kombination des Hochwasserschutzes mit 
einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität ange-

Siehe Eingabe 28/2    x 
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strebt wurde. Wir fordern, dass von Seiten des 
Schwanenmätteli und möglichst weit bis zur: Matte 
die Sandsteinmauer flussseitig mit Stufen ausge-
stattet wird. Um den Hochwasserschutz nicht zu 
beeinträchtigen, müsste die Sandsteinmauer zur 
Strasse hin verschoben werden und als Sitzmauer 
(wie im Bereich Dalmazi) ausgestaltet werden. 
Diese Massnahme hätte wahrscheinlich zur Folge, 
dass auf die Baumreihe, deren technische Mach-
barkeit noch geklärt werden muss, verzichtet wer-
den müsste. Dafür wäre das Aareufer zugänglich 
und würde, wie beim Bärenpark, zum Verweilen 
einladen." 

30/9 Matte-Leist "Es ist vorgesehen, dass die Aarstrasse rückge-
baut und zu einer "Flanierzone" wird. Allerdings ist 
der Zugang zum Wasser nicht möglich. Dem Tief-
bauamt wurde eine Idee eingereicht, dass das 
unmittelbar an die Aarstrasse angrenzende Ufer so 
ausgestaltet werden kann, dass ein "meditteranes 
Flair" entsteht, das zum Sitzen und Verweilen am 
Ufer einlädt. Der Matte-Leist unterstützt dieses 
Anliegen, solange der Hochwasserschutz gewähr-
leistet bleibt und keine Bauverzögerungen in Kauf 
genommen werden müssen." 

Siehe Eingabe 28/2    x 

39/4 Junge Alternative "Der Bereich Aarestrasse ist sanierungsbedürftig. Siehe Eingabe 28/2    x 
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Wir begrüssen die geplanten Änderungen, bedau-
ern allerdings, dass in diesem Bereich keine Kom-
bination des Hochwasserschutzes mit einer Ver-
besserung der Aufenthaltsqualität angestrebt wur-
de. Wir fordern, dass die Sandsteinmauer Fluss-
seitig mit Stufen ausgestattet wird." 

43/27 SP Stadt Bern "Im Bereich des Schwanenmättelis muss der Zu-
gang zum Fluss möglich sein." 

Der Abschnitt entlang der Aare im Bereich des 
Schwanenmättelis bleibt im heutigen Zustand be-
stehen. 

   x 

34/8 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Auf Höhe Aarstrasse 96a, im Bereich der geplan-
ten Hochwasserschutzmassnahmen liegt ein Lei-
tungstrassee mit einer Hochspannungskabellei-
tung. Der Bestand der Anlage muss weiter ge-
währleistet und diese während der Bauphase ge-
schützt werden. Bauarbeiten im Bereich einer 
Hochspannungsleitung müssen frühzeitig mit ewb 
koordiniert werden." 

Die Trassen des ewb sind aus dem Werkleitungs-
kataster soweit bekannt. Die nötige Detailkoordina-
tion mit dem ewb erfolgt ab der nächsten Pro-
jektphase. 

 x   

34/9 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Die Transformatorenstation (3007 Dalmazibrücke) 
sowie das zugehörige Leitungstrassee liegen im 
Bereich der geplanten Hochwasserschutzmass-
nahmen. Der Bestand der Anlage muss gewähr-
leistet und diese während der Bauphase geschützt 
werden." 

Siehe Eingabe 34/8  x   
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14/1 Bernmobil (Städtische 
Verkehrsbetriebe 
Bern) 

"Verkehrskonzept bzw. Tempo-Regime nicht er-
sichtlich" 

Das Geschwindigkeitsregime ist noch nicht ab-
schliessend definiert. Zurzeit wird das Betriebs- 
und Gestaltungskonzept der Aarstrasse erarbeitet.  
Sobald das Betriebs- und Gestaltungskonzept 
Aarstrasse vorliegt, werden die betroffenen Fach-
stellen der Stadt Einsicht und Stellung nehmen 
können. 

x    

14/2 Bernmobil (Städtische 
Verkehrsbetriebe 
Bern) 

"Die Verengung der Fahrbahnbreite auf 5.60 m 
würde eigentlich nicht ausreichen, da das Kreuzen 
zwischen einem Bus und einem Lastwagen nicht 
möglich ist. Da aber gemäss den Unterlagen in 
regelmässigen Abständen Ausbuchtungen als 
Kreuzungshilfen geplant sind, genügt eine Fahr-
bahnbreite von 5.60 m." 

Der Begegnungsfall LKW - LKW bzw. Bus - LKW 
ist bei den Ausweichstellen möglich. Die konkrete 
Gestaltung ist Teil der nächsten Projektstufe. 

x    

16/4 VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz 

"Die geplante Veränderung der Aarstrasse reiht 
sich bestens in den bereits durch den Poller und 
der Geschwindigkeitsreduktion erfolgte Verkehrs-
beschränkung ein. Wir begrüssen den vorgesehe-
nen Mischverkehr. Der Rückbau der Strasse ent-
spricht dem neuen Verkehrsregime. Die im Falle 
von Hochwasser geplanten Strasseneinbuchtun-
gen für den Kreuzungsverkehr von Lastwagen soll 
jedoch so gestaltet werden, dass Motorfahrzeuge 
die Aarstrasse im Normalzustand (keine Hochwas-

Die Ausweichstellen werden im Normalzustand für 
das Kreuzen von LKW und insbesondere auch für 
das Kreuzen von Bussen mit LKW oder Perso-
nenwagen benötigt. Die konkrete Gestaltung ist 
Teil der nächsten Projektstufe. 

x    
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sersituation) nicht mit überhöhter Geschwindigkeit 
passieren können." 

18/4 Grünes Bündnis "Die Ufermauer an der Aarstrasse ist sanierungs-
bedürftig. Entlang der Aarstrasse von Schwanen-
mätteli bis zur Matte ist eine Mauer aus Sandstein 
(bis zu einer Höhe von einem Meter) vorgesehen. 
Die geplante Veränderung der Aarstrasse reiht 
sich bestens in die bereits durch den Poller und die 
Geschwindigkeitsreduktion erfolgte Verkehrsbe-
schränkung ein. Wir begrüssen den vorgesehenen 
Mischverkehr. Der Rückbau der Strasse wider-
spiegelt das neue Verkehrsregime. Die im Falle 
von Hochwasser geplanten Strasseneinbuchtun-
gen für den Kreuzungsverkehr von Lastwagen 
sollen jedoch so gestaltet werden, dass Motorfahr-
zeuge die Aarstrasse im Normalzustand (keine 
Hochwassersituation) nicht mit überhöhter Ge-
schwindigkeit passieren können." 

Siehe Eingabe 16/4 x    

19/3 Heit Sorg zu Bärn 
(HSzB) 

"HSzB wünscht, dass auch die Aarstrasse ähnlich 
attraktiv gestaltet, und dass auf den Rückbau der 
Fahrbahn verzichtet wird. Wir sind der Ansicht, 
dass die Aarstrasse weiterhin als wichtige Verbin-
dungsstrasse zwischen Marzili- und Mattequartier 
bestehen bleiben muss." 

Eine Veränderung des Strassenquerschnitts ergibt 
sich allein schon aus den Hochwasserschutz-
massnahmen. Die Schutzmauer aus Sandstein ist 
eine Erhöhung der historischen Ufermauer. Die 
bestehenden Kragarme müssen zurückgebaut und 
der Strassenquerschnitt angepasst werden. 

x    

42/3 SVP Stadt Bern "So ist beispielsweise auf den Rückbau der seiner- Siehe Eingabe 19/3 x    
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zeit sehr aufwendig erstellten Verbreiterung der 
Aarstrasse zu verzichten, zumal er nicht zwingend 
durch den Hochwasserschutz bedingt ist. Die 
Strasse ist so zu gestalten, dass der Verkehr wie 
bisher ungehindert passieren kann. Dies ist be-
sonders für das Gewerbe wichtig. Aber auch im 
Notfall müssen zwei Lastwagen (Feuerwehr, Sani-
tät, Hochwasserhilfe etc.) auf dieser Strasse unge-
hindert kreuzen können. Der vorgesehene Rück-
bau würde solches verhindern." 

 
Für den Begegnungsfall LKW – LKW stehen Aus-
weichstellen zur Verfügung. Es soll noch erwähnt 
werden, dass die Feuerwehr auf jeder Stufe des 
Projektorganigramms (Projektausschuss, Gesamt-
projektteam und Fachstelle Stadt) vertreten ist und 
sich aktiv im Planungsprozess beteiligen. 

14/3 Bernmobil (Städtische 
Verkehrsbetriebe 
Bern) 

"Auf die vertikalen Versätze, die in regelmässigen 
Abständen geplant sind, ist zu verzichten, da diese 
zu einem Fahrzeitverlust führen und den Fahrkom-
fort unserer Fahrgäste entscheidend beeinträchti-
gen." 

Es handelt sich nicht um einen vertikalen Versatz. 
Die Bereiche, welche hangseitig durch Treppen 
oder Wege erschlossen sind, sollen kenntlich ge-
macht werden. Diese sind zum Queren für Fuss-
gänger vorgesehen. Sie können z.B. durch einen 
anderen Belag kenntlich gemacht werden. Die 
konkrete Gestaltung ist Teil der nächsten Projekt-
stufe. 
Sobald das Betriebs- und Gestaltungskonzept 
Aarstrasse vorliegt, werden die betroffenen Fach-
stellen der Stadt Einsicht und Stellung nehmen 
können. 

x    

2/1 WFSZ Architekten AG "Wir bitten Sie, den Rückbau der Trottoir Unterfüh-
rung beim Haus an der Aarstrasse 62 bei der Pla-
nung des Hochwasserschutzprojektes der Stadt 

Der engste Querschnitt der Aarstrasse liegt auch 
nach einem Rückbau der Unterführung beim Haus 
Nr. 62. Die konkrete Gestaltung ist Teil der nächs-

x    
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Bern zu berücksichtigen. Der geplante Rückbau 
der Unterführung ist mit der Bauherrschaft und mit 
der städtischen Denkmalpflege abgesprochen 
worden. Es soll wieder die ursprüngliche Situation, 
wie vor der Verbreiterung der Aarstrasse im Jahr 
1966, hergestellt werden." 

ten Projektstufe. 
Sobald das Betriebs- und Gestaltungskonzept 
Aarstrasse vorliegt, werden die betroffenen Fach-
stellen der Stadt (ISB als Grundeigentümerin der 
Liegenschaft Aarstrasse 62) Einsicht und Stellung 
nehmen können. 

28/1 Läbigi Stadt "Wir begrüssen die geplante Veränderung des 
Strassenraums hin zu Mischverkehr mit Schwer-
punkt Fuss- und Veloverkehr. Denn bei der Aar-
strasse handelt es sich nicht um eine Durchgangs-
strasse. Diese eigentlich schon lange geltende 
Regelung wird durch die im letzten Jahr eröffnete 
Polleranlage endlich umgesetzt." 

Die Umgestaltung der Aarstrasse ist eine Anpas-
sung an die bestehenden Anforderungen wie die 
aufgrund der Polleranlage reduzierte Verkehrs-
menge, Anlieferung und Einsatzdienste im Hoch-
wasserfall. 

x    

5/10 QM3 "Die Neugestaltung der Aarstrasse darf nicht dazu 
führen, dass das Verkehrsaufkommen im Marzili-
quartier und insbesondere auf der Sandrainstrasse 
zunimmt." 

Das Verkehrsaufkommen auf der Aarstrasse wird 
in erster Linie durch die bestehenden Verkehrs-
regelungen und die Polleranlage bestimmt. Die 
Neugestaltung hat darauf kaum Einfluss. 

   x 

46/6 Berner Heimatschutz 
Region Bern Mittelland 

"Der Nutzen der im Gestaltungsplan dargestellten 
"lnseli" in der Strasse erschliesst sich uns nicht. 
Könnte man diese an Einmündungsstellen der 
quartierbezogenen Fusswegeverbindungen ver-
schieben?" 

Vor den Einmündungsstellen von Fusswegen lie-
gen hangseitig Fahrbahnverengungen, um genü-
gend sicheren Raum vor den Übergangsbereichen 
zu bieten. So wird auch die Sichtbarkeit von zu 
Fussgänger mit den entsprechenden Sichtweiten 
gewährleistet. 

x    

26/2 FDP Stadt Bern "Es wird ausgeführt, dass allenfalls Bäume ange-
pflanzt werden sollen und die technische Mach-

Die Bäume gehören zum Gestaltungskonzept und 
haben eine direkte Auswirkung auf die Massnah-

x    
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barkeit geprüft wird. Unseres Erachtens sollte sich 
der Wasserbauplan nun mit den wesentlichen 
Punkten befassen und sich nicht in solchen Details 
verlieren, wo der Mehrwert mehr als fraglich ist." 

men (Intervention der Feuerwehr, Schwemmholz 
usw.) und die Gestaltung. Die konkrete Gestaltung 
ist jedoch Teil der nächsten Projektstufe. 

46/5 Berner Heimatschutz 
Region Bern Mittelland 

"Die Bäume erscheinen eher klein und auch der 
Pflanzabstand ist sehr eng. Könnte die neue Aar-
strasse nicht grosszügiger gestaltet werden? z.B. 
mit grosskronigen, dafür in der Anzahl reduzierten 
Bäumen und ohne die schmaleren Stellen in der 
langen Baumscheibe? Könnte es allenfalls eine 
gestalterische Verbindung zur Baumreihe am 
Dalmaziquai geben?" 

Die Ausbildung und Grösse der Baumreihe steht in 
direktem Zusammenhang mit dem Lichtraumprofil 
für LKWs auf der rückgebauten Aarstrasse (Ver-
schmälerung) und den notwendigen Interventions-
lücken für die Feuerwehr (Schwemmholzentnah-
men durch grosse Pneukräne). Die genaue Ab-
stimmung mit der Feuerwehr ist in Arbeit.  

x    

36/7 GFL 
Grüne freie Liste 

"Die GFL Stadt Bern begrüsst die Verkehrsberuhi-
gung und die geplante Begegnungszone der Aar-
strasse ausdrücklich. Wir weisen darauf hin, dass 
die Begegnungszone so gestaltet werden muss, 
dass eine erhöhte Geschwindigkeit gar nicht mög-
lich ist (z. B. Hindernisse in Form von Blumentrö-
gen). Sitzgelegenheiten für Fussgänger oder Ve-
lofahrer, zum Beispiel leicht erhöht mit eindrückli-
cher Sicht auf die historische Wehranlage des 
Schwellenmätteli, könnten die Begegnungszone 
aufwerten und wirklich zu Begegnungen führen. 
Der Gestaltungsplan der Begegnungszone zeigt 
diesbezüglich (noch) praktisch nichts auf." 

Das Geschwindigkeitsregime ist noch nicht ab-
schliessend definiert. Die Aarstrasse soll für den 
Fuss- und Veloverkehr attraktiver werden. Die 
konkrete Gestaltung ist Teil der nächsten Projekt-
stufe. 

x    
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1/1 Energie Wasser Bern 
Kraftwerke & Contrac-
ting 

"Die aareseitige Baumreihe ist für das Entfernen 
von Bäumen aus der Schwellenanlage oder sonst 
im Fluss liegengebliebene Bäume mit dem Auto-
kran äusserst problematisch. Auch für Rettungs-
kräfte, die in diesem Bereich Einsätze ausführen 
müssen, wird die Arbeit erschwert. 
Lösungsvorschlag: 
Baumreihe auf die andere Strassenseite zu verle-
gen oder im Bereich der Schwellenanlage auf eine 
Baumpflanzung zu verzichten." 

Die durchgehende Baumreihe bildet mit der Quai-
anlage eine wichtige städtebauliche Aufwertung, 
welche zusammen mit dem Hochwasserschutz 
erreicht werden kann. Die Baumreihe auf der 
Wasserseite spendet Schatten, genau dort wo die 
Spaziergänger und Spaziergängerinnen flanieren 
werden. Denkbar ist ein rhythmisches Unterbre-
chen der Baumreihe. Der lineare Zusammenhalt 
auf ganzer Länge muss aber unbedingt aufrecht 
erhalten bleiben. 
Selbstverständlich braucht es ein Abstimmen der 
Bedürfnisse der Rettungskräfte mit denjenigen der 
Stadt und der Freizeitnutzung. Mögliche Varianten 
werden im Rahmen der weiteren Planung vertieft 
untersucht. 

x    

Matte (linkes Ufer) 
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18/6 Grünes Bündnis "Wir begrüssen explizit, dass die Schutzmauer 
einen halben Meter tiefer als geplant gebaut wer-

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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den soll und dass die Differenz mit mobilen Mass-
nahmen kompensiert werden soll." 

23/1 Allgemeine Bernische 
Immobilien AG 
(Eigentümergemein-
schaft Wasser-
werkgasse 1) 

"Die Mauer muss so tief wie möglich sein. Das 
Freibord muss wie geplant mit mobilen Massnah-
men umgesetzt werden." 

Dies ist so vorgesehen.    x 

30/1 Matte-Leist "Dass das Quartier Matte buchstäblich eingemau-
ert wird, empfinden wir nach wie vor als extrem 
störend. Die Mauer wird das visuelle Erschei-
nungsbild wie auch das subjektive Wohngefühl 
grundlegend und nachhaltig negativ verändern. 
Die Variante Mauer inkl. Freibord (HQ100 + Frei-
bord) kommt für uns nicht in Frage. Wir bevorzu-
gen die Variante HQ100 ohne Freibord und werden 
diese mit allen uns möglichen Mitteln unterstüt-
zen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

30/2 Matte-Leist "Ergänzend ersuchen wir zu prüfen, ob die Höhe 
der festen Mauer nicht um weitere 25 cm reduziert 
werden kann. Gernäss ersten Einschätzungen 
durch das Tiefbauamt "würden die meisten Gebie-
te blau bleiben"." 

Der optimalste Schutz aus Sicht Hochwasser-
schutz und damit die geringste Gefährdung für das 
betroffene Gebiet wird erreicht, indem auch das 
Freibord, in diesem Fall die obersten 50 cm, mit 
"fixen" Massnahmen ausgebildet wird. Die im Mit-
wirkungsprojekt präsentierten Schutzmassnahmen 
berücksichtigen den Stadtratsbeschluss vom 6. 
Dezember 2012, welcher jedoch besagt: "Um die 

   x 
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Matte ist die Freibordhöhe durch vor Ort verfügba-
re mobile Massnahmen zu gewährleisten." 
Mit der im Projekt gewählten Höhe (HQ100 ohne 
Freibord) wird wenigstens die Hochwasserlinie, 
ohne Wellenschlag, Schwemmholz etc., eines 100-
jährlichen Hochwassers abgedeckt. Eine weitere 
Senkung der "fixen" Schutzkote kann aus Sicht 
von Bund, Kanton und Stadt nicht zugestimmt 
werden. 

39/5 Junge Alternative "Im Bereich Matte begrüssen wir, dass die vorge-
sehene Mauer einen halben Meter tiefer gebaut 
werden soll." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

43/32 SP Stadt Bern "Wir begrüssen grundsätzlich, dass mittels mobiler 
Massnahmen auf der Mauerkrone versucht wird, 
die Eingriffe zu minimieren." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

10/1 Furrer Bernhard "Gegenüber dem ersten Projekt ist der Eindruck 
einer die vielfältige Ufergestalt der Matte konkur-
renzierenden Grossform der Mauer etwas gemil-
dert, was zu unterstützen ist. Dies ist nicht zuletzt 
den Zugangstreppen zum Aareufer zuzuschreiben, 
die den grossen Schwung der Mauer etwas unter-
brechen. Wenn sie prägnanter ausgebildet wür-
den, könnte die Massstäblichkeit weiter verbessert 
werden. 
Eine wichtige und besondere Situation ist indessen 

Die Qualität der neuen Anlage und die praktisch 
ungenutzte erhöhte Platzanlage wurden kontrovers 
diskutiert. Mit den vorgesehenen Massnahmen 
wird der Zugang zum Wasser verbessert, mit Ein-
fluss auf das Auslaufbauwerk.  
Es gilt zu beachten, dass der Unterhaltsweg ent-
lang der Mauer vor allem im Ereignisfall für Fahr-
zeuge zugänglich sein muss. Eine stärkere Akzen-
tuierung des Auslaufs wird geprüft. 

x    
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nicht genügend berücksichtigt: der Auslauf des 
Elektrizitätswerks Matte. Er ist bei der Neuanlage 
des Werks Mitte der Achtzigerjahre sorgfältig ge-
staltet worden und zeigt seither - gewissermassen 
als Pendant zum Tych als Oberwasser-Anlage- 
markant das Funktionieren des Wasserkraftwerks. 
Es ist bedauerlich, wenn an dieser Stelle die Mau-
er gradlinig durchgezogen und nur mit einem Loch 
für den Wasserabfluss versehen wird. 
Es wird vorgeschlagen, den Ausfluss des Elektrizi-
tätswerks Matte in der architektonischen Ausbil-
dung der Mauer aufzunehmen und gestalterisch 
angemessen zu markieren." 

10/6 Furrer Bernhard "Das Projekt sieht vor, auf eine gewisse Länge die 
Höhe der Mauer um 50 cm zu reduzieren und im 
Fall eines drohenden Hochwassers die rechne-
risch notwendige Höhe durch das vorbereitete 
Einsetzen von Dammbalken zu erreichen. Beispie-
le im Ausland zeigen, dass solche mobilen Mass-
nahmen verbreitet und üblich sind und auf wesent-
lich längere Strecken und zum Ergänzen wesent-
lich grösserer Höhen angewendet werden. 
Im Falle von Bern, das in den Bereichen Wehr-
dienste und Tiefbau über bestens organsierte Or-
ganisationen verfügt und wo die Sperrelemente 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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unmittelbar bei ihrem Einsatzort gelagert werden 
können, ist es zweifellos angebracht, diese für die 
zu erhaltende Sicht vom Quartier zum Aarehang 
und über den Fluss zum Quartier entscheidend 
wichtige Massnahme zu treffen. Der Umstand, 
dass die mobilen Elemente nicht bereits in der 
ersten Phase des Ansteigens des Wassers, son-
dern erst als Abschluss der Vorsorgearbeiten mon-
tiert werden müssen, könnte den Einsatz dieser 
Massnahme zusätzlich rechtfertigen. 
Die Reduktion der Mauerhöhe und ihre Ergänzung 
mit mobilen Elementen sind voll und ganz zu un-
terstützen. Sie werden wesentlich dazu beitragen, 
dass Bedenken in stadthistorischer Hinsicht zer-
streut werden können. Sollte dieser Teil des Pro-
jekts weggelassen werden, wäre wohl mit heftiger 
Opposition zu rechnen." 

37/5 HEV 
Hauseigentümerver-
band Bern und Umge-
bung 

"Durch die Verkleidung der Schutzmauer durch 
Sandsteinplatten wird - zumindest an der Oberflä-
che - ein Material verwendet, welches für die Alt-
stadt von Bern als traditionell bezeichnet werden 
darf. Auch Gebäude-Neubauten in der Stadt Bern, 
welche sich durch die Art und Anzahl der Befens-
terung deutlich als Zeugen neueren Datums zu 
erkennen geben, fügen sich durch berntypische 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. Die Reduktion der Schutzmauer entspricht 
dem politischen Willen und ist Planungsvorgabe. 

   x 
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architektonische Elemente wie Laubengang und 
Vogeldiele - und eben auch eine Sandsteinverklei-
dung der Fassaden - diskret in das Stadtbild ein. 
Somit dürfte eine um 50 cm höhere Schutzmauer 
dennoch und auch unter Berücksichtigung ästheti-
scher Aspekte genügen." 

43/29 SP Stadt Bern "Der sogenannte Tych ist ein wichtiges städtebau-
liches, industrie-und kulturhistorisches Element in 
der Matte und muss weiterhin sicht- und wahr-
nehmbar bleiben. Wir lehnen seine Einmauerung 
daher klar ab. Stattdessen sind semimobile Varian-
ten (Klappen, hochfahrbare Elemente etc.) zu pla-
nen." 

Mit dem Hochwasserschutz um den Tych kann ein 
Durchströmen der Matte verhindert werden. Jegli-
che mobile Massnahmen stellen ein Versagensri-
siko dar (menschlich oder technisch). Aus diesem 
Grund sind die mobilen Elemente auf ein nötiges 
Minimum zu begrenzen. 
Untersuchungen in der Nutzwertanalyse zur Ufer-
mauer entlang der Matte haben ergeben, dass 
semimobile Varianten nicht die benötigte Verläss-
lichkeit (Stromausfall, Zugänglichkeit im Ereignis-
fall, Unterhalt etc.) gewährleisten. Zudem sind die 
Notdienste bereits mit dem Montieren der mobilen 
Elemente auf der Ufermauer entlang der Matte im 
Ereignisfall ausgelastet. Das Auslagern der Mon-
tage von mobilen Elementen an Privatfirmen hat 
sich in anderen von Hochwasser betroffenen Städ-
ten nicht bewährt (z. B. Köln). 

   x 

31/3 Mischler Heinz "Gar keine Freude habe ich (Jahrgang 43 und 
nicht mehr so gut z'Fuss) an der Erhöhung des 

Die Erhöhung des Tych-Stegs wird aufgrund der 
Schutzmassnahmen rund um den Tych notwendig. 

   x 
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Tych-Stegs, m.E. erinnert er nur sehr entfernt an 
die Rialto Brücke und ist nicht unbedingt erhal-
tenswert." 

23/2 Allgemeine Bernische 
Immobilien AG 
(Eigentümergemein-
schaft Wasser-
werkgasse 1) 

"Der neu geschaffene Boden (Interventionsweg) 
muss auf dem Abschnitt der Liegenschaft in das 
Eigentum der Stockwerkeigentümergemeinschaft 
übergehen. Gegenüber den Einsatzkräften der 
Stadt wird jederzeit der Zugang zugesichert." 

Mit dem geplanten, nicht öffentlichen Interventi-
onsweg entsteht ein neuer Uferraum. Nach dem 
Zivilgesetzbuch ist jener Kanton Eigentümer des 
neuen Landes, in dessen Gebiet es liegt. Die Stadt 
hat ihrerseits die Möglichkeit, das Land für sich zu 
beanspruchen, namentlich wenn sie im Rahmen 
der Wasserbauplanung eine Zone im öffentlichen 
Interesse ausscheidet. Mit dem Eigentum der An-
lage sind auch der Betrieb, der Unterhalt und die 
Haftung verbunden. Das neue Land wird im Rah-
men eines Hochwasserschutzprojekts geschaffen 
und finanziert. 
Bei der Gestaltung des neu geschaffenen Land-
streifens besteht wenig Spielraum. Gemäss kanto-
nalem Gesetz über See- und Flussufer sind im 
genannten Gebiet eigentliche Bauten verboten, ein 
Interventionsweg muss jedoch erstellt werden. Mit 
der zu überarbeitenden Uferschutzplanung wird zu 
entscheiden sein, welcher Zone das neu entste-
hende Grundstück zugeteilt werden soll. 

   x 

23/3 Allgemeine Bernische 
Immobilien AG 

"Es muss garantiert und nachhaltig durchgesetzt 
werden, dass der Interventionsweg nie öffentlich 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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(Eigentümergemein-
schaft Wasser-
werkgasse 1) 

zugänglich wird." 

10/11 Furrer Bernhard "Die heutige Ausbildung des Interventionswegs als 
verhältnismässig schmaler Weg wird unterstützt. 
Es ist richtig, dass er ausschliesslich den Interven-
tionskräften zur Verfügung steht, keinen Belag 
erhält und sich darauf eine extensive Begrünung 
entwickeln kann." 

Der nicht öffentlich zugängliche Interventionsweg 
macht den schnellen Zugriffs der Feuerwehr zur 
Mauer und den Dammbalkendepots möglich. 
Eine Belagsausführung mit durchlässigem Material 
wird geprüft. 

x    

23/4 Allgemeine Bernische 
Immobilien AG 
(Eigentümergemein-
schaft Wasser-
werkgasse 1) 

"Der Interventionsweg soll - wenn schon - "grün" 
bleiben und nicht zubetoniert oder asphaltiert wer-
den." 

Siehe Eingabe 10/11 x    

46/7 Berner Heimatschutz 
Region Bern Mittelland 

"Die Reduzierung der Mauerhöhe auch aareseitig 
durch höhere Anböschung wird sehr begrüsst. Der 
als "nicht öffentlicher Unterhaltsweg" bezeichnete 
Bereich hinter der Mauer unterbindet durch seine 
schmale Ausdehnung eine Nutzung als Quai. Aber 
gleichzeitig sind solche Räume idealer Versamm-
lungsort unerwünschter Gruppierungen. Umso 
mehr ist eine sorgfältige Gestaltung notwendig. 
Ausserdem ist der Platz bei der Cinematte auch 
bis zur Hochwasserschutzmauer öffentlich nutzbar 
gestaltet." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. Wie der Zugang des nicht öffentlichen Inter-
ventionswegs gestaltet werden soll, wird im Aufla-
geprojekt ersichtlich sein. 

x    
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30/3 Matte-Leist "Die Liegenschaften, die heute direkt an das Aare-
ufer grenzen, erfahren durch die Mauer und den 
Unterhalts- und Interventionsweg eine einschnei-
dende Änderung. Würde der Unterhaltsweg öffent-
lich zugänglich gemacht, könnten die Liegenschaf-
ten teilweise nicht mehr in der heutigen Art und 
Weise genutzt werden. Hinlänglich sind die Prob-
leme bekannt, die sich nachts aus Sekundärlärm 
und Littering ergeben. 
Der Matte-Leist unterstützt das Anliegen der Ei-
gentümer, dass die Eigentums- und Nutzungsrech-
te so ausgestaltet werden, dass der Unterhaltsweg 
- auch unter Anrufung der Gerichte - nie öffentlich 
werden kann." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

26/3 FDP Stadt Bern "Die FDP befürwortet die jetzige Planung. Sie ist 
ein Kompromiss, aber ein guter Kompromiss, und 
es ist zu hoffen, dass sowohl die Bundebehörden 
als auch die kantonalen Behörden ihre Regelung, 
wonach mobile Elemente nicht für die Erstellung 
von Gefahrenkarten berücksichtigt werden, hinter-
fragen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

37/3 HEV 
Hauseigentümerver-
band Bern und Umge-
bung 

"Zudem erachten wir die mobile Lösung mit durch 
Interventionstruppen jeweils zu installierende 
Dammbalken als sehr arbeitsintensiv und entspre-
chend finanziell aufwendig. Es besteht das nicht 

Die im Mitwirkungsprojekt präsentierten Schutz-
massnahmen berücksichtigen den Stadtratsbe-
schluss vom 6. Dezember 2012, welcher besagt: 
"Um die Matte ist die Freibordhöhe durch vor Ort 

   x 
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unerhebliche Risiko, dass durch eine vorgängige 
jeweilige Installation der Dammbalken wertvolle 
Zeit verloren geht und im übrigen Arbeitskräfte 
gebunden werden, die allenfalls an anderen Orten 
sinnvoller eingesetzt werden könnten. Die Lage-
rung und der Transport der mobilen Dammbalken 
bedeutet ebenfalls eine logistische Herausforde-
rung und schliesslich ist nicht ausgeschlossen, 
dass je nach Materialisierung der Dammbalken ein 
erhöhter Unterhalt - im Vergleich zu einer fix instal-
lierten Anlage - die Folge sein wird." 

verfügbare mobile Massnahmen zu gewährleis-
ten." 
Ein Variantenstudium mit Nutzwertanalyse hat 12 
Möglichkeiten (fix und mobil) miteinander vergli-
chen. Im Vergleich sind unter anderem auch Ein-
satzsicherheit, Investitionskosten und Be-
trieb/Unterhalt als Beurteilungskriterien beigezo-
gen worden. Dabei haben bei den mobilen Ele-
menten die Dammbalken das beste Resultat er-
reicht. 
Aus logistischen Gründen ist es vorgesehen, die 
mobilen Elemente vor Ort zu lagern, damit kein 
Transport notwendig ist und nicht unnötig Zeit ver-
loren geht. 

37/4 HEV 
Hauseigentümerver-
band Bern und Umge-
bung 

"Unsere Abklärungen mit Bewohnenden der Matte 
haben zudem ergeben, dass diese wenig Ver-
ständnis für aufwendige bauliche Massnahmen, 
die jedoch aufgrund ästhetischer Bedenken die 
oben geschilderten Auswirkungen zur Folge hätten 
und sich somit als "halbe Lösung" erwiesen, auf-
bringen würden." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

29/9 Margot Res "Warum geht man das hohe Risiko mit einem mo-
bilen Freibord ein?" 

Damit der optimalste Schutz aus Sicht Hochwas-
serschutz und die geringste Gefährdung für das 
betroffene Gebiet erreicht werden kann, ist auch 
das Freibord, in diesem Fall die obersten 50 cm, 

   x 
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mit "fixen" Massnahmen auszubilden. Die im Mit-
wirkungsprojekt präsentierten Schutzmassnahmen 
berücksichtigen den Stadtratsbeschluss vom 6. 
Dezember 2012, welcher besagt: "Um die Matte ist 
die Freibordhöhe durch vor Ort verfügbare mobile 
Massnahmen zu gewährleisten." 

37/1 HEV 
Hauseigentümerver-
band Bern und Umge-
bung 

Die Ufermauer im oberen Bereich der Matte um 50 
cm tiefer ausfallen ("Ufermauer tief"). "Um das 
letztendlich geplante Schutzziel dennoch zu errei-
chen, ist geplant, mittels Dammbalken auf der 
Mauerkrone als mobile Massnahme die erforderli-
che Höhe der Ufermauer zu erhalten. Es hat aller-
dings - wie richtig festgestellt wird - Konsequenzen 
für die Beurteilung der Gefährdungssituation: Mo-
bile Massnahmen werden aufgrund des theoreti-
schen Ausfallrisikos bei der Gefahrenkartierung 
nicht berücksichtigt und mit der tieferen Schutz-
mauer ist das Mattequartier zwar nicht mehr - wie 
heute - in der roten Gefahrenzone (faktisches 
Bauverbot), verbleibt aber weiterhin in der blauen 
Zone (mit baulichen Auflagen und Nutzungsein-
schränkungen). 
Zwar hat die Gebäudeversicherung Bern (GVB) 
bislang nirgends im Kanton Prämienzuschläge 
infolge erhöhter Überschwemmungsgefahr verfügt 

Siehe Eingabe 29/9 
Die Auswirkungen der mobilen Elemente werden 
aufgezeigt und werden zurzeit mit Bund und Kan-
ton diskutiert. 

x    
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und gedenkt dies gemäss eigenen Aussagen auch 
weiterhin nicht zu tun. Dennoch besteht das nicht 
unerhebliche Risiko, dass dies inskünftig einmal 
geschehen könnte, da die GVB nicht an ihre Aus-
sage gebunden ist und sie auch nicht juristisch 
dazu verpflichtet werden kann. 

18/10 Grünes Bündnis "Werden die Hochwasserschutzmassnahmen wie 
im Projekt vorgesehen umgesetzt, blieben gewisse 
Teile der Matte in der blauen Gefahrenzone, was 
Auflagen wie Objektschutzmassnahmen an Ge-
bäuden und/oder Nutzungseinschränkungen zur 
Folge hätte. Das Grüne Bündnis ist sich des Prei-
ses für tiefere Mauern ergänzt mit mobilem Frei-
bord bewusst und unterstützt deshalb das Vorge-
hen gegenüber Bund und Kanton. Diese werden 
im Rahmen des weiteren Verfahrens das Projekt 
begutachten und ihren finanziellen Beitrag be-
stimmen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

26/4 FDP Stadt Bern "Im Übrigen ist es vertretbar, dass mit dem vorge-
sehenen Wasserbauplan eine mittlere sowie ge-
ringe Gefährdung in Kauf genommen wird. Die 
Matte ist weitestgehend gebaut und bildet eine 
Einheit. Die letzte Liegenschaft, welche gebaut 
wurde, war unseres Erachtens die Wasser-
werkgasse 1 (vor ca. 8 Jahren) und weitere be-

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 110 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

baubare Terrains gibt es unseres Wissens nicht." 
29/6 Margot Res "Warum ist unser Haus an der Schifflaube 34 nach 

der 100-Millionen-Sanierung noch immer in Zone 
Gelb, d.h. wir Menschen, unser Haus und unsere 
Sachen sind weiterhin gefährdet?" 

Die Gebäude an der Schifflaube liegen heute im 
Gefahrenbereich erheblicher Gefährdung (rot, 
Ü7/Ü8). Nach der Realisierung der Hochwasser-
schutzmassnahmen an der Aare in Bern liegen die 
Gebäude in der provisorischen Gefahrenkarte 
nach Massnahmen voraussichtlich im gelben Ge-
fahrenbereich geringer Gefährdung (Ü1). Dies 
entspricht einer bedeutenden Erhöhung des 
Schutzgrades. Überflutungen treten deutlich selte-
ner auf (statistisch nur noch einmal in 300 Jahren 
gegenüber einmal in 30 Jahren vor Massnahmen) 
und es ist mit deutlich geringeren Intensitäten zu 
rechnen. Hohe Intensitäten im Ist-Zustand (Fliess-
tiefe x Fliessgeschwindigkeit > 2 m2/s) werden auf 
schwache Intensitäten (Fliesstiefe x Fliessge-
schwindigkeit < 0.5 m2/s) minimiert. 
Die Gefahrensituation nach Massnahmen ist im 
betreffenden Gebiet unabhängig von der Berück-
sichtigung mobiler Schutzmassnahmen im Bereich 
des Tych. Ein vollständiger Schutz vor Naturgefah-
ren kann nicht gewährleistet werden. 
Für definierte Schutzziele werden Massnahmen 
ausgearbeitet, deren Wirtschaftlichkeit nachgewie-
sen wird. Nur dann ist die Realisierung des Hoch-

   x 
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wasserschutzprojekts für die Stadt interessant und 
kann von Bund und Kanton subventioniert werden. 
Für den betreffenden Abschnitt der Aare (Aar-
strasse/Tych) wurde ein Schutzziel von 600 m3/s 
mit Freibord resp. 700 m3/s bordvoll (jeweils höhe-
res Kriterium) gewählt. Dies entspricht mindestens 
einem Schutz bei einem 100-jährlichen Ereignis, 
respektive einem begrenzten Schutz bei grösseren 
Ereignissen. 

29/7 Margot Res "Welchen Gefahren bin ich nach den vorgesehe-
nen Sanierungsarbeiten in der Schifflaube ausge-
setzt?" 

Nach der Realisierung der Hochwasserschutz-
massnahen liegen die Gebäude in der Schifflaube 
voraussichtlich im gelben Gefahrenbereich gerin-
ger Gefährdung (Ü1). Diese resultiert aus Überflu-
tungen mit schwacher Intensität bei seltenen Er-
eignissen (HQ300). Es werden Abflusstiefen von 
weniger als 0.5 m und geringe Fliessgeschwindig-
keiten erwartet. Der gesamte Bereich Aarstras-
se/Tych kann bei Extremereignissen durch Hoch-
wasserprozesse betroffen sein (Restgefährdung, 
gelb-weiss). 

   x 

37/2 HEV 
Hauseigentümerver-
band Bern und Umge-
bung 

"Dies sowie die jeweils verfügten baulichen Aufla-
gen und Nutzungseinschränkungen verteuern das 
Wohnen und Arbeiten für die betroffenen Hausei-
gentümer (und in der Folge auch via Mietzins für 
die Mieter). Die Werterhaltung und die Nutzungs-

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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freiheit der Betroffenen wird entsprechend tan-
giert." 

45/1 Seethaler Kuno "Die für jedwede Entscheidung essentielle Studie 
zur Barriere-Wirkung der Untertorbrücke (samt 
präzisem Phasenverlauf) liegt bis heute nicht vor. 
Nach unseren eigenen Messungen rechnen wir mit 
kritischen Abflussmengen ab 750 m³/sec. U.E. 
kann ein solches Szenarium in den kommenden 
100 Jahren nicht ausgeschlossen werden. 
Antrag: Angesichts des enormen Schadenspoten-
tials bei Rückstau oder gar Überflutung der Unter-
torbrücke müssen mögliche Szenarien und ihre 
Auswirkungen genauestens neu gemessen, be-
rechnet und bewertet werden. Ich beantrage, diese 
Aufgabe an eine unabhängige und ausgewiesene 
Institution, wie die VAW der ETH Zürich, zu über-
tragen." 

Das Schutzziel für die Matte (geschlossene Sied-
lung) ist auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis 
(600 m³/s) festgelegt. Ein absoluter Schutz vor 
Naturgefahren kann grundsätzlich nicht gewähr-
leistet werden. In der Bestimmung der Schutzkoten 
werden Unsicherheiten in der Lage der Aaresohle 
und in der Abflussrechnung mit einem Freibord 
Rechnung getragen, welches auf die berechneten 
Wasserspiegellagen („beste Schätzung“) addiert 
wird. 
Die Dimensionierungsszenarien wurden im Rah-
men des Vorprojekts an einer technischen Sitzung 
festgelegt. Das Dimensionierungsszenario mit 
einem Abfluss von 600 m3/s entspricht gemäss 
aktuell gültiger Gefahrenkarte einem 100-
jährlichen Ereignis. Dieser Abfluss liegt über der 
oberen Grenze des 90%-Vertrauensintervalls für 
das 100-jährliche Ereignis aus den Messwerten 
von 1918 - 2005 gemäss einer Hydrologiestudie 
der Aare zwischen Thun und Bern (2006). 
Diese Fragestellung kann mit dem für die Projek-
tierung verwendeten Abfluss- und Geschiebe-
transportmodell ausreichend untersucht werden. 

   x 
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Das Modell konnte mittels Hochwasserspuren aus 
den Jahren 2004 und 2005 geeicht werden. Die 
Prozesse können mit einer ausreichenden Genau-
igkeit abgebildet werden. Die Verklausung eines 
Feldes der Untertorbrücke wurde als Überlastsze-
nario in der Projektierung berücksichtigt. Dies ent-
spricht den in der Gefahrenkarte berücksichtigten 
Verklausungsszenarien an der Untertobrücke 
(Vollverklausung rechtes Feld HQ300) 
 
Entscheid: 
Es wird keine Studie der VAW in Auftrag gegeben. 
Das allgemein übliche Schutzziel eines 100-
jährlichen Hochwasserereignisses wird erreicht. 
Mit den im Projekt durchgeführten Berechnungen 
wird die Frage abgehandelt. 

37/6 HEV 
Hauseigentümerver-
band Bern und Umge-
bung 

"Der Titel des UNESCO-Welterbes dürfte wohl 
aufgrund dieser relativ diskreten Massnahme nicht 
aberkannt werden. Zwar sind Fälle in der Vergan-
genheit bereits bekannt, wo dies aufgrund städte-
baulicher Eingriffe geschehen ist (bspw. Dresden 
infolge der neu erbauten Waldschlösschenbrücke) 
- im vorliegenden Fall hat jedoch eine erhöhte 
Uferschutzmauer auf das Stadtbild einen dermas-
sen untergeordneten Einfluss, dass nicht mit einer 

Vertretern der eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission (ENKH) und der eidgenös-
sischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) ist 
das Projekt jeweils in den einzelnen Projektphasen 
vorgestellt worden. Die beiden Kommissionen 
werden auch in der nächsten Phase (Vorprüfung) 
eine Stellungnahme abgeben. 

   x 
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derart einschneidenden Massnahme zu rechnen 
ist. Dies wäre jedoch durch die Stadtbehörden 
noch abzuklären und sich zusichern zu lassen." 

36/10 GFL 
Grüne freie Liste 

"Im aktuellen Projekt wird der früher vorgesehene 
Fussgängerquai am Fuss der vorgesehenen Mau-
er weggelassen. Die GFL begrüsst dies ausdrück-
lich. Der Verzicht auf den Quai erlaubt es, die Aa-
re-Böschung weiter hochzuziehen und er ermög-
licht es auch, eine spontane Vegetation entstehen 
zu lassen bzw. Büsche anzupflanzen. Der höher 
gelegene Fusspunkt der Böschung und die Vege-
tation tragen wesentlich dazu bei, die Mauer bes-
ser in das "äussere Ortsbild" der Matte zu integrie-
ren." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

43/31 SP Stadt Bern "Die SP Stadt Bern bedauert, dass die ursprüngli-
che Variante mit dem begehbaren Quai aufgrund 
von Partikularinteressen der Grundeigentümerin-
nen vorschnell aufgegeben wurde. Hier müsste ein 
spannender, urbaner Ort am Wasser entstehen 
können. Die Planung ist deshalb zu überdenken." 

Die Altstadt von Bern gehört zu den UNESCO-
Weltkulturgütern. In diesem Perimeter befindet 
sich auch die Matte, welches mit dem Schutzziel A 
gemäss ISOS (Bundesinventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung) belegt ist. Dieses besagt, dass die beste-
hende Substanz erhalten werden soll. Abbruch von 
Objekten und Neubauten sind zu unterlassen und 
Veränderungen sollen Detailvorschriften unterwor-
fen werden. 
Das Vorprojekt 2009 sah in der Matte ein begeh-

   x 
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bares oberes und unteres Quai vor. Nach der Prü-
fung der Nachhaltigen Varianten (Interfraktionelle 
Motion) wird im Stadtratsbeschluss vom 15. März 
2012 die anstehende Überarbeitung in der Matte 
wie folgt erwähnt: "Für das Mattequartier wird eine 
überarbeitete Lösung präsentiert, welche die Kri-
tikpunkte der Eidgenössischen Kommission für 
Natur- und Heimatschutz ENHK und der Eidge-
nössischen Kommission für Denkmalpflege EKD 
aufnimmt und eine Minimierung der städtebauli-
chen Eingriffe anstrebt." 
Die eidgenössischen Natur- und Heimatschutz-
kommission und der eidgenössischen Kommission 
für Denkmalpflege hatten auf das Vorprojekt wie 
folgt Stellung genommen: "Die beiden Kommissio-
nen bewerten den vorliegenden Lösungsansatz mit 
dem Bau der Quaianlage als eine nach wie vor 
nicht mit den Schutzzielen zu vereinbarende Mas-
snahme, die den Charakter des Erscheinungsbil-
des entscheidend und nachteilig verändert. Aus-
gehend vom Bedürfnis, die vom Wasser bedrohte 
wertvolle Bausubstanz zu schützen, sollte eine auf 
die hochwassertechnisch notwendigen Massnah-
men beschränkte Lösung erarbeitet werden, (...)."  
In der Kommission für Planung, Verkehr und 
Stadtgrün (PVS) wird an der Sitzung vom 16. Feb-
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ruar 2012 das weitere Vorgehen für die langfristi-
gen Hochwasserschutzmassnahmen mit der Matte 
"ohne öffentlichem Quai" besprochen. Die PVS 
beantragt dem Stadtrat eine Zustimmung "ohne 
öffentlichem Quai", welche im Stadtratsentscheid 
vom 15. März 2012 mit der Erarbeitung des Was-
serbauplans "Gebietsschutz Quartiere an der Aa-
re" gutgeheissen wird. 
Dies wird auch im Stadtratsantrag vom 19. Sep-
tember 2012 sowie in der Botschaft des Stadtrats 
an die Stimmberechtigten (Gemeindeabstimmung 
vom 3. März 2013) wie folgt erwähnt: "Auf die ur-
sprünglich geplante öffentliche begehbare Quaian-
lage wird verzichtet." Dem Projekteirungskredit 
stimmte die Stadtberner Stimmberechtigten mit 
88.1 Prozent „Ja“ zu. 

16/6 VCS Verkehrs-Club 
der Schweiz 

"Im Vergleich zum Vorprojekt von 2009 wird in der 
Matte auf einen begehbaren Quai verzichtet. 
Ebenso entfällt die Aufteilung in einen unteren und 
oberen Quai, da gar kein Quai mehr vorgesehen 
ist. Das ist eine verpasste Chance, das Aareufer 
aufzuwerten und der Bevölkerung zugänglich zu 
machen. Ursprünglich waren flussseitig Stufen 
vorgesehen (unterer Quai), die analog dem Bären-
park, von der Bevölkerung hätten genutzt werden 

Siehe Eingabe 43/31    x 
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können. Die drohenden Einsprachen der Anraine-
rinnen stehen in keinem Verhältnis zu den von 
allen getragenen finanziellen Aufwendungen, die 
den Schutz der Liegenschaften in der Matte ge-
währleisten sollen. 
Trotzdem ist zur Vermeidung von Nutzungskonflik-
ten (allfällige Nachtruhestörurig u.a.) und im Sinne 
eines Kompromisses zumindest ein begehbarer 
unterer Quai mit flussseitigen Stufen analog dem 
Bärenpark vorzusehen. Die für die Aufstellung der 
mobilen Massnahmen nötige Strasse (Unterhalts-
weg) könnte als "Pufferzone" zwischen Gebäuden 
und dem öffentlich zugänglichen unteren Quai der 
Öffentlichkeit vorenthalten bleiben. Würde gänzlich 
auf den unteren Quai verzichtet, so fordern wir, 
dass mindestens der Unterhaltsweg öffentlich zu-
gänglich gemacht wird. Es ist absurd, einen Unter-
haltsweg zu bauen, welcher der Öffentlichkeit vor-
enthalten wird." 

18/7 Grünes Bündnis "Im Gegensatz zum Vorprojekt von 2009 wird in 
der Matte auf einen begehbaren Quai verzichtet. 
Ebenso entfällt die Aufteilung in einen unteren und 
oberen Quai, da gar kein Quai mehr vorgesehen 
ist. Das ist eine verpasste Chance, das Aareufer 
aufzuwerten und der Bevölkerung zugänglich zu 

Siehe Eingabe 43/31    x 
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machen. Ursprünglich waren flussseitig Stufen 
vorgesehen (unterer Quai), die analog dem Bären-
park, von der Bevölkerung hätten genutzt werden 
können. Die drohenden Einsprachen der Anraine-
rinnen stehen in keinem Verhältnis zu den von 
allen getragenen finanziellen Aufwendungen, die 
den Schutz der Liegenschaften in der Matte ge-
währleisten sollen. 
Trotzdem ist zur Vermeidung von Nutzungskonflik-
ten (allfällige Nachtruhestörung u.a.) und im Sinne 
eines Kompromisses zumindest ein begehbarer 
unterer Quai mit flussseitigen Stufen analog dem 
Bärenpark vorzusehen. Die für die Aufstellung der 
mobilen Massnahmen nötige Strasse (Unterhalts-
weg) könnte als "Pufferzone" zwischen Gebäuden 
und dem öffentlich zugänglichen unteren Quai der 
Öffentlichkeit vorenthalten bleiben. Würde gänzlich 
auf den unteren Quai verzichtet, so fordern wir, 
dass mindestens der Unterhaltsweg öffentlich zu-
gänglich gemacht wird. Es ist absurd, einen Unter-
haltsweg zu bauen, welcher der Öffentlichkeit vor-
enthalten wird." 

39/6 Junge Alternative "Es wird allerdings auf den vorgesehenen begeh-
baren Quai verzichtet. Das ist eine verpasste 
Chance, das Aareufer aufzuwerten und der Bevöl-

Siehe Eingabe 43/31    x 
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kerung zugänglicher zu machen. Ursprünglich 
waren ein oberer und ein unterer Quai vorgesehen 
gewesen. Da diese aus verschiedenen Gründen 
doch nicht gebaut werden können, fordern wir, 
dass zumindest der Unterhaltsweg öffentlich zu-
gänglich gemacht wird. Es ergibt keinen Sinn, die-
sen der Bevölkerung vorzuenthalten." 

10/2 Furrer Bernhard "Im aktuellen Projekt wird, wie dies schon früher 
kommuniziert worden ist, der früher vorgesehene 
Quai am Fuss der vorgesehenen Mauer wegge-
lassen. Der in dieser Situation - die Matte ist nicht 
mit einer grossstädtischen Situation vergleichbar 
und die Häuser stehen hier gewissermassen mit 
den Füssen im Wasser - in seinem urbanistischen 
Verständnis falsche Quai hätte nicht bloss zu 
Schwierigkeiten bei der Nutzung geführt, sondern 
vor allem dazu beigetragen, dass die Mauer als 
sehr hoch in Erscheinung getreten wäre. 
Der Verzicht auf den Quai erlaubt es, die Aare-
Böschung weiter hochzuziehen und er ermöglicht 
es auch, eine Vegetation entstehen zu lassen bzw. 
anzupflanzen. Der höher gelegene Fusspunkt der 
Böschung und die Vegetation tragen wesentlich 
dazu bei, die Mauer besser in das "äussere Orts-
bild" der Matte zu integrieren. Dies bedeutet einen 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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grossen Gewinn für die Gesamterscheinung." 
30/5 Matte-Leist "Reicht das Fassungsvermögen der Drainage-

Leitungen?" 
Das Drainagenetz ist im Grundsatz festgelegt. Die 
exakten Dimensionierungen werden in der nächs-
ten Projektphase vorgenommen. 

x    

30/7 Matte-Leist "Kann es infolge Absenkung des Grundwasserpe-
gels zu Erdabsenkungen kommen, die zu Schäden 
an Gebäuden führen?" 

Setzungen können dann auftreten, wenn der 
Grundwasserspiegel unter den natürlichen Nie-
derwasserstand fällt. Die Drainageleitungen sind 
so konzipiert, dass bei Nieder- und Mittelwasser-
verhältnissen der heute geltende Schwankungsbe-
reich eingehalten wird (es werden jedoch bewusst 
die bisherigen Grundwasserhöchststände unter-
bunden  Prinzip des „Spitzen-Brechens“).  
 
Die Drainageleitungen werden so konzipiert, dass 
das Grundwasser in der Matte nicht unter den 
heute bekannten Mittel- bzw. Niederwasserstand 
fallen wird. Diese Stände sind bereits heute sehr 
gut dokumentiert. Dies weil fast 30 Grundwasser-
messstellen in der Matte zum Teil bereits seit län-
gerer Zeit periodisch gemessen werden und weil, 
zum Teil ebenfalls seit mehreren Jahren, total 9 
Grundwasser-Logger die Grundwasserstände (und 
somit auch die heutigen Niederwasserstände) 
permanent aufzeichnen. 

   x 

45/2 Seethaler Kuno Trotz Reduktion des unterirdischen Dichtungs- Bei der Planung der vorgesehen baulichen Mass-  x   
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schirms auf rund einen halben km Länge, trotz-
zweiergeplanten Drainagen, sind wir besorgt um 
den Erhalt unserer äusserst sensiblen - weil nicht 
massiven historischen Bausubstanz mit ihren im 
Untergrund "schwimmenden" Fundamenten. 
Vollständig unterbundene Exfiltration der von west 
gespeisten Grundwasserströme durch 500 m 
Bohrpfahlwand, permanente Abhängigkeit von 
Hochleistungspumpe, der kleinsträumig verschie-
dene Baugrund (ich messe inzwischen auf wenig 
Fläche drei unabhängig verschiedene GW-
Pegel...) und das rasche Einsinken der Sandstein-
fundamente bei durchweichtem Untergrund- derlei 
kann unsere Bauten ganz ohne Hochwasser "zer-
reissen"." 

nahmen zur Grundwasserregulierung im Matte-
quartier wurde auf die Aufrechterhaltung des 
Grundwasser-Schwankungsbereichs grosser Wert 
gelegt. Die Drainageleitungen sind so konzipiert, 
dass nur bei Hochwasserständen die „Spitzen 
gebrochen“ werden, aber bei Nieder- und Mittel-
wasserständen das heutige Regime erhalten 
bleibt.  
 
Hinweis zur Abhängigkeit von Pumpen: 
Die Abhängigkeit von Pumpen ist schon im Ist-
Zustand gegeben: Ab Mittelwasserständen sickert 
zunehmend Grundwasser via Gebäudedrainagen, 
undichte Hausanschlüsse und lecke Sammellei-
tungen ins Abwassersystem. Dieses „Fremdwas-
ser“ wird – zusammen mit dem eigentlichen 
Schmutzwasser - im Abwasserpumpwerk nahe der 
Nydeggbrücke permanent abgepumpt. 
 
Hinweis zur Ausführung: 
Die Gebäude werden bei der Ausführung über-
wacht. 

30/4 Matte-Leist "Ist eine Bohrpfahlwand unterhalb der Wasser-
werkgasse 35 überhaupt notwendig?" 

Eine Bohrpfahlwand im genannten Bereich ist not-
wendig, denn bei ansteigendem Flusspegel infil-
triert ab Mittelwasserverhältnissen zunehmend 

   x 
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Aarewasser in den Grundwasserleiter. Diese Infilt-
rationen gilt es zu unterbinden. Würde man darauf 
verzichten, dann: 
- wäre die Matte bloss vor direkter Überflutung, 

aber nicht vor aufsteigendem Grundwasser ge-
schützt. 

- müssten wie im Ist-Zustand die Undichtheit 
drainierender Abwasserleitungen und die Inbe-
triebnahmen mehrerer Regulierpumpen ge-
währleistet bleiben (wie anlässlich des Hoch-
wassers im Mai 2015 praktiziert, haben in ins-
gesamt 8 Gebieten oder Stellen eine Drainage 
bzw. Grundwasserentnahmen stattgefunden 
(zB.: Grundwasserpumpen und Pumpwasser 
aus undichten Regenwasserleitungen, aus un-
dichten Kanalisationsleitungen und vom drainie-
renden unteren Teil des Mattebaches). 

30/6 Matte-Leist "Ist die Kapazität des Pumpwerks ausreichend?" Ja. Die Leistung des neuen Pumpwerkes wurde so 
festgelegt, dass sowohl das erwartete Grund- und 
Hangwasser als auch die Regenwassermenge des 
jährlich stärksten Gewitterereignisses abgepumpt 
werden kann, so dass im Zuleitungsnetz kein hö-
herer Aufstau resultiert, als der im Sommer 2014 
erreichte und offenbar schadenfreie Rückstau 
durch Aarewasser. 

   x 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 123 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

Die künftige Pumpleistung ist mit 570 l/s (neues 
PW, private Pumpschächte sowie Schmutzwas-
serpumpwerk) knapp doppelt so hoch wie bisher 
(310 l/s). 

30/8 Matte-Leist "Was ist der Plan, wenn die realisierten Bauten 
und umgesetzten Massnahmen sich als völlig un-
zureichend herausstellen?" 

Genereller Hinweis: 
Die Analyse der Projektrisiken ist Bestandteil des 
Auflageprojektes (bedingt u.a. das Vorliegen des 
Umweltverträglichkeitsberichtes). 
 
Hochwasser: 
Theoretisch bzw. technisch würde das gewählte 
System ohne weiteres eine nachträgliche Erhö-
hung zulassen, damit würde aber die Matte "ein-
gemauert". 
 
Grundwasser: 
Sollten sich die Massnahmen zur Grundwasserre-
gulierung im Mattequartier als unzureichend her-
ausstellen, müsste man sich auf die Funktions-
tüchtigkeit des heutigen Reguliersystems abstüt-
zen. Wie dieses System funktioniert, konnte beim 
Sommerhochwasser 2014 beobachtet werden: 
- Die Abwasserleitungen müssen undicht sein, so 

dass sie Grundwasser drainieren können. 
- Es müssen dezentral mehrere Grundwasser-

   x 
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pumpen in Betrieb genommen werden (beim 
Hochwasserereignis Sommer 2014 waren 
mind. 7 Grundwasserpumpen in Betrieb). 

26/5 FDP Stadt Bern "In der Matte stellt sich für die FDP allerdings die 
Frage, wie das Problem des Hangwassers gelöst 
werden kann. Es ist allgemein bekannt, dass der 
Hang Junkerngasse Richtung Matte eher feucht ist 
und dies ungeachtet der Niederschlagsmenge. Im 
Hochwasserfall sollen dafür Drainageleitungen 
gelegt werden. Wie ist es allerdings bei normalem 
Niederschlag? Führen die Abdichtungen dazu, 
dass das Wasser nicht abgeleitet wird?" 

Im Ist-Zustand bildet die Aare die natürliche Vor-
flut. Bereits bei Mittelwasserständen und vor allem 
bei Hochwasserständen fungieren zudem undichte 
Abwasserleitungen als zusätzliche, durch Men-
schen konstruierte, Vorfluter. 
Nach Abdichtung des Aare-Ufers übernimmt - an-
stelle der Aare - die parallel zur Dichtwand verlau-
fende Drainageleitung die Vorfluter-Funktion. Die-
se Leitung wird immer Wasser führen, d.h. das 
Grundwasser wir auch bei normalen Nieder-
schlagsverhältnissen gefasst und abgeleitet. 
Die zweite Drainageleitung, welche entlang der 
Schifflaube-Gerberngasse verlegt wird, versteht 
sich unter anderem als zusätzliche Sicherheit. Die 
Drainagekote entspricht dem Grundwasserspiegel 
bei regulärem Sommerhochwasser. D.h. die Lei-
tung springt erst an, wenn normale Sommerhoch-
wasserstände überschritten werden. Tiefer darf die 
Leitung nicht verlegt werden, denn die Gewässer-
schutzgesetzgebung verbietet grossräumige Ab-
senkungen des Grundwasserspiegels. 
Das Drainieren des Hanges zwischen Junkerngas-

   x 
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se und Matte ist demgegenüber nicht Gegenstand 
des Hochwasserschutzprojektes. Die baulichen 
Massnahmen entlang der Aare haben auf die 
Hangwasserverhältnisse keinen Einfluss (weder im 
positiven, noch im negativen Sinne). 

22/5 SVP Stadt Bern "Die natürliche Uferaufwertung mittels Geröll-
schichtungen und Wildbepflanzungen sowie der 
Verzicht auf einen Uferweg im Matte-Bereich sind 
zu begrüssen. Eine Durchbrechung des Uferan-
stosses hätte dort wohl massive Schadenersatz-
forderungen durch die betroffenen Anwohner zur 
Folge." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

22/6 SVP Stadt Bern "Die Frage darf gestellt werden, ob die vorgesehe-
ne 'Freibord'-Einrichtung noch nötig ist. Vorberei-
tungsarbeiten für eine spätere Realisierung, sofern 
tatsächlich dereinst ein Bedarf bestehen sollte, 
würden genügen." 

Das Freibord dient nicht zur Erhöhung des Schutz-
ziels, sondern ist fester Bestandteil des Hochwas-
serschutzes, wie er in der Nutzungsvereinbarung 
definiert ist. Das Freibord stellt das gewählte 
Schutzziel sicher, und ein Verzicht steht nicht zur 
Diskussion. In der Matte wird eine tiefere Mauer 
gefordert. Die mobilen Elemente haben nun genau 
die Höhe dieses Freibords und werden zum Errei-
chen der Projektziele (Schutzziel) benötigt. 

   x 

43/33 SP Stadt Bern "Die Zugänglichkeit ans Ufer muss aber zwingend 
sichergestellt werden, wie es auch das See- und 
Flussufergesetz verlangt. Mindestens der Unter-
haltsweg ist der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

Die Anforderungen des See- und Flussufergeset-
zes (SFG) und dessen Verordnung werden in der 
Matte bereits erfüllt. Die Zugänglichkeit ist mit drei 
Zugängen in der Matte gegeben. 

   x 
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chen. Zudem ist die Anlage so zu konzipieren, 
dass spätere Verbesserungen weiterhin möglich 
bleiben." 

Der Unterhaltsweg ist kein durchgehender Ufer-
weg, sondern eine Sackgasse. Dies ist unter ande-
rem ein Grund, weshalb er nicht öffentlich sein soll. 

23/5 Allgemeine Bernische 
Immobilien AG 
(Eigentümergemein-
schaft Wasser-
werkgasse 1) 

"Die Bauimmissionen sind soweit wie nur möglich - 
auch unter Kostenfolge - zu vermeiden und zu 
reduzieren." 

Die Optimierung ist bereits durch die Wahl der 
Bauverfahren erfolgt. Die entsprechenden Vorga-
ben (z.B. Baulärmrichtlinie des Bundes) sind Be-
standteil der Ausschreibungsunterlagen für die 
Baumeister. 

 x   

8/1 S. + M. Blaser "Die Baustelle und das Bauwerk liegen über die 
ganze Breite des Hauses (Gerberngasse 46) in nur 
8 m Entfernung. Die Bauarbeiten in ihrer Gesamt-
heit, mit u.a. Erschütterungen, können dem über 
450-jährigen Haus Schaden zufügen (ein Hoch-
wasser während der Bauarbeiten würde das 
Schadenrisiko erhöhen). Das Bauwerk an sich mit 
Drainagekanal und Schlitz kann durch nachfolgen-
de Veränderungen des Baugrundes das Haus 
ebenfalls schädigen. Eine Lageveränderung eines 
Stützpfeilers, zum Beispiel, könnte das Haus zum 
Teileinsturz bringen. 
Abschliessend bitten wir sie deshalb die Problema-
tik angemessen zu berücksichtigen. 
Des Weiteren ist es sicher sinnvoll, mögliche Pla-
nungsänderungen, Präventions-, Sicherungs-, und 
Kontrollmassnahmen zu gegebener Zeit mit uns zu 

Die Gebäude in unmittelbarer Nähe zu den Bauar-
beiten werden überwacht und die Bauunterneh-
mungen werden vertraglich verpflichtet, Schutz-
massnahmen zu ergreifen. 

 x   



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 127 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

besprechen." 
38/6 Brügger Adrian A. "Die Liegenschaften Gerberngasse 1 und 3 sind 

bereits heute mit privaten Hochwasserschutz-
massnahmen ausgerüstet (vollautomatisches 
Pumpwerk mit Absperrschiebern, Dammbalken, 
Fernalarmierung usw.). Die Integration der beste-
henden Schutzmassnahmen in das Projekt "Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare" bedingt bereits 
während der Erarbeitung des Wasserbauplans 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Projekt-
team der Stadt Bern und den Vertretern der Lie-
genschaftsbesitzer." 

Die genannte Zusammenarbeit findet bereits so 
statt. 

x    

34/5 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Die Anforderungen an die elektrische Energiever-
sorgung für das neue Pumpwerk Matte müssen 
frühzeitig mit Energie Wasser Bern (ewb) abge-
stimmt werden." 

Die Leistungsanforderungen an die Pumpen sind 
festgelegt. Es gilt noch zu definieren, ob die Ein-
speisung redundant gewährleistet sein muss. 
Die Frage mit der Versorgungssicherheit muss 
auch durch das ewb geklärt werden. 

x    

45/3 Seethaler Kuno "Die Überflutung des Mattequartiers 2005 hat ge-
zeigt, dass ein Löscheinsatz durch die Feuerwehr 
über normale Zufahrtswege nicht mehr möglich 
gewesen wäre. Ein Einsatz hätte zu Fuss aus der 
Oberstadt erfolgen müssen. Dabei wären lediglich 
entfernte Hydranten zur Verfügung gestanden. 
Eine Begehung mit der Berufsfeuerwehr Stadt 
Bern hat zudem ergeben, dass die nordseitigen 

Grundsätzlich ist die Planung von Hydranten nicht 
Bestandteil des Hochwasserschutzes, die Zugäng-
lichkeit für Feuerwehr, Rettungskräfte, etc. aber 
sehr wohl.  
Mit dem Hochwasserschutzprojekt soll das Matte-
quartier nicht mehr überschwemmt werden, womit 
der Brandschutz auch bei Hochwasser sicherge-
stellt ist. Das Hydrantennetz ist im Besitz des ewb, 

   x 
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Gebäude Schifflaube-Mühlenplatz-Gerberngasse 
bei einem hofseitigen Brand von der Strasse her 
schlecht bis überhaupt nicht für einen Löschein-
satz erreichbar wären, auch ohne Hochwasser. 
Der Junkerngassbrand hat gezeigt, wie rasch gan-
ze Strassenzüge so Feuer fangen. 
Wir erachten zusätzliche Hydranten hangseitig als 
unerlässlich." 

welches für Unterhalt und Leitungsführung zustän-
dig ist. Das Hydrantennetz in der Matte wird durch 
die Feuerwehr als zweckmässig beurteilt. Bei der 
Standortwahl für neue Hydranten hat die Feuer-
wehr Anhörungsrecht. Dabei geht es unter ande-
rem um die Sicherstellung der Zufahrt zu den Hyd-
ranten mit Feuerwehrfahrzeugen. Dies wäre bei 
einer hangseitigen Erweiterung der Hydrantenlei-
tung nicht der Fall. Deshalb wird diese Massnah-
me seitens Feuerwehr nicht unterstützt. 

34/6 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Im Bereich (Gerberngasse 18 und 20) des geplan-
ten Vorhabens "10 m langer Schlitz mit Materialer-
satz bis Niveau Aareschotter" befindet sich ein 
Leitungstrassee. Der Bestand des Trassees muss 
gewährleistet und dieses während der Bauphase 
geschützt werden." 

Die genaue Gestaltung und Lage der Schlitze 
(Zweck der Grundwasserdurchlässigkeit) ist mit 
der Hydrogeologen abschliessend zu definieren. 
Auf bestehende Werkleitungen wird gebührend 
Rücksicht genommen. 
Die Trassen des ewb sind aus dem Werkleitungs-
kataster soweit bekannt. Die nötige Detailkoordina-
tion mit dem ewb erfolgt ab der nächsten Pro-
jektphase. Werkleitungsumlegungen sind in Be-
tracht zu ziehen. 

 x   

34/7 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Im Bereich (zwischen Schifflaube und Wasser-
werkgasse) geplante Hochwasserschutzmass-
nahmen, zwischen Schifflaube und Wasser-
werkgasse liegen verschiedene Leitungstrasseen 
und Schachtbauwerke. Der Bestand der Anlagen 

Siehe Eingabe 34/6  x   
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muss gewährleistet und diese während der Bau-
phase beschützt werden." 

34/14 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Wasser und Gas) 

"In der Nähe vom Schwellenmätteli und dem Mat-
tepoller befindet sich eine Mitteldruckgasleitung 
DN 400, welche die Aare quert. Diese Gasleitung 
ist in ihrem Bestand und Betrieb zu sichern und zu 
schützen." 

Die Gasleitung wird nicht beeinträchtigt, da sie zu 
tief liegt. Die Eingabe wird aber auf alle Fälle be-
rücksichtigt. 

 x   

34/16 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Wasser und Gas) 

"Bei der Brücke vor dem Aarerechen (Tychsteg) 
befindet sich eine Querung der Aare durch eine 
Mitteldruckgasleitung DN 150, sowie eine Wasser-
leitung DN 80. Diese sind in ihrem Bestand und 
Betrieb zu sichern und zu schützen." 

Dies wird berücksichtigt.  x   

34/17 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Wasser und Gas) 

"Im Bereich des Aarerechens befindet sich die 
Hausanschlussleitung der Liegenschaften Was-
serwerkgasse 19 und 21. Allfällige Umlegungen 
sind mit ewb zu koordinieren." 

Dies wird berücksichtigt.  x   

34/18 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Wasser und Gas) 

"Die Untertorbrücke wird mit zwei Wasserleitun-
gen, DN 125 und DN 250 gequert. Ebenfalls befin-
det sich eine Mitteldruckgasleitung DN 200. Diese 
Leitungen sind in ihrem Bestand und Betrieb zu 
sichern und zu schützen." 

Dies wird berücksichtigt.  x   
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19/5 Heit Sorg zu Bärn 
(HSzB) 

"Der Objektschutz mit Mauern soll sich möglichst 
diskret einfügen. Dies gilt auch für den Abschnitt 
Dalmazibrücke-Restaurant Schwellenmätteli bis 
Englische Anlagen. Auch bei Hochwasser muss 
die Erreichbarkeit des Restaurants möglich sein." 

Der Hochwasserschutz des Restaurants Schwel-
lenmätteli erfolgt schon heute mit Objektschutz-
massnahmen. An diesem System wird nichts ver-
ändert. Auch die Zufahrtsstrasse wird, wie heute, 
überflutet. 

   x 

22/9 SVP Stadt Bern "Unklar sind die vorgesehenen Überflutungsflä-
chen im Schwellenmätteli. Hier werden diese dem 
bevorstehenden Gesamtüberbauungsplan anzu-
passen sein. Das Schwellenmätteli muss so ge-
schützt sein, dass der Restaurationsbetrieb sowie 
dessen Zufahrt und Umschwung nicht beeinträch-
tigt werden." 

Siehe Eingabe 19/5    x 

17/4 Aare Club Matte Bern "Zahlreiche unserer Mitglieder, die seit vielen Jah-
ren an der Aare leben und auf ihr ihren Sport aus-
üben, haben im Verein verschiedentlich auf die 
positiven Effekte des Ausbaggerns der Aare im 
Schwellenmätteli hingewiesen. Mit dieser Kies-
sperre konnte das Geschiebe von Zulg, Gürbe und 
Aare im Auslauf des Schwellenmätteli aufgefangen 
werden. Dies hat zum einen dazu geführt, dass 
das Geschiebe nicht das Profil der Aare unterhalb 
des Schwellenmätteli übermässig auffüllen konnte 
und zum anderen konnte in Hochwassersituatio-
nen eine grosse Menge Geschiebe aufgefangen 

Zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes und 
um einer Anhebung der Aaresohle zwischen 
Schwellenmätteli und Wehr Engehalde entgegen-
zuwirken, wird auch nach der Realisierung der 
Hochwasserschutzmassnahmen im Schwellenmät-
teli regelmässig Kies entnommen. Im Rahmen des 
Vorprojekts wurden verschiedene Szenarien defi-
niert, um die längerfristigen Auswirkungen ver-
schiedener Bewirtschaftungskonzepte unter Be-
rücksichtigung der Projektgeometrie der Aare in 
Bern zu untersuchen. 
Das im Schwellenmätteli gemäss aktuellem Re-

   x 
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werden. Wir würden es deshalb begrüssen, wenn 
diese Massnahme weiterhin beibehalten würde." 

gime zur Verfügung stehende Speichervolumen 
von 20'000 m3 wurde als Randbedingung bei den 
Abfluss- und Geschiebetransportrechnungen be-
rücksichtigt. 

29/4 Margot Res "Warum wurde in diesem Winter das Geschiebe 
unterhalb der Schwelle nicht entfernt?" 

Im Schwellenmätteli werden jährlich Kontrollauf-
nahmen durchgeführt. Dadurch können die im 
Vorjahr abgelagerten Geschiebemengen quantifi-
ziert werden. Auf der Basis dieser Bilanzierung 
wird anschliessend entschieden, ob im darauffol-
genden Winter eine Geschiebeentnahme erforder-
lich ist. Wird das Speichervolumen von 20'000 m³ 
unterschritten, wird Kies aus dem Schwellenmätteli 
entnommen (Interventionsgrenze). 
Letztmals wurde im Februar 2013 Kies entnom-
men. Die Kontrollaufnahmen vom Januar 2015 
haben gezeigt, dass noch ein Speichervolumen 
von rund 25'000 m³ vorhanden ist.  
Im Winter 2015/2016 wird wieder eine Kiesent-
nahme unter der Leitung des Kantons Bern (Revi-
sion des kantonalen Wasserbaugesetzes) erfol-
gen. 

   x 

31/1 Mischler Heinz "Es wird dort unter anderem als bereits umgesetz-
te Massnahme die Kiesentnahme erwähnt. Ein 
Grossteil der Bevölkerung meint "es hätte dann 
mehr Wasser Platz", was natürlich nicht stimmt. 

Im Variantenvergleich von 2006 war eine Sohlen-
abtiefung zwischen Schwellenmätteli und Wehr 
Engehalde enthalten. Mit der Sohlenabsenkung 
kann insbesondere in der Matte maximal eine Ab-

   x 
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Letztes Mal wurden meines Wissens 40'000 m³ 
entnommen; bei einer Wassermenge von 400m³Is 
ist der Stauraum relativ schnell aufgebraucht. 
Das Kies wird abgetragen, damit es weiter unten 
(anfangs Wasserwerkgasse I Bärenpark I Nydeck-
brücke etc.) "nicht verstopft". 
An der Info Veranstaltung vom 9.2.15 im Matte-
schulhaus stellte ich die Frage, ob es nicht möglich 
wäre, das Flussbett abzusenken und auch dort 
unten, je nach Bedarf, Kies zu entnehmen, statt 
Mauern oder Stollen zu bauen. Dies scheint nicht 
möglich, da es in diesem Bereich Laichgründe 
habe. Die Frage nach Interessenabwä-
gung/Verhältnismässigkeit ist sicher erlaubt?" 

flusskapazität von 550 m³/s erreicht werden. Das 
Schutzziel liegt jedoch bei 600 m³/s. Die fehlende 
Abflusskapazität muss mit Alternativen, wie Gerin-
neverbreiterung, Erhöhung Dämme und/oder Mas-
snahmen am Gebäude (Objektschutzmassnah-
men) abgedeckt werden. 
Diese Variante hat im Variantenvergleich schlecht 
abgeschnitten. Ferner wurde die Bewilligungsfä-
higkeit der Sohlenabtiefung angezweifelt. Mit dem 
Gemeinderatsbeschluss vom 31. Mai 2006 wurde 
beschlossen, diese Variante nicht mehr weiter zu 
verfolgen. 

43/25 SP Stadt Bern "Wir sind mit den Massnahmen einverstanden und 
unterstützen die Uferaufwertung." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

36/11 GFL 
Grüne freie Liste 

"Hingegen ist darauf hinzuweisen, dass bei Nied-
rigwasser das Flussgebiet nach der Wehranlage 
durch die Kiesbänke einer Auenlandschaft von 
grosser Schönheit ähnelt. Aus diesem Grund wäre 
es äusserst lobenswert, einen (oder bessere meh-
rere) Zugänge über die linksufrig geplante Hoch-
wasserschutzmauer zu erstellen und somit zu-
gänglich für die interessierte Bevölkerung zu ge-
stalten." 

Linksseitig in der Matte sind drei Zugänge zur Aare 
vorgesehen, jedoch eher im unteren Abschnitt. 
Die Kiesbank wird wie bis anhin, bei tiefem Was-
serstand, von der Seite Schwellenmätteli erreich-
bar sein. Zugänglichkeiten nach Kraftwerkanlagen 
bergen immer ein gewisses Risiko, die Wasser-
menge kann unangemeldet durch Öffnung und 
Schliessen der Wehranlage rasch variieren. 

   x 
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12/4 Quav4 
Quartiervertretung 
Stadtteil IV 

"Wir wurden dahingehend informiert, dass dieser 
Abschnitt, der ausschliesslich als Spazierweg 
dient, noch nicht projektiert sei. Der Uferweg ist in 
diesem Abschnitt jedoch sanierungsbedürftig bis 
kaum passierbar. Gerne nehmen wir zu gegebener 
Zeit auch dazu Stellung, insbesondere, da wir ja 
bereits mit dem SGB-Parkpflegewerk der Engli-
schen Anlagen involviert sind." 

Die erwähnten Projekte befinden sich in unter-
schiedlichen Phasen: 
- Englische Anlagen (SGB) Parkpflegewerk 
- Fusswegverbindung (TAB) Variantenstudium 
 
Für die Englischen Anlagen ist im Auftrag von 
Stadtgrün Bern ein Parkpflegewerk erarbeitet wor-
den. 
Die hindernisfreie Fusswegverbindung Schwel-
lenmätteli - Bärenpark wird im rückwärtigen Raum, 
also vom Hochwasserschutz nicht betroffenen 
Gebiet, erstellt. 
Die Koordination der Projekte erfolgt phasenge-
recht. 

   x 

19/6 Heit Sorg zu Bärn 
(HSzB) 

"Der Abschnitt zwischen Tierpark-
Schwellenmätteli-Bärengraben hat für Spaziergän-
gerinnen/ Spaziergänger grosse Bedeutung, wird 
rege benützt und muss entsprechend gestaltet 
werden." 

Siehe Eingabe 12/4    x 

46/8 Berner Heimatschutz 
Region Bern Mittelland 

"Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, wo der 
vorhandene Uferweg verläuft und ob Hochwasser-
schutzmassnahmen geplant sind bzw. ob es sich 
um potenzielle Überflutungsflächen handelt. Bei 
den englischen Anlagen handelt es sich um eine 
historische Anlage im bewaldeten Aarehang. Wir 

Siehe Eingabe 12/4    x 
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erachten in diesem Bereich die Abstimmung mit 
der Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege als 
notwendig und sinnvoll. 
Die Erarbeitung eines Gestaltungskonzepts ist hier 
angezeigt." 

29/5 Margot Res "Warum werden die gefährlichen antiken Bretter 
und Kurbeln auf der Schwelle nicht sofort demon-
tiert oder sicher gemacht?" 

Wir gehen davon aus, dass damit die 65 Hand-
schleusen gemeint sind. 
Bereits Mitte der 1970er Jahre wurden Vorschläge 
zum Elektrifizieren/Umbauen der Schwellenanlage 
vom ewb eingebracht. Da die Schwellenanlage 
aber im Bereich des UNESCO Weltkulturerbes 
liegt, sind optische Veränderungen meist nicht 
umsetzbar. Um einen sicheren Abfluss an der Mat-
teschwelle zu gewährleisten, müssten alle 65 
Handschleusen durch eine andere Konstruktion 
ersetzt werden (z.B. Fischbauchklappen usw.). 
Der Ersatz der Tafelschützen durch Fischbauch-/ 
Stauklappen wäre aus Sicht Hochwasserschutz / 
Sicherheit wünschenswert, ist aber teuer. 

   x 

31/2 Mischler Heinz "Durch die neue, vorgesetzte, Ufermauer gibt es 
eine Verengung; dadurch wird die Abflussge-
schwindigkeit erhöht und es ergibt sich ein Unter-
druck auf den gegenüberliegenden Aarehang. Auf 
meine Frage, ob bei der Planung die Gesetze von 
Bernoulli eingeflossen sind, erhielt ich keine be-

Das Gebiet des gesamten Bärenparks, mit den 
neu erstellten Ufermauern, liegt gemäss der im 
Oktober 2014 neu erstellten Naturgefahrenkarte 
der Stadt Bern nicht mehr in einem Gefahrengebiet 
(vormals: mittlere Gefährdung durch Hangmuren 
und spontane, flachgründige Rutschungen, HM). 

   x 
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friedigende Antwort. 
Eine genaue Abklärung scheint mir wichtig, da der 
Hang, insbesondere im Bereich Bärenpark, nicht 
sehr stabil wirkt. Bin nicht sicher, ob das Folgende 
stimmt: Anlässlich einer kritischen Situation 
(Hochwasser kombiniert mit starken Regenfällen) 
hätten die Behörden in Erwägung gezogen, das 
Restaurant TRAMDEPOT vorsorglich zu evakuie-
ren?"4 

Hangmuren und spontane, flachgründige Rut-
schungen werden im Übrigen beide bei starken 
Niederschlägen ausgelöst (Erhöhung von Poren-
wasserdrücken im Lockergestein); Ufererosionen 
haben deshalb erfahrungsgemäss nur sehr selten 
einen Einfluss auf solche Prozesse. 
 
Durch die geplante Ufermauer kann der Abfluss-
querschnitt eingeengt werden, was lokal zu einer 
Erhöhung der Fliessgeschwindigkeiten in diesem 
Bereich führt. Durch die höheren Geschwindigkei-
ten kann die Sohle auskolken. Dadurch wird der 
Abflussquerschnitt wieder vergrössert und der 
Effekt kompensiert. Diese Veränderungen der 
Sohlenlage sowie lokal höhere Fliessgeschwindig-
keiten wurden mittels einem eindimensionalen 
Abfluss- und Geschiebetransportmodell abgebildet 
und bei der Dimensionierung des Uferschutzes 
berücksichtigt. 

34/15 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Wasser und Gas) 

"Bei der Einfahrt zum Restaurant Schwellenmätteli 
befindet sich am Ufer ein Hydrant. Eine allfällige 
Verlegung ist mit ewb zu koordinieren." 

Dies wird so zur Kenntnis genommen.    x 
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43/34 SP Stadt Bern "Wir unterstützen die reduzierte Schutzkote und 
die vorgesehenen, wenn auch kleinen, Überflu-
tungsflächen." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

35/1 Frank Beat "Wenn die Aare über die Ufer geht, wie gesche-
hen, sind die Scheune (in der Tiere gehalten wer-
den) und die Keller Uferweg 54 unter Wasser (40 - 
70 cm) und es gibt keinen Zugang mehr zu unse-
ren Häusern." 

Damit ein Hochwasserschutzprojekt wirtschaftlich 
ist, muss für jeden investierten Franken mindes-
tens der Schaden in der Höhe eines Frankens 
verhindert werden können. Eine positive Kosten-
wirksamkeit ist nicht nur für die Stadt ein Evaluati-
onskriterium von Massnahmen, sondern ist auch 
eine Minimalanforderung von Bund und Kanton, 
damit Projekte finanziell unterstützt werden. Der 
Nachweis erfordert eine Risikobetrachtung sowie 
differenzierte Schutzziele im Projekt auf dem ge-
samten Projektperimeter. So wurden im Projekt für 
verschiedene Abschnitte unterschiedliche Projekt-
ziele festgelegt. Gebiete mit hohen Sachwerten 
haben entsprechend einen höheren Schutzan-
spruch. Für weniger dicht besiedelte Gebiete ist es 
daher kaum möglich, nachweisbar wirtschaftliche 
Massnahmen für einen flächigen Hochwasser-
schutz zu realisieren. Ein ausreichender Schutz für 
Mensch und Sachwerte kann in diesen Gebieten 
mit Objektschutzmassnahmen erzielt werden. 
Im Projekt „Gebietsschutz Quartiere an der Aare“ 

   x 
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sind keine Objektschutzmassnahmen vorgesehen. 
Sie obliegen dem Grundeigentümer. 
Es besteht die Möglichkeit im Rahmen des Pro-
jekts geeignete Objektschutzmassnahmen zu prü-
fen (und allenfalls zu realisieren), wenn eine Kos-
tenübernahme durch den Grundeigentümer erfolgt. 

41/1 Nyffeler Tomas "Wir haben Verständnis für die weitreichenden 
Massnahmen oberhalb, jedoch nicht dafür, dass 
der Schutz salopp und unbegründet, vor unserer 
Haustüre aufhört - oder wir, keck als Schwemm-
gebiet und Entlastungszone zu gelten haben. 
Der kleine Landwirtschaftsbetrieb auf dem alten 
Gassner-Areal, den wir am Uferweg 54 betreiben, 
stellt bei spezieller Hochwassersituation eine gros-
se Herausforderung dar. Nicht zu reden von den 
Schwierigkeiten und Kosten rund um die Tierhal-
tung und die landwirtschaftlichen Gerätschaften, 
welche wir bei Hochwasser selber bewältigen 
müssen..." 

Siehe Eingabe 35/1    x 

35/2 Frank Beat "Jedesmal wenn die Aare randvoll, wie letzten 
Sommer 2014, drückt die Aare durch die 2 Re-
genwasserschächte und der Zugang zu den Häu-
sern ist ca. 25 cm unter Wasser. 
Frage: 
Wäre nicht wenigstens für dieses regelmässig 

Es sind keine umfassenden Hochwasserschutz-
massnahmen vorgesehen. Im Rahmen des Ob-
jektschutzes ist der Einbau einer Rückschlagklap-
pe wohl zweckmässig, zumal das Gelände der 
Liegenschaft offenbar geringfügig tiefer liegt als 
der Uferweg. Wir empfehlen, dies weiter zu verfol-

x    
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eintretende Ereignis eine Rückstauklappe in Be-
tracht zu ziehen?" 

gen. Die Kostenübernahme ist zu prüfen. 

41/2 Nyffeler Tomas "Die von Herrn Frank verlangte Rückstauklappe 
stellt also ein absolutes Minimum an Schutz dar. 
Man könnte auch daran denken Kellerräume, Stall- 
und Scheunentore zu schützen mit den Matte-
bewährten Einrichtungen oder es liesse sich der 
kleine Hofplatz auf Uferweg-Niveau anheben, da-
mit uns nicht die Stiefel überschwappen, während 
sie auf dem Uferweg noch fröhlich joggen und 
Kinderwägen spazieren führen..." 

Siehe Eingabe 35/2 x    

15/1 Genossenschaft ande-
re Wohnformen im 
Stürlerhaus 

"Die aareseitig geplante Mauer würde den freien 
Blick auf die Aare verstellen, welcher den Charme 
dieses Strassenabschnittes (Altenbergstrasse von 
Haus Nr. 13 bis 19) ausmacht. Da das Gebiet als 
nur gering gefährdet eingestuft wird, stellen wir die 
Notwendigkeit der Mauer auf diesem Abschnitt 
grundsätzlich in Frage. Wir beantragen, die Not-
wendigkeit einer Mauer im Bereich Altenbergstras-
se Nr. 13 bis 19 nochmals zu überprüfen." 

Mit der Ufermauer wird der Arealschutz sicherge-
stellt (Fliessweg via Altenbergstrasse). Es bleiben 
Maueröffnungen als Zugänge zur Aare erhalten, 
die mit mobilen Massnahmen verschlossen wer-
den. 
Aus folgenden Gründen ist die Mauer im Altenberg 
ein wichtiger Bestandteil des Arealschutzes: 
- Der erwähnte Abschnitt wird ab ca. 490 m³/s 

überflutet. Bei den letzten Hochwassern war die 
Altenbergstrasse, im Bereich Altenbergstrasse 
46 - 56 überflutet. Mobile Massnahmen, zB. 
Beaver-Schläuche wie sie heute im Altenberg 
verwendet werden, können in bereits überflute-
ten Bereichen nicht mehr aufgebaut werden, 

   x 
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- Bei Wasser auf der Strasse ist die Passierbar-
keit nicht mehr (gefahrlos) möglich. Damit ist 
das unterhalb liegende Quartier für die Blau-
lichtorganisationen nicht mehr erreichbar. Der 
Zugang für Blaulichtdienste ins Altenbergquar-
tier erfolgt ausschliesslich über den Klöster-
listutz resp. die Altenbergstrasse. Es besteht 
keine zweite Erschliessung aus dem oberen 
Quartierteil oder vom Altenbergrain. In diesem - 
für die Feuerwehr - nicht mehr zugänglichen 
Abschnitt liegen unter anderem auch ein Wohn- 
und Pflegeheim sowie eine Schulanlage. 

- Mit dem Stollen Thun kann der Thunersee 
(auch zum Schutz der Stadt Bern) optimaler re-
guliert werden. Dabei kann die Abflussmenge 
auf 550 m³/s ansteigen, was zu häufigen Aus-
uferungen im erwähnten Bereich führen kann. 

36/12 GFL 
Grüne freie Liste 

Auch das Gebiet Altenberg wird grösstenteils (ins-
besondere rechtsufrig) durch eine Hochwasser-
schutzmauer geschützt. Wir begrüssen die Tatsa-
che, dass der Fussweg rechtsufrig (und teilweise 
auch linksufrig) im Abflussquerschnitt des Hoch-
wassers verläuft und somit bei Normalabfluss die 
Nähe zur Aare durch die Bevölkerung erlebt und 
beibehalten werden kann. 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 
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43/35 SP Stadt Bern "Wir begrüssen, dass die Hochwasserschutzmauer 
an die Parzellengrenze zurückgenommen wird und 
damit der Zugang zum Ufer möglich bleibt." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

44/1 Görög Isabelle + Jean-
Philippe 

"Eine Ufermauer in dieser Höhe (um ca. 100 cm) 
zerstört den Charakter der Liegenschaft, vor allem 
aber des ebenfalls denkmalgeschützten Gartens. 
Ich glaube, eine Lösung gefunden zu haben, wel-
che die gesamte Ufermauer im Abschnitt Altenberg 
nicht kompromittiert gleichzeitig aber auch den 
besonderen Bedürfnissen der Liegenschaft Alten-
bergstrasse 13 Rechnung trägt. 
Auf dem Foto vom Hochwasser 2005 mit der 
Hochwasserspitze von 600 m³/s- also in etwa dem 
den Berechnungen zugrundeliegenden Jahrhun-
dert-Hochwasserwerten - sehen Sie, dass die ak-
tuell in unserer Liegenschaft zur Verfügung ste-
henden mobilen Schutzwände (gelbe Bretter) 
knapp am Überfluten sind. Diese gelben Bretter 
ragen exakt 50 cm über die bestehende Ufermau-
er. Ich schlage vor, dass die neu geplante Ufer-
schutzmauer im Bereich unserer Liegenschaft 60 
cm statt 100 cm erhöht wird. Die übrigen 40 - 50 
cm würden auch in Zukunft durch mobile Schutze-
lemente gewährleistet. Bei einem Jahrhundert-
hochwasser wie 2005 würde die Mauer also nicht 

Die Ufermauer entlang der Aare im Altengberg ist 
Bestandteil des Arealschutzes. Mit diesem Areal-
schutz wird die Zugänglichkeit des Quartiers si-
chergestellt. 
Der Vorschlag wird in der nächsten Phase geprüft. 

x    
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überflutet und würde zusätzlich durch mobile Ele-
mente wie bisher geschützt. Meinerseits bin ich 
bereit, mich an allfälligen Mehrkosten für die mobi-
len Installationen zu beteiligen. Umgekehrt dürften 
die zum Ausgleich des Gartenniveaus anfallenden 
Kosten für die Stadt geringer werden." 

44/2 Görög Isabelle + Jean-
Philippe 

"Den von mir anlässlich der Projektvorstellung im 
Krankenheim Altenberg eingesehenen Plänen 
nach zu urteilen, ist in unserem Garten als land-
schaftlicher Ausgleich für die Ufermauererhöhung 
eine Aufschüttung geplant. Ausserdem wird die 
EWB - anlässlich der Informationsveranstaltung 
habe ich mit einem Mitarbeiter sei der EWB oder 
Ihres Amtes gesprochen - die beiden im Moment in 
die Aare abfliessenden Entwässerungsschächte in 
unserem Garten an die Leitungen unter der Alten-
bergstrasse anschliessen. Es werden Bagger auf-
fahren und den Boden aufreissen, der Garten wird 
also unabhängig von der Ufermauererhöhung sa-
niert werden müssen. Unsererseits müssen wir an 
dieser Stelle ausdrücklich darauf aufmerksam ma-
chen, dass die nach der Ufermauererhöhung und 
Leitungsverlegung notwendigen Anpassungen in 
unserem denkmalgeschützten Garten aufwendig 
sein werden und dies mit grosser Wahrscheinlich-

Im Sinn der Gesamtlösung des Hochwasserschut-
zes empfehlen wir, die geplanten Massnahmen der 
Liegenschaftsentwässerung umzusetzen. Im Nor-
malbetrieb und insbesondere im Ereignisfall wird 
die Siedlungsentwässerung durch die baulichen 
Massnahmen des Tiefbauamts für das ganze Ge-
biet übernommen. Einzelmassnahmen sind für 
allfällige Einsätze der Einsatzkräfte nicht von Vor-
teil. 
 
Die Bauarbeiten werden mit grösstmöglicher Sorg-
falt gegenüber dem Bestand geplant, die Betroffe-
nen werden einbezogen und nach Ab-schluss der 
Arbeiten werden Instandstellungen vorgenommen. 

x    
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keit bisher noch von niemanden bedacht wurde. 
Nach unseren Erfahrungen mit dem Umbau unse-
rer Liegenschaft könnten sich Anpassungsmass-
nahmen (Aufschüttung, Umpflanzungen, vor allem 
Anpassung der Kieswege) leicht auf 200'000.- sFr. 
oder mehr belaufen. Bevor wir dem Projekt der 
Ufermauererhöhung zustimmen können, brauchen 
wir die Sicherheit, dass die Stadt uns diese Kosten 
erstattet. Wir zweifeln nicht am Willen der Planer, 
uns hier zu helfen, aber eingedenk der Tatsache, 
dass mündliche politische Versprechen, sagen wir, 
nicht immer eingehalten werden (können), wären 
wir um eine schriftliche Zusage froh." 

19/4 Heit Sorg zu Bärn 
(HSzB) 

"Die gleiche Forderung stellen wir bezüglich städ-
tebaulicher Aufwertung des Altenbergquartiers. 
HSzB erwartet, dass das Erscheinungsbild mit 
Fusswegen längs der Aare und die Zugänglichkeit 
zum Fluss aufgewertet und verbessert werden. 
Seltene Hochwasserereignisse dürfen nicht dazu 
führen, dass das Quartierbild durch störende Mau-
ern beeinträchtigt wird. Das Gegenteil muss der 
Fall sein, der Hochwasserschutz muss städtebau-
liche Verbesserungen ermöglichen. Der Objekt-
schutz mit Mauern soll sich möglichst diskret ein-
fügen." 

Das Anliegen wird anerkannt. Es wird eine verbes-
serte Zugänglichkeit zum Wasser geschaffen. 
Die Mauern sind bei den beengten Verhältnissen 
im Altenberg die einfachste und naheliegende 
Möglichkeit, um den Hochwasserschutz zu ermög-
lichen. 

   x 
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33/6 Huber Uli "Kann die bestehende, gemäss alten Plänen, auf 
Holzpfählen gelagerte Ufermauer trotz 
Mehrbelastung erhalten bleiben?" 

Mit der Erneuerung der Gründung und der Vor-
grundsicherung wird dies angestrebt. 

   x 

33/7 Huber Uli "Die neue Kronenhöhe (ca. 500.25) scheint 
zweckmässig und liegt 70 bis 80 cm über der 1990 
zu unseren Lasten erhöhten Ufermauer. Hingegen 
ersuchen wir Sie, die Hinterfüllung auf- 43 cm 
(statt- 1 m gemessen ab neuer Kronenhöhe) an-
zuheben. Damit könnte die neue Ufermauer-wie 
heute - als Sitzmauer benützt werden." 

Dem Anliegen kann grundsätzlich entsprochen 
werden. Notwendigerweise müsste allerdings eine 
Absturzsicherung vorgesehen werden. Dies wird in 
der nächsten Phase geprüft. 

 x   

24/1 Bürki Hans Peter "Die gewerblich genutzte Baute Nr. 57a enthält 
den Ausstellungsraum der Altenbergschreinerei U. 
Wyttenbach. Aareseitig ist der Raum durch eine 
Schaufensterfront abgeschlossen, daneben erlaubt 
eine einfache Türe den direkten Zugang für Ge-
schäftskunden vom Aareweg her. Materiallieferun-
gen erfolgen von der Nordseite her. Sowohl der 
Einblick durch das Schaufenster, als auch der 
direkte Zugang vom Aareweg her, sind für den 
Geschäftsgang der Firma Wyttenbach überlebens-
notwendig. Deshalb begrüsse ich den vorgesehe-
nen mobilen HWS. Dadurch werden Einblick und 
Zugang ausserhalb des Hochwasserfalles gewähr-
leistet." 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

24/2 Bürki Hans Peter "Das bestehende Tor von der Parzelle Nr. 888 zum Das genannte Tor wird beibehalten und mit einem x    
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Aareweg dient uns zur Pflege und zum Unterhalt 
der aareseitigen Grünanlagen. Wir sind sehr daran 
interessiert, dass auch hier der mobile Hochwas-
serschutz gewährleistet, dass dieser Zugang erhal-
ten bleibt." 

mobilen Hochwasserschutz versehen. 

24/6 Bürki Hans Peter "Bei km 30.485 steht eine Tanne mit 80 cm 
Stammdurchmesser und bei km 30.495 steht eine 
Birke mit 60cm Stammdurchmesser. Beide Bäume 
sind wohnhygienisch wichtig, sind Lebensraum 
vieler Vogelarten und entwässern nach Hochwas-
sern effizient unsern Garten. Insbesondere die 
Birke ist ein stattliches Exemplar und sollte nicht 
ohne Not gefällt werden. Bitte prüfen Sie, ob durch 
entsprechende bauliche Massnahmen dafür ge-
sorgt werden kann, dass die beiden Bäume erhal-
ten bleiben." 

Dies wird in der nächsten Phase genau geprüft.  x   

40/2 Kappes Dag "An unserem Gartenzaun, der an den Aareweg 
grenzt, steht ein Sakura-Baum, der im Frühjahr 
wunderbar blüht. Hier bitte wir zu prüfen, ob eine 
Möglichkeit besteht, dass dieser Baum den Arbei-
ten zur Errichtung der Hochwasserschutzmauer 
nicht zum Opfer fällt." 

Dies wird in der nächsten Phase genau geprüft.  x   

33/3 Huber Uli "Wir begrüssen, dass die in den letzten 25 Jahren 
instabil gewordene Uferböschung (Messungen der 
Rollierung durch B+S seit Frühjahr 2014) längs 

Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 145 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

unserem Haus und längs Kita ersetzt wird." 
33/4 Huber Uli "Kann hingegen die schöne, sich in gutem Zustand 

befindende Buhne beim Löschgerätemagazin 
(sozusagen ein Stück Flussbau-Denkmalpflege) 
samt artenreichem Bewuchs ungeschmälert erhal-
ten bleiben?" 

Dies sollte voraussichtlich möglich sein.  x   

33/5 Huber Uli "Vorteilhaft wäre, wenn die gut 30 Jahre alte, in der 
Gewässerparzelle vor unserem Haus wachsende 
Weide stehen bleiben könnte." 

Dies wird in der nächsten Phase genau geprüft.  x   

33/8 Huber Uli "Die heutige und zukünftige Oberflächengestaltung 
des Vorgartens ist sehr einfach gehalten: Garten-
kies, Bordüre aus Betonbrettern, Pflanzbeet längs 
Fassade." 

Der Vorgarten wird in gleicher Art wieder herge-
stellt. 

   x 

33/9 Huber Uli "Wie und ob dabei die vier Kern- und Steinobst-
spalier erhalten werden können, ist noch unklar." 

Die Bauarbeiten werden mit grösstmöglicher Sorg-
falt gegenüber dem Bestand geplant, die Betroffe-
nen werden einbezogen und nach Ab-schluss der 
Arbeiten werden Instandstellungen vorgenommen. 

 x   

36/13 GFL 
Grüne freie Liste 

Hingegen erachten wir eine grössere Aufwertung 
im Bereich Altenberg (insbesondere rechtsufrig 
und linksufrig nach dem Spielplatz Längmur) hin-
sichtlich ökologischer Kriterien als möglich (wie 
bereits eingangs erwähnt). Ebenso erachten wir 
die Möglichkeiten eines besseren Zugangs zur 
Aare für die Bevölkerung und insbesondere 
Schwimmer und Schwimmerinnen als gegeben- 

Zusätzliche Zugänge zur Aare werden im Alten-
berg geprüft. 

x    
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aber nicht genutzt. Es wäre lobenswert, wenn im 
Gebiet Altenberg die Schutzmassnahmen zusätz-
lich mit ökologischen und/oder sozialen Aufwer-
tungen ergänzt werden könnten. 

16/7 Verkehrs-Club der 
Schweiz 

"Auch hier bemängeln wir, dass im Rahmen des 
Hochwasserschutzprojektes keine Verbesserun-
gen in Bezug auf die Erholungsnutzung und .den 
Zugang zur Aare vorgesehen sind. Wir fordern 
daher- analog dem Bärenpark- flusseitige Stufen, 
welche den Zugang zur Aare gewährleisten und 
die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich massiv 
verbessern." 

Zusätzliche Zugänge zur Aare werden im Alten-
berg geprüft. 

x    

18/8 Grünes Bündnis "Auch hier bemängeln wir, dass im Rahmen des 
Hochwasserschutzprojektes keine Verbesserun-
gen im Bezug auf die Erholungsnutzung und den 
Zugang zur Aare vorgesehen sind. Wir fordern 
daher - analog dem Bärenpark - flusseitige Stufen, 
welche den Zugang zur Aare gewährleisten und 
die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich massiv 
verbessern. Bei der Erhöhung des Altenbergstegs 
und des Schönaustegs ist unbedingt auf Velo-
freundliche Anschlüsse zu achten." 

Zusätzliche Zugänge zur Aare werden im Alten-
berg geprüft. 

x    

39/3 Junge Alternative "Wir fordern daher für den Bereich Altenberg fluss-
seitige Stufen, welche den Zugang zur Aare ge-
währleisten und die Aufenthaltsqualität massiv 

Zusätzliche Zugänge zur Aare werden im Alten-
berg geprüft. 

x    
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verbessern würden." 
43/36 SP Stadt Bern "Die Zugänglichkeit ans Ufer muss noch verbes-

sert werden, indem zusätzliche Treppenanlagen 
oder flache Rampen erstellt werden." 

Zusätzliche Zugänge zur Aare werden im Alten-
berg geprüft. 

x    

24/4 Bürki Hans Peter "Am östlichen Ende unserer Parzelle 888, bei km 
30.480, besteht eine Treppe zur Aare. Das geplan-
te Projekt sieht vor, diese Treppe zur Treppenan-
lage zu erweitern und die Treppe unmittelbar un-
terhalb des Altenbergsteges, bei km 30.550, wie 
bestehend zu belassen. Für mich wäre das umge-
kehrte Vorgehen wünschenswert. Belassen Sie die 
Treppe bei km 30.480 und bauen Sie die beste-
hende Treppe bei km 30.550 zur Treppenanlage 
aus. Unmittelbar unterhalb des Steges ist der 
Hauptzugang sowohl für die zahlreichen Badenden 
im Pärklein oberhalb des Pumpwerkes, wie auch 
für die Badegäste aus dem Rabbental und aus der 
Stadt. Dadurch würde auch die ausgebaute Trep-
penanlage vor der Bocciabahn bei Km 30.630 
sinnvoll ergänzt. 
Die Treppe am Ostrand unserer Parzelle wird jetzt 
hauptsächlich von Fischern und Ruhesuchenden 
benutzt und dazu ist sie in der jetzigen Form breit 
genug. Würde sie, wie in den Plänen vorgesehen, 
zu einer Treppenanlage erweitert, so hätte dies 

Mittlerweile wurden generell die Aarezugänge im 
Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz neu 
überprüft. 
Bei km 30.480 ist nun gegenüber der heutigen 
Situation keine Änderung mehr vorgesehen. Un-
mittelbar beim Steg ist eine Stufenanlage aus 
Platzgründen nicht mehr möglich, da mit der not-
wendigen Anhebung des Steges der Uferweg 
Richtung Aare verschoben werden muss. Bei 
km 30.630 ist eine Ergänzung der Sitzstufenanlage 
vorgesehen. 

x    
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negative Auswirkungen auf das Gesamterschei-
nungsbild der als erhaltenswert eingestuften Lie-
genschaft Altenbergstrasse Nrn. 55 und 57. Zu-
dem wären mit der Erweiterung aller Voraussicht 
nach zusätzliche Immissionen zu erwarten, die mit 
der zonenplanmässigen Wohnnutzung dieser Lie-
genschaft nicht zu vereinbaren wären. Es ist noto-
risch, dass Treppenanlagen am Aareufer vor allem 
in den Sommermonaten zu ausgelassenem Feiern 
bis in die Morgenstunden nachgerade einladen." 

7/1 ARL Altenberg Rab-
bental Leist 

"Im Sinne des Hochwasserschutzes unterstützt der 
ARL Leist den Wunsch von Herrn Uli Huber eine 
ungeplante Kiesentnahme auszulösen. Es scheint 
uns sinnvoll, dass die Kiesbänke sowohl bei der 
Schwelle als auch unterhalb der Untertorbrücke 
ausgehoben werden sollen, damit die Aare beim 
nächsten Hochwasser reibungsloser fliessen und 
auch das gegenüber liegende Ufer (Altenbergsei-
te) weniger unterspülen kann." 

Energie Wasser Bern (ewb) ist Konzessionsneh-
merin in diesem Bereich der Aare. Die Verantwor-
tung für die Planung, den Unterhalt, die Pflege und 
insbesondere auch dem Hochwasserschutz der 
Gewässer liegt jedoch beim Kanton Bern, wobei 
wegen des laufenden Vorhabens Hochwasser-
schutz an der Aare im Stadtgebiet auch noch die 
Stadt Bern massgebend involviert ist. ewb beteiligt 
sich gemäss Auflagen der Konzession und Verfü-
gung des Kantons an Massnahmen im Flussbe-
reich resp. kann sie auch selbständig gemäss Vor-
gaben des Kantons durchführen. ewb ist nicht 
berechtigt, eigenständig Eingriffe bei Gewässer 
vorzunehmen. In diesem Fall hat ewb trotzdem als 
Entgegenkommen an Herrn Huber vorgängig Ab-

   x 
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klärungen bei den Flussbauspezialisten und beim 
Fischereiinspektorat durchgeführt. Gemäss diesen 
Rückmeldungen kann zusammenfassend gesagt 
werden, dass dieses Vorhaben nicht nachhaltig 
und auch nicht bewilligungsfähig ist. Weitere Ab-
klärungen werden von ewb aufgrund dieser Aus-
sagen nicht getroffen, die Zuständigkeit liegt beim 
Kanton Bern. 
Im Bereich der Schwelle werden gemäss dem 
erarbeiteten Prognosemodell Kiesbaggerungen 
durchgeführt. Aufgrund des erhöhten Geschiebe-
gangs 2014 hat die Messung ergeben, dass im 
Winter 2015/2016 der definierte Grenzwert erreicht 
wird und eine weitere Kiesbaggerung bei der 
Schwelle ansteht. 

15/2 Genossenschaft ande-
re Wohnformen im 
Stürlerhaus 

"Gegenwärtig wird unser Reinabwasser durch 
einen privaten Kanal, den wir auf eigene Kosten 
unterhalten und mit einem Inline versehen haben, 
in die Aare geleitet. Er führt nicht nur das Meteor-
wasser der beiden Häuser Altenbergstrasse 60 
und 60B ab, sondern zusätzlich das Hangwasser, 
das hinter dem Haus Nr. 60 von einer 18 m lan-
gen, begehbaren Sickergalerie (denkmalge-
schützt!) aufgenommen wird. Wir beantragen, in 
Abänderung des Projektes auf den Anschluss zu 

Der Antrag ist umsetzbar. Der Werkeigentümer hat 
dann unserer Ansicht nach auf eigene Kosten die 
entsprechenden Hochwassersicherungsmass-
nahmen umzusetzen, damit nicht eine lokale 
Schwächung des Hochwasserschutzes im Alten-
berg entsteht. 
Im Sinn der Gesamtlösung des Hochwasserschut-
zes empfehlen wir, die geplanten Massnahmen 
umzusetzen. Im Normalbetrieb und insbesondere 
im Ereignisfall wird die Siedlungsentwässerung 

   x 
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verzichten und die bisherige Leitung bestehen zu 
lassen." 

durch die baulichen Massnahmen des TAB für das 
ganze Gebiet übernommen. Einzelmassnahmen 
sind für allfällige Einsätze der Einsatzkräfte nicht 
von Vorteil. 

24/3 Bürki Hans Peter "Das Regenwasser der Parzelle Nr. 888 fliesst 
durch ein Zementrohr unmittelbar neben dem Gar-
tentor in die Aare. Eine Rückstauklappe sorgt da-
für, dass bei hohem Wasserstand unsere Parzelle 
nicht vorzeitig überflutet wird. Diese Entwässerung 
mit Rückstauklappe wird durch die Bauarbeiten 
möglicherweise beeinträchtigt. Wir sind darauf 
angewiesen, das Regenwasser im Normalfalle in 
die Aare ableiten zu können und bitten deshalb um 
Wiederherstellung der bestehenden Einrichtung." 

Die Liegenschaftsentwässerung (Teil Regenab-
wasser) wird soweit nötig wiederhergestellt. Eine 
teilweise Zusammenlegung mit der Entwässerung 
der Turnhalle ist vorgesehen. 

x    

24/5 Bürki Hans Peter "Im Juni 2003 habe ich den an den Aareweg gren-
zenden Parzellenrand aufwändig sanieren lassen. 
Die Stellplatten, der neu fundierte Metallzaun und 
die 2.5 m hohe Hecke aus Buchs und Eiben 
schliessen unser Grundstück schützend und solide 
ab. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gärt-
ner besteht keine Aussicht, die Hecke nach den 
geplanten Bauarbeiten wieder anzupflanzen; sie 
müsste ersetzt werden. Vom Metallzaun liesse 
sich allenfalls das bestehende Tor hinter dem mo-
bilen HWS wieder verwenden." 

Dies wird in der nächsten Phase genau geprüft.  x   



Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Mitwirkungsbericht Seite 151 

Nr. Person/Organisation Eingabe Antwort Weiterbearbeitung 
    

B
au

pr
oj

ek
t 

Au
sf

üh
ru

ng
 

au
ss

er
ha

lb
 

ke
in

e 

40/1 Kappes Dag "Wir regen an zu prüfen, ob am aareseitigen Ende 
des Kieswegs (Altenbergstrasse 33) eine hoch-
wassersichere Tür montiert werden kann, die nor-
malerweise geschlossen ist, aber von Fussgän-
gern geöffnet werden kann. Dadurch würde einer-
seits erreicht, dass die Feuerwehr beim Hochwas-
ser keine Massnahmen für die Abdichtung an die-
ser Stelle ergreifen muss, andererseits können 
Hunde nicht mehr unbeaufsichtigt in den Weg ge-
langen und dort ihr Geschäft machen." 
 

Der Vorschlag wird geprüft. x    

40/3 Kappes Dag "Da wir gerne die Heizung auf alternative Energien 
umstellen würden, möchte wir gerne diskutieren, 
wie eine Wärmepumpe das Aare- bzw. Grundwas-
ser nutzen kann. Abklärungen aus dem Jahre 
2006 haben gezeigt, dass das für eine Bohrung 
notwendige Fahrzeug nicht ohne Weiteres auf das 
Grundstück gelangen kann. Hier wäre zu schauen, 
ob ggf. während der Arbeiten zum Hochwasser-
schutz die Löcher für eine Wasserentnahmen und 
-rückführung für die Wärmepumpe gegraben wer-
den können." 

Eine Koordination ist in der Ausführungsphase 
sicherlich möglich. 

 x   

33/10 Huber Uli "Vermutlich wird es unumgänglich sein, die 1991 
erstellte Terrasse (Stahlkonstruktion) zu demontie-
ren und mit verkürzten Stützen und angepasstem 

Die Bauarbeiten werden mit grösstmöglicher Sorg-
falt gegenüber dem Bestand geplant, die Betroffe-
nen werden einbezogen und nach Ab-schluss der 

 x   
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Windverband wieder aufzustellen. Wir gehen da-
von aus, dass dies z.L. der Hochwasserschutz-
massnahmen geschieht." 

Arbeiten werden Instandstellungen vorgenommen. 
Für den Hochwasserschutz benötigte Anpassun-
gen gehen zu Lasten des Hochwasserschutzes. 

33/11 Huber Uli "Können wir damit rechnen, dass die Nutzung des 
aareseitig über Terrain liegenden Untergeschos-
ses auch während der Bauphase garantiert ist. 
Heute ist dort die Yogaschule meiner Frau unter-
gebracht. Ab Sommer dieses Jahres werden wir 
den Raum als Büro nutzen." 

Die Bauarbeiten werden mit grösstmöglicher Sorg-
falt gegenüber dem Bestand und der Nutzung ge-
plant, die Betroffenen werden einbezogen. 

 x   

33/2 Huber Uli "Unser Haus ("Kleines deutsches Fasshaus", als 
erhaltenswert eingestuft) ist - wie andere Gebäude 
auch - nicht nur vom Hochwasser, sondern auch 
vom Hang- und Grundwasser betroffen. Könnte es 
zweckmässig sein, das Hangwasser bereits in der 
Altenbergstrasse mittels einer Sickerleitung zu 
fassen?" 

Gemäss hydrogeologischen Abklärungen ist der 
Bau eines Drainagenetzes für die Fassung des 
Hangwassers im Hochwasserfall nicht erforderlich. 

   x 

44/3 Görög Isabelle + Jean-
Philippe 

"Unsere Familie wird in der Bauphase der Garten 
nicht nutzen können. Die Wohnqualität unserer 
Liegenschaft wird über eine lange Zeit also einge-
schränkt. Ist von der Stadt eine Kompensation 
dafür eingeplant?" 

Für Bautätigkeiten für welche die Gemeinde pflich-
tig ist, werden grundsätzlich keine Kompensatio-
nen bezahlt. 

   x 

34/1 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Die Transformatorenstation (5017 Pumpwerk 
Altenberg), das zugehörige Leitungstrassee sowie 
ein Schacht im Uferweg befinden sich im Projekt-
perimeter. Der Bestand der Anlagen muss gewähr-

Die Station und die Trassen des ewb sind aus dem 
Werkleitungskataster soweit bekannt. Die nötige 
Detailkoordination mit dem ewb erfolgt ab der 
nächsten Projektphase. Werkleitungsumlegungen 

x    
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leistet und diese während der Bauphase geschützt 
werden." 

im Bereich Trafo/Pumpwerk sind mit Ausnahme 
des Trinkwasseranschlusses nicht erforderlich. 
Ob am Schacht im Uferweg Massnahmen zur Ab-
dichtung nötig sind, ist mit dem ewb noch zu prü-
fen. 

Langmauer 
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43/38 SP Stadt Bern "Auf die Ufermauer im Bereich der Liegenschaf-
ten Langmauerweg 18, 20 und 20a ist zu verzich-
ten. Der Hochwasserschutz soll dort mit Objekt-
schutzmassnahmen punktuell sichergestellt und 
der Uferweg durchgängig geführt werden." 

Die Münsterbauhütte und der Kindergarten las-
sen sich aus bautechnischen Gründen nur sehr 
aufwändig mit Objektschutzmassnahmen schüt-
zen. Die erwähnten Gebäude sind in der Objekt-
schutzuntersuchung als sehr "durchlässig" ein-
geschätzt worden. Objektschutzmassnahmen 
sind schwierig umzusetzen. 
Die Mauer stellt den Arealschutz sicher, da zu-
sammen mit der Terrainanpassung eine Rück-
strömung über den Langmauerweg verhindert 
wird. Falls der Schutz nicht vor der ersten Häu-
serreihe gebaut wird, ist auch die zweite Gebäu-

   x 
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dereihe mit Wohngebäuden vom Hochwasser 
betroffen. 
Ausserdem sind aus topographischen Gründen 
auf dem Langmauerweg keine präventiven Mas-
snahmen, wie zB. mit Beaver-Schläuchen, durch 
die Feuerwehr möglich. 
Mit dem Ausbau der Hochwasserschutzmass-
nahmen in Bern soll auch das Betriebsreglement 
des Stollens Thun angepasst werden. Die Ab-
flüsse zwischen ca. 450 - 550 m³/s und entspre-
chende Ausuferungen werden zu nehmen. 

17/1 Aare Club Matte Bern "Wir ersuchen Sie (...) dringend, die aktuelle Pla-
nung unterhalb des Spielplatzes Langmauer zu 
überarbeiten, den Linienschutz zu verlängern 
und damit auch den Schutz des ACMB-
Clubhauses zu gewährleisten. Aus unserer Sicht 
wären dabei sowohl eine Hochwasserschutz-
mauer, als auch eine Aufschüttung des Aare-
wegs zu einem Damm denkbar." 

Damit ein Hochwasserschutzprojekt wirtschaftlich 
ist, muss für jeden investierten Franken mindes-
tens der Schaden in der Höhe eines Frankens 
verhindert werden können. Eine positive Kosten-
wirksamkeit ist nicht nur für die Stadt ein Evalua-
tionskriterium von Massnahmen, sondern ist 
auch eine Minimalanforderung von Bund und 
Kanton, damit Projekte finanziell unterstütz wer-
den. Der Nachweis erfordert eine Risikobetrach-
tung sowie differenzierte Schutzziele im Projekt 
auf dem gesamten Projektperimeter. So wurden 
im Projekt für verschiedene Abschnitte unter-
schiedliche Projektziele festgelegt. Gebiete mit 
hohen Sachwerten haben entsprechend einen 

   x 
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höheren Schutzanspruch. Für weniger dicht be-
siedelte Gebiete ist es daher kaum möglich 
nachweisbar wirtschaftliche Massnahmen für 
einen flächigen Hochwasserschutz zu realisieren. 
Ein ausreichender Schutz für Mensch und Sach-
werte kann in diesen Gebieten mit Objekt-
schutzmassnahmen erzielt werden. 
Im Projekt „Gebietsschutz Quartiere an der Aare“ 
sind keine Objektschutzmassnahmen vorgese-
hen. Sie obliegen dem Grundeigentümer. 
Es besteht die Möglichkeit im Rahmen des Pro-
jekts geeignete Objektschutzmassnahmen zu 
prüfen (und allenfalls zu realisieren), wenn eine 
Kostenübernahme durch den Grundeigentümer 
erfolgt. 

17/3 Aare Club Matte Bern "Wir weisen darauf hin, dass die in der Planung 
ebenfalls vorgesehenen Baumstrünke für die 
zahlreichen Schwimmer, die diesen Aareab-
schnitt ebenfalls nutzen, eine nicht unerhebliche 
Gefahr darstellen können." 

Die aus ökologischen Gründen notwendigen 
Massnahmen zur Uferstrukturierung wurden be-
wusst an den weniger genutzten Uferabschnitten 
angebracht (Dalmazi und Langmauer). Die Struk-
turen befinden sich nur in unmittelbarer Ufernähe 
und tangieren die Schwimmer nicht. 

   x 

17/2 Aare Club Matte Bern "Wir ersuchen Sie dringend, auf dem Aareab-
schnitt, auf dem sich die Wettkampfstrecke des 
ACMB befindet, die Fahrrinne nicht zu verengen 
und damit die Sicherheit der Wasserfahrerinnen 

Die lokalen Strukturen führen zu keiner Veren-
gung der Fahrrinne. 

   x 
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und Wasserfahrer nicht zu gefährden." 
43/37 SP Stadt Bern "Wir begrüssen, dass neue Zugangsmöglichkei-

ten geschaffen werden." 
Die Eingabe wird dankend zur Kenntnis genom-
men. 

   x 

34/2 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Die Transformatorenstation (1067 Langmauer-
weg) liegt im Bereich der geplanten Hochwas-
serschutzmassnahmen. Der Bestand der Trans-
formatorenstation sowie der zugehörigen Lei-
tungstrassee muss gewährleistet werden. Wäh-
rend der Bauphase sind die Anlagen zu schüt-
zen." 

Die Trassen des ewb sind aus dem Werklei-
tungskataster soweit bekannt. Die nötige Detail-
koordination mit dem ewb erfolgt ab der nächsten 
Projektphase. 

 x   

34/3 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Die Hausanschlussleitung der Liegenschaft 
Langmauerweg 18 liegt im Bereich der geplanten 
Hochwasserschutzmassnahmen. Während der 
Bauphase muss die Leitung geschützt werden." 

Siehe Eingabe 34/2  x   

34/4 Energie Wasser Bern 
Netzbewirtschaftung 
(Elektrizität) 

"Die Hausanschlussleitung der Liegenschaft 
Langmauerweg 12 liegt im Bereich der geplanten 
Hochwasserschutzmassnahmen. Während der 
Bauphase muss die Leitung geschützt werden." 

Siehe Eingabe 34/2  x   
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5 Anhang: 
Mitwirkungseingaben 

 
 






























































































































































